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ANLAGE 1 zur Vorlage XXXX- Behandlung der Stellungnahmen
Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschriften ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker®,
Balingen-Durrwangen

Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB vom
04.08.2025 bis 26.09.2025

Lfd.
Nr.

Anregungen

Abwéagungsvorschlag/Abwéagungsprotokoll

01

Regierungsprasidium Tubingen
Schreiben vom 26.09.2025

01/1

Belange der Raumordnung / Bauleitplanung

Wir verweisen auf die Stellungnahme des
Regionalverbands Neckar-Alb vom 08.09.2025, der wir
uns vollumféanglich anschlieRen.

01/2

Belange der Landwirtschaft

Aufgrund des hohen Verbrauchs hochwertiger
landwirtschaftlicher Flachen bestehen aus regional
Uibergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht
weiterhin Bedenken.

Fur planextern erforderliche naturschutzrechtliche
Ausgleichsmafinahmen sollen keine weiteren
hochwertigen landwirtschaftlichen Flachen in Anspruch
genommen werden. Sollten Ausgleichsmalinahmen auf
landwirtschaftlichen Flachen erforderlich sein, ist die
zustandige untere Landwirtschaftsbehérde friihzeitig zu
beteiligen.

01/3

Belange des Naturschutzes

Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich keine
Betroffenheit der Belange der hheren
Naturschutzbehorde.

01/4

Belange des Immissionsschutzes

Von Referat 54.1 bestehen zu diesem Vorhaben keine
Anregungen.

Von einer weiteren Beteiligung von Referat 54.1 kann
abgesehen werden.

01/5

Belange des Strallenwesens

- Muss leider krankheitsbedingt nachgereicht werden.

Schreiben vom 21.10.2025:

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher
Regelungen, die im Regelfall nicht iiberwunden
werden kdnnen.

Art der Vorgabe

AuRerhalb des ErschlieSungsbereiches von Bundes-
und LandesstralRen besteht in einem Abstand bis 20 m
vom Fahrbahnrand ein Anbauverbot fir Hochbauten
und bauliche Anlagen, sowie fir Werbeanlagen. Bis 40
m bei Bundes- und LandesstraRen durfen bauliche
Anlagen und Werbeanlagen nur mit Zustimmung der
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StraRenbauverwaltung errichtet werden. Diese im
Verkehrsinteresse bestehende Vorgabe ist im
Grundsatz auch bei der Aufstellung von
Bebauungsplanen zu beachten.

StraRenanschluss

Die &uRBere ErschlieRung des Gebiets soll Giber die L
446 (Ebinger Straf3e) Uber einen Kreisverkehr erfolgen.
Die StralRenplanung wird in einem separaten
Bebauungsplanverfahren Kreisverkehr Ebinger Stra3e
Sid (ErschlieBung Zentralklinikum/ Heckacker)
konkretisiert und planungsrechtlich gesichert.

Rechtsgrundlage

StraRengesetz Baden-Wirttemberg (StrG BW) § 22
Abs. 1 und 2 BundesfernstraBengesetz (FStrG) § 9 Abs.
lund?2

Ausnahmen und Befreiungen sind in bestimmten Fallen
maoglich, wenn die verkehrlichen Belange dies zulassen.

Méglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen
oder Befreiungen)

So wie in § 9 Abs. 8 FStrG, § 22 Abs. 1 StrG BW in
bestimmten Féallen Ausnahmen vom Anbauverbot
maoglich sind, kann, wenn die verkehrlichen Belange
dies zulassen, im Einzelfall im Einvernehmen mit der
StralRenbauverwaltung durch einen Bebauungsplan eine
naéhere Bebauung zugelassen werden.

Sofern das Einvernehmen mit der traBenbauverwaltung
nicht zustande kommt, gelten die
Anbaubeschrankungen geman § 9 Abs. 1 FStrG
ungeachtet der planerischen Festsetzungen im
Bebauungsplan gemaf § 9 Abs. 7 FStrG, § 22 Abs. 6
StrG BW, da der Bebauungsplan nicht unter Mitwirkung
des Tragers der StralRenbaulast zustande gekommen ist
(vgl. VGH Hessen vom 22.07.1999 in ZfBR 2000, S.
194-197).

In Anlehnung an die in § 9 Abs. 8 FStrG, § 22 Abs. 1
StrG BW enthaltenen Mdglichkeiten, in bestimmten
Fallen Ausnahmen beziglich neuer Zufahrten
zuzulassen, ist, falls die Herstellung eines neuen
Anschlusses vertretbar erscheint, der Abschluss

einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Stadt
und dem Regierungsprasidium maoglich.

2. Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen,
die den o.g. Plan beriihren kénnen, mit Angabe
des Sachstandes.

Stellungnahme Ref. 44 - Planung

Das Referat 44 des Regierungsprasidiums Tibingen
plant zwischen dem Anschluss Balingen-Durrwangen
und Balingen-Weilstetten die Anlage eines
Zusatzfahrstreifens in Fahrtrichtung Balingen.

Die Planung beinhaltet u.a. den Ersatzneubau des BW
06 Bricke Uber die Eyach, das bestehende Bauwerk ist
spannungsrisskorrosionsgefahrdet. Die bauliche und
zeitliche Umsetzung des Ersatzneubaus steht derzeit
noch nicht fest. Die Thematik ist u. U. fur den Betrieb
der Baustelle des Klinikums zu bericksichtigen (bspw.
kdnnten Tonnagebeschrankungen erforderlich werden
oder die MaRnahme gleichzeitig, und ggf. unter
Vollsperrung, gebaut werden).
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Ebenfalls wird im Zuge der Planung die Anschlussstelle
der L 446 an die B 463 betrachtet. Die Planung der
Anschlussstelle erfolgt bis zum Abschluss der
Leistungsphase 3 durch das LRA ZAK, ab der
Leistungsphase 4 wird die Planung vom RPT,

Referat 44 Glbernommen. Bzgl. der Knotenpunktform
finden derzeit Abstimmungsgesprache mit dem LRA
ZAK und der Stadt Balingen statt. In der
Variantendiskussion befinden sich verschiedene
Knotenpunktformen (Vollsignalisierung, Hollandische
Rampen). Aufgrund des sidlich angrenzenden FFH-
Gebiets, ist eine Verschiebung bzw. Aufweitung des
Knotenpunktes nur auf der nordlichen Seite mdglich. Die
bisherige Planung der Hollandischen Rampen orientiert
sich daher am bestehenden sudlichen Fahrbahnrand
der B 463.

Da eine Entscheidung iber die Knotenpunktform noch
nicht getroffen ist, ist der Bereich entsprechend der
vorliegenden Planung freizuhalten, die Planung zur
Anschlussstelle und zum Zusatzfahrstreifen ist zu
berucksichtigen.

Die kumulativen Auswirkungen der Vorhaben sind zu
berucksichtigen.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass fiir den
Havariefall eine redundante Zufahrt beriicksichtigt
werden sollte.

3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen
Zustandigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begrundung und
ggf. Rechtsgrundlage und Hinweise zum Vollzug.

3.1 Stellungnahme Referat 42 — Steuerung und
Baufinanzen

Zum Entwurf:

Abstande zu Baugrenzen, Anbauverbotszone
Gegen die entlang der L 446 und B 463 aul3erhalb der
zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt im
angeschlossenen Entwurf vom 27.06.2025
eingetragenen Baugrenzen bestehen keine Bedenken.

AuBerhalb der zur Erschlieung der anliegenden
Grundstuicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt wurde
im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs entlang der Bundes- und Landesstral3e ein
mindestens 20 m breiter, nicht Gberbaubarer
Grundstucksstreifen eingeplant.

Nicht tberbaubare Grundstiicksstreifen,
Pflanzstreifen

Die zwischen den Baugrenzen und den Stralenflachen
bestehenden Grundstiicksflachen gelten als nicht
Uberbaubare Grundstiicksstreifen.

Auf diesen nicht Uberbaubaren Grundstucksstreifen
diirfen gemaR 8§ 9 FStrG, § 22 StrG BW keine
Hochbauten und baulichen Anlagen errichtet werden.
Ebenso dirfen Garagen und Stellplatze i.S.v. § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO, d.h.
Hochbauten, Garagen, Stellplatze und sonstige
Nebenanlagen, z.B. Lagerflachen usw. nicht zugelassen
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werden (8 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 Satz 2 BauNVO
1990).

Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in einem
Baugebiet auch auerhalb der Baugrenzen zulassig
sein kdnnen, dirfen innerhalb des vorgenannten
Anbauverbots nicht ohne die ausdriickliche Zustimmung
der StralRenbauverwaltung zugelassen werden. Nach
der LBO genehmigungsfreie Anlagen bediirfen in
diesem Bereich der Genehmigung der
StralRenbauverwaltung.

Dieser von der Bebauung freizuhaltende
Grundsticksstreifen wurde entsprechend aufgenommen
und gekennzeichnet.

Werbeanlagen Allgemein
Bestimmungen zu Werbeanlagen wurden in den Textteil
aufgenommen. Es ist weiterhin der Satz aufzunehmen:

Das Regierungsprasidium als StrafRenbaubehdrde ist im
Baugenehmigungsverfahren seitens der unteren
Verwaltungsbehdrden zu beteiligen.

Die Stadt wird gebeten, in den Bebauungsplan einen
Hinweis aufzunehmen, wonach auf den vorgenannten
nicht tberbaubaren Flachen und innerhalb der Flachen
zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen Werbeanlagen wegen der
Beeintrachtigung des Schutzzweckes des § 16 LBO
nicht zugelassen werden kénnen.

AuRerdem wird gebeten, einen Hinweis aufzunehmen,
wonach Werbeanlagen im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes entfernt werden missen, wenn im
Rahmen einer Verkehrsschau festgestellt wird, dass die
Verkehrssicherheit hierdurch beeintréchtigt wird.

Strallenbegleitgrin

B&ume in unmittelbarerer Nahe zur Bundes- und
LandesstraR3e stellen Hindernisse mit besonderer
Geféahrdung von Fahrzeuginsassen dar. Das
Gefahrenpotenzial dieser Gefahrenstellen ist geman
RPS 2009 (Richtlinie fur passiven Schutz an Straf3en)
der Gefahrdungsstufe 3 zuzuordnen. Demnach sind bei
der Planung von Baumpflanzungen an klassifizierten
StralRen ohne dass passive Schutzeinrichtungen not-
wendig werden Mindestabstande von Fahrbahnen
einzuhalten (Kritischer Abstand A).

Zufahrten

Das Zufahrtsverbot ist im Bebauungsplan durch das
entsprechende Planzeichen Nr. 6.4 der Anlage zur
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991, |
S. 58) dargestellt.

Das Zufahrtsverbot gilt auch fur die Bauzeit der
Einzelbauvorhaben.

AuRere verkehrliche ErschlieRung

Die &uRRere Erschlieung des Gebiets soll tiber die L
446 (Ebinger Strale) Uber einen Kreisverkehr erfolgen.
Die StralRenplanung wird in einem separaten
Bebauungsplanverfahren Kreisverkehr Ebinger Straf3e
Sid (ErschlieBung Zentralklinikum/ Heckacker)
konkretisiert und planungsrechtlich gesichert.
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Die Stellungnahme zum Bebauungsplan stellt lediglich
die grundsatzliche stralRenrechtliche Zustimmung zu
baulichen Anderungen der Landesstrae dar. Die
verkehrstechnische und straRenbauliche Genehmigung
ist davon unabhangig und muss beim
Regierungsprasidium TUbingen, Referat 47.1
StraRenbau Nord, vier Wochen vor der Ausschreibung
der Baumafnahme eingeholt werden. Die Stadt
beauftragt hierfur ein in der StraRenplanung erfahrenes
Ingenieurbiro mit der Erstellung der RE- Unterlagen
und reicht diese zur Genehmigung ein.

Wenn Fahrbahnrander verandert werden sollen, sind
diese friihzeitig vor Abgabe der detaillierten Planung
abzustimmen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass bei einer
kiinftigen Erweiterung des Baugebietes kein
zusatzlicher Anschluss an die Uberdrtliche StraRe
zugelassen werden kann. Der Verkehr muss iiber die
bestehende Zufahrt abgewickelt werden. Die Planung ist
entsprechend darauf abzustimmen.

Hinweise:

Entwéasserung

Der Bundes- und Landesstraf3e sowie ihren
Entwasserungseinrichtungen darf vom gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplanes einschlieflich
der ErschlieBungsstralen kein Oberflachenwasser
zugefihrt werden.

Auf die REwS (Richtlinie fir die Entwasserung von
Strafl3en, 2021) wird hingewiesen.

Kosten fir Immissionsschutz

Die im Bebauungsplanentwurf fir Bebauung
ausgewiesenen Flachen werden teilweise im
Immissionsbereich der Bundes- und Landesstral3e,
insbesondere im Schalleinwirkungsbereich, liegen. Das
Baugebiet ist damit durch die vorhandene Bundes-

und Landesstral3e vorbelastet. Es wird vorsorglich
darauf hingewiesen, dass sich der StralRenbaulasttrager
deshalb an den Kosten evtl. notwendig werdender
aktiver oder passiver Schallschutzmaflinahmen oder
auch anderer Immissionsschutzmaf3nahmen nicht
beteiligen kann.

Zur ausgewiesenen Larmschutzanlage werden keine
Einwendungen erhoben.

3.2 Stellungnahme Referat 47.1 — Verkehrstechnik
Zum Entwurf:

StraRenbauliche Stellungnahme:

Gegebenenfalls ist im Zuge der L 446 die

stralRenrechtliche Ortsdurchfahrtsgrenze neu

festzusetzen.

Die auRBere Erschlielung des Gebiets soll Giber die L
446 (Ebinger Stral3e) Uber einen Kreisverkehr erfolgen.
Die StralRenplanung wird in einem separaten
Bebauungsplanverfahren Kreisverkehr Ebinger StralRe
Sid (ErschlieBung Zentralklinikum/ Heckacker)
konkretisiert und planungsrechtlich gesichert.

Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens soll
unabhéngig von der Erschliefung des Klinikums durch
das Regierungspréasidium Tlbingen der Knoten B463/

Seite 5 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

L446 ausgebaut und die Briicke Uber die Eyach
erneuert werden.

Eine mégliche Variante fur den Knotenpunktumbau
wurde nachrichtlich im AuBenanlagen-Plan mit
dargestellt.

Stellungnahme der Verkehrstechnik:

Wegen der rdumlichen Néahe der Knotenpunkte sollte
eine Microsimulation zur Betrachtung der
Leistungsfahigkeit in Betracht gezogen werden.

Uberarbeitung des Bebauungsplanes

Die Stadt wird gebeten, den Bebauungsplanentwurf auf
der Grundlage der vorstehenden Stellungnahme zu
Uiberarbeiten und das Regierungsprasidium — Abteilung
Mobilitat, Verkehr, Strallen — am weiteren Verfahren zu
beteiligen.

Weitere Bedenken und Anregungen behalt sich die
StralRenbauverwaltung vor.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes wird um
Zusendung einer Planfertigung gebeten.

01/6 Belange des Grundwasser- und Bodenschutzes

Keine weiteren Anregungen.

01/7 Stellungnahme der Férderbehdérde

Keine Anregungen oder Bedenken.

01/8 ' Schreiben vom 30.09.2025

Belange des Gewé&sserschutzes

Die Belange des Landesbetriebs Gewasser aus unserer
letzten Stellungnahme vom 04.07.2024 werden im
Planentwurf bereits berticksichtigt.

Die genaue Ausgestaltung der Einleitungsstelle des
RUB in die Eyach sollte vor Baubeginn mit uns, dem
Landesbetrieb Gewasser (ggf. vor Ort), abgestimmt
werden.

02 Regierungsprasidium Freiburg
Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau
Schreiben vom 03.09.2025

Vielen Dank fir die Beteiligung am oben genannten
Planungsvorhaben.

Das Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau
(LGRB) im Regierungsprasidium Freiburg

nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden
Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu
den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben
berihrt werden, wie folgt Stellung:

02/1 Geologische und bodenkundliche Grundlagen

1. Geologie

Im Plangebiet liegt eine Uberdeckung aus der quartéren
Lockergesteinseinheit "Verwitterungs-
/Umlagerungsbildung” vor. Daruber hinaus ist die

Seite 6 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

Festgesteinseinheit "Opalinuston-Formation” im
Untergrund zu erwarten.

Die lokalen geologischen Verhaltnisse kdnnen der
digitalen Geologischen Karte von Baden-Wiirttemberg
1:50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen
werden.

Néahere Informationen zu den lithostratigraphischen
Einheiten bieten die geowissenschaftlichen
Informationsportale LGRBwissen und LithoLex.

2. Geochemie

Die geogenen Grundgehalte in den
petrogeochemischen Einheiten von Baden-
Wirttemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar.
Né&here Informationen zu den geogenen Grundgehalten
sind im geowissenschaftlichen Informationsportal
LGRBwissen beschrieben.

3. Bodenkunde

Die bodenkundlichen Verhaltnisse sowie Bewertungen
der naturlichen Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) kdnnen in
Form der Bodenkundlichen Karte 1 : 50 000 (GeoLa
BK50) eingesehen werden. Des Weiteren sollte
vorrangig die Bodenfunktionsbewertung auf Grundlage
der Bodenschatzungsdaten verwendet werden, da diese
im Vergleich zur BK50 lokale Bodeneigenschaften
abbilden. Sollte fiir das Plangebiet keine
Bodenfunktionsbewertung nach digitaler
Bodenschatzung vorliegen, ist die
Bodenfunktionsbewertung nach ALK und ALB
heranzuziehen.

Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2
Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und

Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und
schonenden Umgang mit Boden zu achten.

Zusétzlich der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-
Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) bei
geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht
baulich verénderte oder unbebaute Flachen von mehr
als 0,5 Hektar einwirken werden, ein
Bodenschutzkonzept zur Gewahrleistung des
sparsamen, schonenden und haushéalterischen
Umgangs mit dem Boden im Rahmen der weiteren
Vorhabensplanung bzw. -durchflihrung zu erstellen
ist. Eine Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach DIN
19639 wird dringend empfohlen.

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als
500 m3 BodenUliberschussmassen entstehen, so ist bei
dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz
(LKreiWiG) geforderten Abfallverwertungskonzept auf
eine hochstmdgliche Verwertung nach § 3 Abs. 2
LKreiWiG zu achten, um so die Bodenfunktionen im
gréRtmaoglichen Umfang zu erhalten.

Mit der zustandigen Unteren Bodenschutzbehdrde sollte
abgestimmt werden, welche konkreten
bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind.

02/2 = Angewandte Geologie
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Das LGRB weist darauf hin, dass im
Anhorungsverfahren als Trager offentlicher Belange
keine fachtechnische Priifung vorgelegter Gutachten
oder von Ausziligen daraus erfolgt. Sofern fiir das
Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches
Ubersichtsgutachten, Detailgutachten oder ein
hydrogeologischer bzw. geotechnischer Bericht
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im
Verantwortungsbereich des gutachtenden
Ingenieurbiros.

1. Ingenieurgeologie
Eine Zulassigkeit der geplanten Nutzung

vorausgesetzt, wird die Ubernahme der folgenden
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan
empfohlen:

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden
(bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen
Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Die anstehenden Gesteine neigen zu Rutschungen.

Sollte eine Versickerung der anfallenden
Oberflachenwésser geplant bzw. wasserwirtschaftlich
zulassig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines
entsprechenden hydrologischen
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der
Gefahr einer Verschlechterung der
Baugrundeigenschaften sollte von der Errichtung
technischer Versickerungsanlagen (z. B.
Sickerschéchte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-
Systeme zur Versickerung) Abstand genommen
werden.

Die Lage des Rutschgebietes kann dem als Anhang
beigefiigten Plan entnommen werden. Uber den
genauen Umfang und die Aktivitat des
Rutschungsgebiets ist nichts Néheres bekannt. Bereits
kleinere Eingriffe in das Hanggleichgewicht kdnnen zu
einer Reaktivierung alter Gleitflachen bzw. zur Bildung
neuer Gleitflachen fuhren.

In der Ingenieurgeologischen Gefahrenhinweiskarte
von Baden-Wurttemberg sind Hinweisflachen fur
Rutschungsgebiete in der Umgebung eingetragen.
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur
Wabhl und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts, zum
Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurbiro empfohlen.
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2. Hydrogeologie
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung

hydrogeologischer Themen durch das LGRB statt.

3. Geothermie

Informationen zu den oberflachennahen
geothermischen Untergrundverhéaltnissen sind im
Informationssystem ,Oberflachennahe Geothermie fir
Baden-Wirttemberg“ (ISONG) hinterlegt. ISONG liefert
erste Informationen (Moglichkeiten und
Einschrankungen) zur geothermischen Nutzung des
Untergrundes mit Erdwéarmesonden und
Erdwarmekollektoren.

Bitte nehmen Sie vor Verwendung des
Informationssystems die Erlauterungen zur Kenntnis.

4. Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzubringen.

02/3

Landesbergdirektion

Bergbau
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen

Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und
Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet
nicht von Altbergbau oder kiinstlich geschaffenen
Althohlrdumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdische
Keller) betroffen.

Allgemeine Hinweise
Anzeige, Ubermittlung und Bereitstellung von Geologie-
Daten nach Geologiedatengesetz (GeolDG)

Fir geologische Untersuchungen und die daraus
gewonnenen Daten besteht nach den

Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG)
eine Ubermittlungspflicht gegeniiber dem LGRB.
Weitere Informationen hierzu stehen lhnen im
LGRBanzeigeportal zur Verfiigung.

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet
Informationen zu den Untergrundverhaltnissen sowie

weitere raumbezogene Informationen kénnen
fachiibergreifend und maRstabsabhangig der

LGRBhomepage entnommen werden.
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Bitte nutzen Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer
sowie LGRBwissen.

Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster.

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt fiir
Planungstrager.

03 Regierungsprasidium Freiburg —
Landesforstverwaltung BW
Schreiben vom 01.08.2025

03 Sie erhalten die Stellungnahme der héheren
Forstbehdrde zum o.g. Bauleitplan.

Im Plangebiet befindet sich kein Wald.

Es grenzt Wald im Osten an das Plangebiet an.

Da in diesem Bereich des Bebauungsplans keine
bebauten Flachen, sondern landwirtschaftliche Flachen
nach § 9 (1) Nr. 18 BauGB vorgesehen sind, &ndert sich
an der bestehenden Situation zunachst einmal nichts,
so dass wir davon ausgehen, dass forstliche Belange
nicht betroffen sind.

Inwieweit durch die Anderung der landwirtschaftlichen
Wege die ErschlieRung der angrenzenden Waldgebiete
betroffen sein kdnnte, entnehmen Sie ggf. aus der
Stellungnahme der Forstbehérde im Landratsamt
Zollernalbkreis. Unsere Stellungnahme ist mit dieser
abgestimmt und sie erhalt eine Mehrfertigung.

04

04/1 Regierungsprasidium Stuttgart — Landesamt fur
Denkmalpflege
Schreiben vom 12.08.2025

Vielen Dank fiir die erneute Beteiligung des
Landesamtes fiir Denkmalpflege im Rahmen der
Anhoérung der Trager offentlicher Belange!

Unsere Stellungnahme hat Eingang in die
Planunterlagen gefunden. Weitere Anregungen und
Hinweise werden von unserer Seite nicht vorgebracht.

04/2  Regierungsprasidium Stuttgart — Luftverkehr und
Luftsicherheit
Schreiben vom 20.10.2025

Eingangs bitten wir um Beachtung, dafd unsere
Stellungnahme erst heute aufgrund von
urlaubsbedingter Abwesenheit i. V. m. Eingang der
erbetenen Daten wéhrend des Urlaubs des zusténdigen
Sachbearbeiters erfolgen kann.

Wir nehmen zu dem Vorhaben wie folgt Stellung:
Es sind keine luftrechtlichen Belange, soweit sie in
unserer Zustandigkeit liegen, von dieser Planung
betroffen.

Gem. § 14 LuftVG werden Bauwerke oder sonstige
Hindernisse zustimmungspflichtig, wenn diese eine
Gesamthohe von 100 m uber Grund Uberschreiten.

05 Regionalverband Neckar-Alb
Schreiben vom 08.09.2025
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Mit Schreiben vom 11.06.2024 haben wir zuletzt zum o.
g. Bebauungsplan Stellung genommen und darin keine
Bedenken vorgebracht. Ein Hinweis auf den
raumordnerischen Vertrag mit seinem
Regelungsgegenstand wurde in die nun vorliegende
Begrindung zum Bebauungsplan aufgenommen.

Gegenuber dem Vorentwurf wurde der Geltungsbereich
im Norden reduziert und im Osten um die Flachen fir
Landwirtschaft erweitert.

Die neu hinzugekommenen Flachen liegen in einem
Gebiet fir Naturschutz und Landschaftspflege
(Vorranggebiet), Regionalen Griinzug (Vorranggebiet),
Gebiet fir Erholung (Vorbehaltsgebiet), Gebiet fur
Bodenerhaltung (Vorbehaltsgebiet). Im
Uberschneidungsbereich des Vorranggebietes fiir
Naturschutz und Landschaftspflege mit den geplanten
Flachen fir die Landwirtschaft des Bebauungsplans
sind zu mehr als 50% Kernflachen des Regionalen
Biotopverbundes dargestellt (s. Regionalplan Neckar-
Alb 2013 - Beikarte 4 zu Kap. 3.2.1). Zusétzlich liegt der
Uberschneidungsbereich innerhalb eines Europaischen
Vogelschutzgebietes.

Die Festsetzung als landwirtschaftliche Flache mit CEF-
Mafinahmen ist mit dem Regionalen Griinzug
(Vorranggebiet) vereinbar. Mit dem Vorranggebiet fur
Naturschutz- und Landschaftspflege ist sie ebenfalls
vereinbar, da mit Ausnahme der CEF-MaRhahmen
keine Nutzungsénderung stattfindet. Die geplanten
CEF-Mafinahmen unterstitzen die Zielfestlegung des
Gebietes fur Naturschutz- und Landschaftspflege und
des Regionalen Grinzugs (VRG).

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren,
Benachrichtigung tiber das Ergebnis und Ubersendung
einer digitalen Planfertigung nach Inkrafttreten.

06 Landratsamt Zollernalbkreis
Schreiben vom 26.09.2025

06/1 Naturschutz

Schutzgebiete (FFH, Biotope, LSG, Natura 2000)
Das Vogelschutzgebiet ,Stidwestalb und Oberes
Donautal“ (Schutzgebiets-Nr. 7820441) ragt im
Sidosten in das ca. 9,5 ha grol3e Plangebiet hinein und
bildet einen gemeinsamen Uberschneidungsbereich von
etwa 5,75 ha.

Artenschutz

Dem artenschutzrechtlichen Gutachten wird gefolgt. Die
im Umweltbericht aufgefihrten Vermeidungs- und CEF-
MaRnahmen sind einzuhalten. Die UNB begruf3t die
Durchfiihrung der MalRnahmen unter Einbeziehung
einer 6kologischen Baubegleitung.

Bei Glasfronten ist darauf zu achten, das
Vogelschlagrisiko zu minimieren. Dafir wird auf die
Broschire der Vogelwarte Sempach ,Vogelfreundliches
Bauen mit Glas und Licht“ verwiesen. Es wird angeregt,
dies in den Bebauungsplan mit aufzunehmen.

Der UNB sind néhere Informationen zur Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung (planexterne
KompensationsmaRnahmen) im weiteren Verlauf
vorzulegen.
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Planexterne Maflinahmen sind mit einem 6ffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Balingen und
dem Landratsamt, UNB abzusichern.

Ergénzende Stellungnahme v. 16.10.2025:

zur Stellungnahme der unteren Naturschutzbehdrde
vom 20.08.2025 zum Bebauungsplan ,Zentralklinikum
Zollernalb / Firstéacker® mochten wir folgendes erganzen:

Um das verbleibende Ausgleichsdefizit von 207.246
Okopunkten auszugleichen, sind erganzend zu den
festgelegten planinternen MaRhahmen noch
planexterne MalRhahmen umzusetzen. Um die CEF-
MaRnahmen M1 und M2 (aktuell planintern) und die
planexternen MalRnahmen zu konzentrieren, kénnen die
Flachen im Bebauungsplan festgesetzt werden.
Alternativ, soweit bebauungsplaninterne Flachen nicht
ausreichen oder nicht erwiinscht sind, kann das
verbleibende Ausgleichsdefizit Giber einen &ffentlich-
rechtlichen Vertrag nach 8 54 LVwWVfG gesichert
werden.

Aus naturschutzrechtlicher Sicht kdnnten die
AusgleichsmaRnahmen innerhalb des Sondergebiets,
die AusgleichsmaRnahmen auRerhalb des eigentlichen
Sondergebiets, sowie die CEF-MalRnahmen in einem
offentlich-rechtlichen Vertrag konzentriert werden. Ein
solcher Vertrag wéare zwischen der unteren
Naturschutzbehotrde, dem Bauherren und der Stadt
Balingen als Tragerin der Planungshoheit
abzuschlieRen.

06/2 Landwirtschaftsamt
Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fur
planexterne Mal3nahmen ist noch nachzureichen.

Externe AusgleichsmaRnahmen, welche auf
landwirtschaftlichen Flachen vorgesehen sind, sind im
Vorfeld mit dem Landwirtschaftsamt abzustimmen. Um
noch weiteren Verlust hochwertiger Nutzflachen zu
verhindern, spricht sich das Landwirtschaftsamt fur die
Inanspruchnahme von Ausgleichsflachen in der
Kategorie Untergrenzflur und Grenzflur oder fiir die
Nutzung bzw. Aufwertung von Waldflachen aus.

Daruiber hinaus verweist das Landwirtschaftsamt auf
seine Stellungnahme vom Juni 2024 und den darin
geaulerten Bedenken.

06/3 Wasser- und Bodenschutz

Untere Altlasten- und Bodenschutzbehdrde
Altlasten (nachsorgender Bodenschutz)

Es bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des
Bebauungsplans und Anderung des
Flachennutzungsplans.

Von dem Vorhaben sind keine im Bodenschutz- und
Altlastenkataster gefiihrten Flachen betroffen.

Bodenschutz (vorsorgender)
(Sparsamer Umgang mit Boden, Flachenrecycling,
Eingriffsbewertung)
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Die Anrechnung von Dachbegriinungen als
Vermeidungs- und Verminderungsmafnahme fiir die
Belange des Schutzgutes Boden ist entsprechend Heft
Bodenschutz 24, LUBW 2024 nicht mehr vorgesehen.
Der Umweltbericht ist entsprechend zu Uberarbeiten.

Die in der Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung angegebenen
Flachengrof3en missen abgeglichen werden. So
werden beispielsweise asphaltierte Verkehrsflachen im
Umweltbericht mit 7967 m2 bilanziert, wahrend im
AuRenanlagenplan eine Flache von 9300 mz fiir
asphaltierte Flachen angegeben werden.

Die pauschale Bewertung von einer Wertstufe bei
wasserdurchlassigen Verkehrsflachen ist zumindest
verbal-argumentativ zu begriinden.

Untere Wasserbehorde

Grundwasserschutz / WSG
(WSG, Grundwasserstand, Deckschichten)

Im Plangebiet befinden sich keine
Wasserschutzgebiete, wodurch das am Standort
vorhandene Grundwasser keiner wasserwirtschaftlichen
Nutzung unterliegt.

Insgesamt bestehen aus Sicht des
Grundwasserschutzes keine Bedenken gegen die
Aufstellung des Bebauungsplans.

Abwasserbeseitigung / Hydrologie /
Niederschlagswasserbeseitigung

Da das Einzugsgebiet des Niederschlagswassers
groRer ist als das Plangebiet, sollte die gesamte
Niederschlagswasserbeseitigung in einem
eigenstandigen wasserrechtlichen Verfahren geregelt
werden.

Oberirdische Gewasser / Gewassernahe
(HWGK/USG, GEP, Hangwasser,
Gewasserrandstreifen, naturnahe
Gewasserentwicklung)

Die Belange Starkregen und Hangwasser nebst
RuckhaltemaRnahmen sollten ebenfalls in einem
eigenstandigen wasserrechtlichen Verfahren geregelt
werden.

06/4 Abfallwirtschaftsamt:

Abfallwirtschaft
Die Belange des Sachgebiets Abfallwirtschaft wurden
berlcksichtigt.

Abfallrecht/Abfalliberwachung
Gegen den Bebauungsplan bestehen aus
abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken.

06/5 Gewerbeaufsicht
Aus unserem Zustéandigkeitsbereich ergeben sich keine
Bedenken gegen das Vorhaben.

Unserer Anregung zur Erstellung eines Larmgutachtens
wurde gefolgt und die Ergebnisse des Gutachtens in
den Bebauungsplan ibernommen.
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06/6 = Vorbeugender Brandschutz
Die Anmerkungen wurden aufgenommen.

06/7 Amt fur Straf’en- und Radwegebau

Es wird grundsatzlich auf die bisherigen
Stellungnahmen des Amtes fiir Straen- und
Radwegebau sowie der Abteilung 4 des
Regierungsprasidiums Tiibingen verwiesen.

Es ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die
dauerhafte und uneingeschrénkte Erreichbarkeit des
Klinikums allein Uber den Kreisverkehr nicht mit
hinreichender Sicherheit gewabhrleistet werden kann.

Es wird empfohlen, eine redundante verkehrliche
ErschlieBung des Klinikums kurzfristig zu planen und
bereitzustellen.

06/8 Forstamt

Von Seiten des Forstamtes bestehen keine
forstrechtlichen Bedenken, die einer Genehmigung
entgegenstehen.

06/9 Amt fur Vermessung und Flurneuordnung
Aus unserem Zustéandigkeitsbereich ergeben sich keine
Bedenken gegen die Planung.

07 Eisenbahn-Bundsamt
Schreiben vom 05.08.2025

Ihr Schreiben ist am 31.07.2025 beim Eisenbahn-
Bundesamt eingegangen und wird hier unter dem o. a.
Geschaftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen fiir meine
Beteiligung als Trager offentlicher Belange.

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zusténdige
Planfeststellungsbehoérde fur die Betriebsanlagen

und die Bahnstromfernleitungen
(Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes.
Es pruft als Trager offentlicher Belange, ob die zur
Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben
die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes Uber die
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berihren.
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zustéandige
Planfeststellungsbehérde fur die Betriebsanlagen

und die Bahnstromfernleitungen
(Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes.
Es pruft als Trager 6ffentlicher Belange, ob die zur
Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben
die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes uber die
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes

berihren.

Ich weise darauf hin, dass Flachen einer Eisenbahn des

Bundes nicht Gberplant werden durfen. Um solche

Flachen handelt es sich, wenn

* Grundstlcke von einer Entscheidung gemaR § 18 AEG
erfasst worden sind,

« das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht worden ist,

« die Grundstticke flir Bahnbetriebszwecke tatsachlich in
Dienst genommen worden sind.

Aus diesem Grund sind diese Flachen aufgrund des

Fachplanungsprivilegs aus § 18 AEG i.V.m. § 38 BauGB

der kommunalen Planungshoheit entzogen, solange sie
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nicht gemaf § 23 AEG von Bahnbetriebszwecken
freigestellt worden sind.

Weiterhin diirfen keine Bahnanlagen geéndert werden.
Aus den mitgelieferten Unterlagen ist nicht ersichtlich,
ob es zu irgendwelchen Anderungen kommt. Ergibt sich
im Zusammenhang mit einem Bebauungsplan die
Notwendigkeit der Anderung einer Betriebsanlage (z.B.
die Versetzung eines Oberleitungsmastens) sind diese
Anderungen nur im Rahmen eines Planrechtsverfahrens
nach § 18 AEG zulassig. Wenn an den Bahnanlagen
nichts geandert wird, bestehen keine Bedenken, die
Flachen sind nachrichtlich darzustellen im B-Plan.

Das geplante Zentralklinikum Zollernalb liegt ungeféhr
300 Meter von der Bahnstrecke Tubingen-Sigmaringen
(VzG-Strecke 4630) entfernt. Fur die Regional-
Stadtbahn Neckar-Alb ist geplant die Bahnstrecke in
diesem Bereich zu elektrifizieren. Daflr soll eine 15 KV /
16,7 Hz Wechselspannung fiihrende Oberleitung,
gegebenenfalls mit Speiseleitung, zur
Energieversorgung der elektrischen Zuge errichtet
werden. Durch den Betrieb der Oberleitung ist
grundsétzlich eine Stérung von empfindlichen
elektrischen Geraten (z.B. der Medizintechnik) in

der ndheren Umgebung nicht auszuschlieRen.

Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt
nicht die Vereinbarkeit aus Sicht der Betreiber der
Eisenbahnbetriebsanlagen (Deutsche Bahn AG, DB
Immoblien, Gutschstr.6, 76137 Karlsruhe) prift. Die
Betreiber dieser Anlagen sind mdéglicher Weise
betroffen. Daher werden die gebotenen Beteiligungen
empfohlen, sofern sie nicht bereits stattfinden.

08

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft
mbH - Infrastrukturplanung
Schreiben vom 15.09.2025

Im Rahmen des oben genannten Bebauungsplans
bedanken wir uns fiir die Moglichkeit der Beteiligung.
Der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
nimmt als Trager offentlicher Belange wie folgt Stellung
zu 0.g. Vorhaben:

Anregungen oder Einwande werden von unserer Seite
zum genannten Vorhaben nicht vorgebracht.

FiUr Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

09

PLEdoc GmbH im Auftrag von GasLINE GmbH & Co.
KG

Schreiben vom 04.08.2025

Tabelle der betroffenen Anlagen:

Ifd. | - :
Nr. L Status | L Blatt o

Maintenance Management Center (MMC)
GLT_601.000 | 0118012 2 0201/3642-17866
hitps:iieinweisung. mmc-porial.de

LWLKSR- | i
Aniage | Betrieb

1| GasLINE

Bezug unsere Stellungnahme 20240501323 vom
12.06.2024
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Von der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir
mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und o6ffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt. GasLINE ist
Eigentiimerin eines deutschlandweiten
Kabelschutzrohr(KSR)-Anlagennetzes mit einliegenden
Lichtwellenleiter(LWL)-Kabeln in welchem zu
offentlichen Zwecken dienende
Telekommunikationslinien betrieben werden. Ihr wurde
gem. 8 125 Ab. 2 TKG durch die Bundesnetzagentur die
Berechtigung Ubertragen offentlich gewidmete
Verkehrswege unentgeltlich zu nutzen.

Die uns von lhnen zur Einsicht gestellten
Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten
Bauleitplanverfahren haben wir gesichtet und
ausgewertet.

Mit unserem Schreiben 20240501323 vom 12.06.2024
haben wir bereits zum Bebauungsplan und der Ortliche
Bauvorschriften ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker” in
Balingen-Dirrwangen Stellung genommen. Zustimmend
haben wir zur Kenntnis genommen, dass wir unter
Punkt 14/1 in der Abwéagungstabelle berticksichtigt
worden sind.

Insofern unsere Einwendungen und Hinweise aus der
voran gegangenen Stellungnahme (siehe Anlage)
beriicksichtigt werden, bestehen aus unserer Sicht
keine grundséatzlichen Bedenken gegen den
Bebauungsplan und der Ortliche Bauvorschriften
LZentralklinikum Zollernalb/Firstacker” in Balingen-
Durrwangen.

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte dem
beiliegenden Merkblatt der GasLINE GmbH &
Co. KG ,Berticksichtigung von unterirdischen
Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden
Lichtwellenleiterkabeln bei der Aufstellung von
Flachennutzungspléanen und Bebauungsplanen®.

Merkblatt einfiigen

(Schutzanweisung Anlage 1)

Schreiben vom 19.08.2025

Von der OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen, sind
wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen
der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und
offentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt.

Wir beziehen uns auf lhre 0.g. MalRnhahme und teilen

Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete

Versorgungsanlagen der nachstehend aufgefiihrten

Eigentiimer bzw. Betreiber von der geplanten

Mafnahme nicht betroffen werden:

* OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen

» Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

» Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet
Nordbayern, Schwaig bei Nirnberg

* Mittel-Europaische Gasleitungsgesellschaft mbH
(MEGAL), Essen

« Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft
mbH (METG), Essen

* Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft
mbH & Co. KG (NETG), Dortmund

* Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
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MaRgeblich fiir unsere Auskunft ist der im
Ubersichtsplan markierte Bereich.

Dort dargestellte Leitungsverlaufe dienen nur zur groben
Ubersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des
Projektbereichs bedarf immer einer erneuten
Abstimmung mit uns.

[Legence
|(OGE Zustandigket)

Schreiben vom 17.09.2025
Tabelle der betroffenen Anlagen:

Ifd. | g Leilungsty i
Nr. Status |1 Blatt m

Maintenance Management Center
LWLKSR-

1| GasLNE Arioge

in Betrieb GLT_601_000 0118012 2 0201/3642.17886

hitps://einweisung mme-portal.de

Bezug unsere Stellungnahme 20250800049 vom
04.08.2025
Bezug unsere Stellungnahme 20240501323 vom
12.06.2024

Von der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir
mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und 6ffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt. GasLINE ist
Eigentimerin eines deutschlandweiten
Kabelschutzrohr(KSR)-Anlagennetzes mit einliegenden
Lichtwellenleiter(LWL)-Kabeln in welchem zu
offentlichen Zwecken dienende
Telekommunikationslinien betrieben werden. Ihr wurde
gem. 8 125 Ab. 2 TKG durch die Bundesnetzagentur die
Berechtigung Ubertragen 6ffentlich gewidmete
Verkehrswege unentgeltlich zu nutzen.

Die uns von lhnen zur Einsicht gestellten
Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten
Bauleitplanverfahren haben wir gesichtet und
ausgewertet.

Mit unseren Schreiben 20250800049 vom 04.08.2025
sowie 20240501323 vom 12.06.2024 haben wir bereits
zum Bebauungsplan und der Ortliche Bauvorschriften
LZentralklinikum Zollernalb/Firstacker in Balingen-
Durrwangen Stellung genommen.

Insofern unsere Einwendungen und Hinweise aus der
vorran gegangenen Stellungnahme (siehe Anlage)
berlicksichtigt werden, bestehen aus unserer Sicht
keine grundsatzlichen Bedenken gegen den
Bebauungsplan und der Ortliche Bauvorschriften
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LZentralklinikum Zollernalb/Firstacker” in Balingen-
Durrwangen.

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte dem
beiliegenden Merkblatt der GasLINE GmbH & Co. KG
LBerlcksichtigung von unterirdischen
Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden
Lichtwellenleiterkabeln bei der Aufstellung von
Flachennutzungsplanen und Bebauungsplénen®

VORABDOKUMENTATION
estandstageplan u.%:

~ VORABDOKUMENTATION
p=Pn Beslandslageplan 3

10

Deutsche Telekom Technik GmbH
Schreiben vom 21.08.2025
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Wir danken fur die Zusendung der Unterlagen zum
Bebauungsplan "Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker"
in Balingen-Dirrwangen

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom
genannt) - als Netzeigentiimerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméachtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung:

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir
keine Einwéande.

Im Planbereich befinden sich am Rand
Telekommunikationslinien der Telekom, wie aus
beigefiigtem Plan ersichtlich wird.

Zur Versorgung des Gebietes mit
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist
die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im
Plangebiet und eventuell auch auf3erhalb des
Plangebiets erforderlich.

Die Telekom prift nach Ankiindigung der ErschlieBung
den Ausbau des Gebietes und orientiert sich beim
Ausbau an den technischen Entwicklungen und
Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau
der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint oder nach
Universaldienstleistungsverpflichtung zwingend ist.

Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine
Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder
geplant ist, nicht automatisch eine zusatzliche, eigene
Infrastruktur errichten.

Fur einen moglichen Ausbau eines
Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
dem StraRenbau und den Baumaf3nahmen weiterer
Leitungstrager ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf
der ErschlieBungsmalRnahmen im Bebauungsplangebiet
der Deutschen Telekom Technik GmbH so friih wie
moglich, jedoch mindestens 6 Monate vor Baubeginn,
schriftlich angezeigt werden. Sollte eine rechtzeitige
Benachrichtigung nicht erfolgen, kann ein
Ausbaubeschluss oder eine Erstellung der Projektierung
zum Baustart nicht garantiert werden.
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Netze BW GmbH, Externe Planungsverfahren
Schreiben vom 25.09.2025

Die uns zugegangenen Unterlagen haben wir auf
unsere Belange hin gepruft und nehmen wie folgt
Stellung:

1. Bebauungsplan ,,Zentralklinikum
Zollernalb/Firstacker®, Balingen-Diirrwangen sowie
ortliche Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan

Die im Rahmen der erneuten friihzeitigen
Behordenbeteiligung Gbersendete Stellungnahme vom
19.06.2024 der Netze BW ist weiterhin giltig.

Die bestehende Freileitung als auch geplante 110-kV-
Erdkabeltrasse wurde in den zeichnerischen Teil des
Bebauungsplans tibernommen.

Die geplante Kabeltrasse wurde mit einem
Leitungsrecht (8 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)
gekennzeichnet.

Der Schutzstreifen der Kabeltrasse ist mit 3 m Breite
jeweils links und rechts zur Kabelaul3enkante zu
bemallen und festzulegen.

Anmerkungen zur Umsetzung der Stellungnahme vom

19.06.2024:

* Im zeichnerischen Entwurf vom 27.06.2025 ist der
Schutzstreifen der Bestandsfreileitung inklusive
Bemaf3ung [m] darzustellen. Diese Information ist den
Ubermittelten Lageplanen zu entnehmen.
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+ Beide Szenarien (Bestandsfreileitung und geplante
Kabeltrasse) sind im zeichnerischen Entwurf vom
27.06.2025 enthalten. Im Entwurf des Textteils und
der Begriindung vom 29.06.2025 fehlen allerdings
unsere eingebrachten Inhalte aus der friihzeitigen
Beteiligung. Wir bitten um Ubernahme der
Textbausteine fiir das Szenario des
Bestehenbleibens der Freileitung in lhre
Unterlagen, ansonsten kénnen wir dem
Entwurfsstand der Bauleitplanung nicht
zustimmen. Die auf die Freileitung bezogenen
Textbausteine gelten bis zum vollstandigen Rickbau
der Freileitung innerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans.

+ Bauliche Anderungen und Nutzungsénderungen
innerhalb des Schutzstreifens der Bestandsfreileitung
(bspw. Bepflanzung, Larmschutzwallwand etc.) sind
in den Planungsunterlagen als vorbehaltlich sowohl
grafisch zu kennzeichnen als auch textlich zu
erlautern, denn diese kénnen erst nach vollstdndigem
Riickbau der Freileitung umgesetzt werden. Einer
Realisierung innerhalb des Schutzstreifens vor
Freileitungsriickbau kénnen wir nicht zustimmen. Eine
Teilrealisierung, die die Vorgaben der Stellungnahme
vom 19.06.2024 einhalt, ist mit vorheriger enger
Abstimmung mit der Netze BW unter
bauleitplanung@netze-bw.de zustimmungsféhig.

Textliche Erganzungen zur Stellungnahme vom
19.06.2024 fiir das Szenario Realisierung der 110-kV-
Erdkabeltrasse innerhalb des Geltungsbereichs der
Bauleitplanung:

» Jegliche Bauvorhaben im Abstand von 10 m rechts
und links der 110-kV-Erdkabelleitungsachse sind der
Netze BW zur Prifung vorzulegen. Dazu zahlen auch
untergeordnete bauliche Anlagen wie z.B. das
Errichten von Sitzgelegenheiten und Werbeanlagen.

* Bei geplanter Neubepflanzung mit BAumen oder
tiefwurzelnden Gehélzen ist ein Abstand von
mindestens 3,0 m (lichte Weite) rechts und links der
AuRenkante des aulRen liegenden
Hochspannungskabels einzuhalten, um ein
Einwachsen der Baumwurzeln o.4. in die Kabeltrasse
zu vermeiden. Die Bepflanzung in der Nahe des
Schutzstreifens ist so zu wahlen, dass keine
Baumwurzeln o.4. in die Kabeltrasse eindringen
koénnen. Ggf. sind geeignete Schutzmaf3nahmen fur
die 110-kV-Erdkabelleitung durchzufihren. Als
Bodenbelag darf kein Stahlbeton verwendet werden.

+ Gegen den Bestand und eine geplante Entwicklung
von nicht tiefwurzelnden Pflanzen im Schutzstreifen
der 110-kV-Erdkabelleitung bestehen keine
Bedenken. Die Pflanzauswahl bitten wir diesbezuglich
mit den geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan
abzugleichen. Die Kabeltrasse muss fur Wartungs-
/InstandhaltungsmalRnahmen sowie baulichen
Eingriffen jederzeit - auch fur Kfz - zugéanglich
bleiben.

* Im gesamten Bereich des Schutzstreifens des 110-
kV-Erdkabels ist die Ablagerung von Erdaushub,
Baumaterial, 0.8. sowie die Veranderung der
Bodenprofile mittels Bodenauftrag/-abtrag als auch
das Anpflanzen von Baumen- oder Strauchern nicht
zulassig.

» Ein Baugerateeinsatz im Bereich unserer
Leitungsanlagen ist friihzeitig mit der Netze BW
abzustimmen, der Beginn der Bauarbeiten ist unserer

Seite 21 von 127


file://///file3/stadtplanung/1_BEBAUUNGSPLAENE/2_0_In%20Bearbeitung/03_Dürrwangen/SO%20Zentralklinikum%20Zollernalb/1.1%20Hauptakte%20Vollverfahren/4%20Öffentliche%20Auslegung/02%20Träger/bauleitplanung@netze-bw.de

Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

Bali

GroBe Kreisstadt

Arbeitsvorbereitung Hochspannung Netzgebiet Sud
(Tel.: 07461-709-607, E-Mail: Auftragszentrum-Sued-
HS@netze-bw.de) mindestens drei Wochen vorher
mitzuteilen.

Voraussetzungen fur eine Zustimmung zum

Bauvorhaben:

« Das/die Erdkabelsystem/e kann/kdnnen erst gelegt
werden, wenn im Versorgungsweg die Leerrohre
eingebaut wurden.

» Eine Zustimmung zum Bauvorhaben mit
Hubschrauberlandeplatz kann im
Baugenehmigungsverfahren nur vorbehaltlich einer
positiven Entscheidung im separaten
Genehmigungsverfahren durch das Referat 46.2
Luftverkehr und Luftsicherheit des
Regierungsprasidiums Stuttgart in Bezug auf die
Auswirkungen auf unsere Freileitung gegeben
werden. Zusatzkosten fiir Gutachten sowie notwendig
werdende eventuelle schwingungsdéampfende
MafRnahmen oder Kennzeichnungen unserer
Freileitung sowohl innerhalb als auch auerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans durch das
Vorhaben sind vom Vorhabentrager zu tragen.

+ Eine rechtlich verbindliche Zusage einer
Kosteniibernahme unserer Aufwendungen in der
Genehmigungsphase, der baulichen Umsetzung der
Zwischenverkabelung und des Freileitungsumbaus
auch nach Genehmigung und Ausschreibung des
Projekts (unter Berlicksichtigung von
Kostensteigerungen in der Zukunft) durch den
Vorhabentrager.

2. Einziehung der landwirtschaftlichen Wege Flst.
Nrn. 3829/1 (Teilflache) und 3840/1

» Unsere Belange aus Punkt 1 sind zu bertcksichtigen.
Daruiber hinaus bestehen keine Bedenken oder
Anregungen.

Bitte stimmen Sie die weitere Planung mit uns unter
Angabe der Vorgangs-Nr. Uber unser Sammelpostfach
bauleitplanung@netze-bw.de ab, vielen Dank.

12

terranets bw GmbH
Schreiben vom 31.07.2025

Wir bedanken uns fiir die Beteiligung am oben
genannten Bebauungsplanverfahren.

Im Geltungsbereich des oben genannten
Bebauungsplanes (gilt nur fur rot markierten Bereich)
liegen keine Anlagen der terranets bw GmbH sowie des
Zweckverbandes Gasversorgung Oberschwaben
(GVO), so dass wir von dieser Malinahme nicht
betroffen werden.

Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht
erforderlich.
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13

TransnetBW GmbH
Schreiben vom 06.08.2025

Wir haben lhre Unterlagen dankend erhalten und mit
unserer Leitungsdokumentation abgeglichen.

Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
LZentralklinikum Zollernalb Firstacker™ in Balingen-
Durrwangen betreibt und plant die TransnetBW GmbH
keine Hochstspannungsfreileitung.

Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen
vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist
nicht erforderlich.

14

Vodafone West GmbH
Schreiben vom 11.09.2025

Wir bedanken uns fur Ihr Schreiben vom 31.07.2025
und fur Ihre Beteiligung zum o.g. Bauvorhaben.

Wie Sie wissen, ist Vodafone allgemein an koordinierten
Mitverlegungen unserer zukunftssicheren Breitband-
Glasfaserinfrastruktur (FTTB, Fibre to the Building) in
Neubau-ErschlieBungen interessiert.

Beim 0.g. Bauvorhaben sehen wir die Wirtschaftlichkeit
fur einen Ausbau jedoch leider als nicht gegeben,
weswegen wir von einer Mitverlegung in diesem Fall
absehen mussen.
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Weiterhin bitten wir Sie uns bei neuen Informationen in
laufenden Verfahren und fiir Koordinierungsgesprache
(wenn mdoglich bitte mit Angabe der 0.g. Vorgangsnr.)
sowie auch bei zukiinftigen Bauvorhaben friihzeitig zu
beteiligen und uns Uber unser zentrales Eingangstor zu
informieren:

E-Mail:
ZentralePlanung.ND@vodafone.com

Vodafone wird digital und bittet daher nur noch um
digitale Anfragen.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom
ausfihrenden Tiefbauunternehmen anzufordern.
Unsere kostenlosen Planauskiinfte sind erreichbar via
Internet Uiber die Seite:
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/plan
auskunft/index.html

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und
Planauskiinfte einholen.

Bitte beachten Sie:

Es mussen aktuell immer zwei Planauskinfte flr
Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH und
Vodafone GmbH / Vodafone West GmbH angefordert
werden.

15

Zweckverband Abwasserreinigung Balingen
Schreiben vom 01.08.2025

Die Belange des ZAB sind nicht betroffen.

16

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
Schreiben vom 12.08.2025

Im Bereich dieser MaRnahme (inkl.
Flachennutzungsplan) befinden sich weder vorhandene
noch geplante Anlagen der BWV. Es werden daher
keine Bedenken erhoben.

17

Stadtwerke Balingen
Schreiben vom 02.09.2025

Die Stadtwerke Balingen sind im regelméRigen
Austausch mit dem Planungsteam des Zentralklinikums.

18

Gemeinde Bisingen
Schreiben vom 02.09.2025

Vielen Dank fur die Beteiligung an lhrem Planverfahren.
Die Gemeinde Bisingen hat hierzu keine Einwendungen
oder Anregungen.

Wir wiinschen Ihnen weiterhin gutes Gelingen und einen
reibungslosen Verlauf fur lhr Verfahren.

19

Gemeinde Dotternhausen
Schreiben vom 26.09.2025

Wir bedanken uns fiir die Beteiligung im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens ,Zentralklinikum
Zollernalb/Firstacker” in Balingen.

Seite 24 von 127



file://///file3/stadtplanung/1_BEBAUUNGSPLAENE/2_0_In%20Bearbeitung/03_Dürrwangen/SO%20Zentralklinikum%20Zollernalb/1.1%20Hauptakte%20Vollverfahren/4%20Öffentliche%20Auslegung/02%20Träger/ZentralePlanung.ND@vodafone.com%20
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html

Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

Bali

GroBe Kreisstadt

Die Belange der Gemeinde Dotternhausen als
Nachbargemeinde werden durch den vorliegenden
Bebauungsplan nicht beriihrt.

Fir die weiteren Verfahrensschritte wiinschen wir der
Stadt Balingen einen guten Verlauf und bitten darum,
auch kinftig in alle relevanten Verfahrensphasen
eingebunden zu werden.

20

Gemeinde Grosselfingen
Schreiben vom 04.08.2025

Vielen Dank fir lhre Mail. Die Gemeinde Grosselfingen
hat fir den Bebauungsplan ,Zentralklinikum Zollernalb/
Firstacker®, Balingen-Durrwangen, sowie fur die
Einziehung der landwirtschaftlichen Wege Flst. Nrn.
3829/1 (Teilflache) und 3840/1 keine Einwéande.

Wir wiinschen einen schénen Tag.

21

Stadtverwaltung Albstadt
Schreiben vom 25.09.2025

Vielen Dank fir die Beteiligung an oben genanntem
Verfahren.

Wir bitten Sie die Stellungnahme der Stadtverwaltung
Albstadt vom 26.06.2025 im Rahmen des
Flachennutzungsplananderungsverfahrens zu
berlcksichtigen.

22

Stadtverwaltung Geislingen
Schreiben vom 28.08.2025

Wir bedanken uns fiir die Beteiligung im Rahmen des
oben genannten Bebauungsplans.

Die Belange der Stadt Geislingen als Nachbargemeinde
sind durch das Verfahren nicht berthrt.

Fur das weitere Verfahren wiinschen wir der Stadt
Balingen einen guten Verlauf.

23

Stadtverwaltung Mefstetten
Schreiben vom 11.08.2025

Wir bedanken uns fiir die Beteiligung im o. g. Verfahren
und kdénnen Ihnen mitteilen, dass seitens der Stadt
MeRstetten keine Bedenken gegen die derzeitige
Planung bestehen.

Fur das weitere Verfahren wiinschen wir der Stadt
Balingen einen guten Verlauf.

24

Tiefbauamt
Schreiben vom 22.09.2025

Auf die Stellungnahme des Tiefbauamtes vom
20.06.2025 wird verwiesen.

Das Tiefbauamt ist im weiteren Verfahren fiir Stral3e
und Kanal involviert.

Hinweis:
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Es besteht keine redundante Anbindung an das
Gelande.

Im Rahmen der Baugenehmigung ist ein
Uberflutungsnachweis zu fihren.

25

Amt fur 6ffentliche Ordnung — Verkehrsbehorde
Schreiben vom 12.08.2025

Vielen Dank flr die Beteiligung im Prozess.
Nachfolgend die Riickmeldung der
StralRenverkehrsbehdrde inkl. Anhangen.

1. In den Jahren 2017/18 sowie im Jahr 2022 handelte
es sich im Einmindungsbereich der B 463 / L446 um
eine sogenannte Unfallh&ufungsstelle, welche uns
durch das Polizeiprasidium Reutlingen mitgeteilt
wurde. Seit dem Jahr 2020 bis Méarz 2025 sind
insgesamt 12 Unfélle registriert worden. Die meisten
davon im Langsverkehr, d.h. aufgrund von
Auffahrunféllen in Fahrtrichtung Albstadt im
Einmindungsbereich bei den Ampeln (siehe
beigefiigte Unfallauswertungen des Polizeiprasidiums
Reutlingen). Aufgrund der uniibersichtlichen Kurve
und der Unfallhdufungsstelle mussten deshalb als
MaRnahmen bereits Ampel-Vorankindigungen
angebracht, die mit gelben Blinklichtern leuchten,
sobald die Ampel auf Rot umgestellt wird.

Die Leistungsfahigkeit der ,neuen“ Einmiindung
mittels Lichtzeichenanlage wird seitens der
Verkehrsbehérde nicht in Frage gestellt — jedoch ist
aufgrund der bisherigen Sachlage davon
auszugehen, dass die Haufigkeit an Unfallen wieder
zunehmen wird. Die Losung mit den hollandischen
Rampen wird seitens der Verkehrsbehérde positiv
gewertet.

2. In den Vorbesprechungen zum Klinikum-Neubau
wurde seitens der Baubehdrde der Stadt Balingen
kommuniziert, dass man die Ortstafel des Stadtteils
Balingen-Dirrwangen deutlich weiter in Richtung
Zentralklinikum versetzen wolle. Diesbezuglich bittet
die Verkehrsbehorde um friihzeitige Abstimmung.

26

Kammerei - Abgabenrecht
Schreiben vom 11.08.2025

Da es sich bei der geplanten Stral3e um eine
Privatstrae handelt, entstehen keine Erschlie-
Bungsbeitrage.
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Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes werden Flachen,
die bislang dem AuRenbereich zugeordnet und somit
nicht bebaubar waren, erstmals bebaubar.

Mit der Festsetzung als Sondergebiet und der hierdurch
entstehenden Bebaubarkeit des Gebiets entstehen
Anschlussbeitrége.

Die Anschlussbeitrage ergeben sich aus der
Multiplikation der Nutzungsflache (Grundsticksflache x
Nutzungsfaktor) mit den in der Globalberechnung
errechneten Beitragssatzen.

Fur die privaten Grinflachen fallen keine
Kostenerstattungsbetrage an.

Kostenerstattungsbetrége entstehen sobald die
Ausgleichsmaflinahmen ausgefihrt sind und sie im
Textteil des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 1a BauGB
den Grundstiicken auf denen Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten sind, zugeordnet worden sind.
Werden die AusgleichsmaRnahmen den Flachen fir die
Landwirtschaft (M1 und M2) zugeordnet entstehen fir
diese Flachen nach Maf3gabe der zulassigen
Grundflache Kostenerstattungsbetrage.

27

Amt fur Stadtentwicklung
Schreiben vom 14.08.2025

Das Amt fiir Stadtentwicklung nimmt die Billigung des
Bebauungsplans zur Kenntnis und hat keine
Einwendungen.

28

Offentlichkeit / Stellungnahme 1
Schreiben vom 08.09.2025

Anlage 10, zur Vorlage 2025/148 neue Erschliel3ung
Landwirtschaft.

Legende Anlage 10

geplante Entwidmung der Feldwege Kennzeichnung
(rot)

neue ErschlieBung Landwirtschaft Kennzeichnung
(blau)

bestehende Feldwege Kennzeichnung

(gelb)

Einwand gegen den bestehenden Feldweg Flst. Nm.
3671 Kennzeichnung (gelb) im Bereich Gewand,
Unter Schachen, Teich, Brandhalde

Diese Darstellung in Ihrer Anlage 10 entspricht nicht der
Gegebenheit. Der Feldweg Fist. Nm. 3671 ist zu 90%
nicht vorhanden. Die Bewirtschaftung in diesem Bereich
erfolgte gemeinsam mit den ,Firstacker®. Die Einfahrt
von der stark befahrenen B 463 in der 100 km/h Zone in
Fahrtrichtung Balingen - Albstadt nach links in den
Feldweg Flst. Nm. 3671 ist sehr Unfalltrachtig, und kann
mit Landwirtschaftlichen Fahrzeugen bei groRem
Unfallpotenzial kaum bewaltigt werden. § 9 Abs. 5 StVO
Dieser Bereich muss unbedingt an den Weg neue
ErschlieBung Kennzeichnung (blau) angeschlossen
werden.
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B 463, Einmtindung Feldweg Nr. 3671 &stlich Dirrwangen

Ihre Schreiben vom 10.01.05 an die Stadt Balingen und vom 23.02.05 an das Regie-
rungsprisidium

Sehr geehrter Hen-

for Ihr Schreiben vom 10.01.05, das die Stadt Balingen an uns weitergeleitet hat und far Ihr
Schreiben an uns vom 23.02.05 danken wir Ihnen.
Wir halten die von Ihnen dargestelite Situation der Einm(ndung des Feldweges 3671 in die
B 463 falls fir g ich und daher fir rtig. Als m
ist eine des g der B 463, der an der
EinmUndung der L 446 in die B 463 beginnt, bis zum Feldweg 3671 vorgesehen. Hierbei
soll der zwischen dem Ende dieses und der El g des

FuBweg P t werden, Die direkte Einmindung des Feld-
weges in die B 463 wird dann geschlossen.
Das Referat Benbau-Nord des Tabingen wird eine entspre-
chende Planung erstelien und nach der

Mit freundlichen GrBen

29 Offentlichkeit / Stellungnahme 2
Schreiben vom 10.09.2025, 22.09.2025 und 05.10.2025

29/1 Schreiben vom 10.09.2025:

Als direkt betroffener Landwirt und Anlieger am
geplanten Klinikstandort ,Firstacker” nehme ich im
Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung wie folgt Stellung.
Meine Hofstelle befindet sich in unmittelbarer Nahe zum
Plangebiet. Ich halte derzeit 13 Weiderinder, plane den
Neubau eines Rindermaststalles fiir 30 Tiere (positive
Bauvoranfrage liegt vor) und den Ausbau der
Weidetierhaltung auf bis zu 30 Tiere.

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange der
Landwirtschaft zwingend zu bertcksichtigen. Zudem
verpflichtet das Immissionsschutzrecht (BImSchG) die
Bauleitplanung, Nutzungskonflikte zwischen
vorhandener Landwirtschaft und neuen Einrichtungen
wie einem Grof3klinikum zu vermeiden.

1. Konkrete Betroffenheit als Landwirt

1.1 Immissionskonflikte (Geruch, Larm, Staub)

* Die Rinderhaltung verursacht unvermeidbare
Emissionen (Tiergerausche, Stall- und Mistgeruch,
Ausbringung von Wirtschaftsdiingern).

* Ich befiirchte unzumutbare Konflikte mit dem
Klinikbetrieb, Patienten und Besuchern, die zu
Einschrankungen meiner Landwirtschaft fihren
koénnten.
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* Eine Einschréankung meiner genehmigten und
geplanten Erweiterungen ware eine unzulassige
Beeintrachtigung meiner Entwicklungsmaglichkeiten.

1.2 ErschlieBung und Erreichbarkeit

* Meine Flachen sind nur Gber Wege erreichbar, die am
Plangebiet vorbeifiihren.

» Beim Befahren mit Traktoren |asst sich das
Verschleppen von Erde oder Mist nicht vermeiden;
eine Reinigung im Feld ist unmdoglich.

» Umwege waren unzumutbar und wiirden gegen § 1a
Abs. 2 BauGB verstoRRen
(Sicherung der landwirtschatftlichen Nutzung).

1.3 Gefahren durch Klinikbetrieb

* Der Einsatz von Hubschraubern und
Einsatzfahrzeugen mit Martinshorn fihrt zu
erheblichen Risiken: Weidetiere kbnnen ausbrechen
und dadurch Leib und Leben von Menschen
geféhrden.

* Fir solche Gefahren darf nicht der Landwirt haftbar
gemacht werden.

1.4 Besucherstréme und Fehlverhalten

» Zu erwarten sind Falschparker, Betreten meiner
Flachen, unkontrolliertes Fittern von Tieren und
Stérungen des Betriebsablaufs.

* Die Verkehrssicherungspflicht fir unbefugt
eindringende Personen darf nicht auf mich abgewalzt
werden.

1.5 Bauphase und Erntebetrieb

» Schon wahrend der Bauzeit sind erhebliche
Behinderungen durch Baustellenverkehr,
Falschparker und Spaziergénger zu erwarten.

« Diese kollidieren mit meinem Erntebetrieb, der zeitlich
zwingend ist und mit groRen Maschinen erfolgt.

* Es entsteht ein erhebliches Gefahrdungspotenzial fiir
Besucher und Beschéftigte.

2. Grundsatzliche Kritik an der Standortwabhl
,Firstacker®

Bereits mit Schreiben vom 03.08.2025 habe ich
gegenuber dem Regierungsprasidium Tubingen auf
erhebliche rechtliche und sachliche Méngel
hingewiesen. Diese Einwendungen wiederhole und
vertiefe ich hiermit ausdricklich:

2.1 Alternativenprufung (8 24 VwVfG BW)

* Der Standort ,Kelleregert® wurde 2017 mit 87 von 100
Punkten als fachlich am besten bewertet, ,Firstacker”
nur mit 85 Punkten.

* Dennoch wurde aus politischen Erwagungen
LFirstacker” gewahlt.

« Es ist nicht erkennbar, dass eine aktuelle,
verfahrenskonforme Alternativenprifung erfolgt ist.

2.2 Wirtschaftlichkeitspriifung / Standortvergleich
Nach 8 1 Abs. 5 BauGB sind Bauleitplane unter
Berlicksichtigung der wirtschaftlichen und
Finanziellen Auswirkungen aufzustellen. Zudem
verlangt § 2 Abs. 3 BauGB, dass alle wesentlichen
Belange ermittelt und bewertet werden, bevor ein
Plan beschlossen wird.

Eine nachvollziehbare, aktuelle
Wirtschatftlichkeitspriifung ist damit zwingende
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Voraussetzung fur die RechtmaRigkeit der Planung.

Trotz der erheblichen Investitionssumme fir ein
Zentralklinikum liegt nach meinem Kenntnisstand kein
belastbarer, aktueller Kosten- und
Wirtschaftlichkeitsvergleich der infrage kommenden
Standorte vor. Insbesondere fehlen:

« eine vollstéandige Gegenlberstellung der
Gesamtinvestitionskosten (ErschlieRung,
Baugrund, Infrastruktur, Verkehrsanbindung),

« eine Berilicksichtigung der langfristigen Betriebs-
und Folgekosten (z. B. Personal- und
Patiententransport, Energie, Instandhaltung),

« eine Prifung der finanziellen Zumutbarkeit fur den
Kreis unter den heutigen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen.

Die bisher vorliegende, mehrere Jahre alte Bewertung
genligt den Anforderungen an eine aktuelle Abwégung
der offentlichen Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB) nicht.
Unterbleibt eine solche Priifung, besteht das Risiko
einer Abwégungsfehlerhaftigkeit und damit der
Anfechtbarkeit des Bebauungsplans nach § 214
Abs. 3 BauGB.

Ich fordere daher, vor einer Beschlussfassung eine
neue, unabhangige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
fur samtliche ernsthaft in Betracht kommenden
Standorte, insbesondere den fachlich hoher bewerteten
Standort ,Kelleregert®, vorzulegen und é&ffentlich
zuganglich zu machen.

2.3 Raumordnung, Umweltfolgen und Verkehr

Nach § 1 Abs. 5 und § 2 Abs. 4 BauGB sind bei der
Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes, des
Bodenschutzes und der verkehrlichen ErschlieBung
umfassend zu berucksichtigen.

Auch die Rechtsprechung fordert eine nachvollziehbare
Prognose der gesamten verkehrlichen Auswirkungen
sowie eine Bewertung der Zumutbarkeit fiir
Anwohner und angrenzende Betriebe.

a) Flacheninanspruchnahme und Umweltbelastung

* Der Bau eines Zentralklinikums fiihrt zu erheblicher
Bodenversiegelung (Klinikgebaude,
Parkierungsflachen, Zufahrten,
Hubschrauberlandeplatz).

+ Dies mindert die Versickerungsfahigkeit, erhéht
Oberflachenabfluss und beeintrachtigt Boden- und
Klimafunktionen.

* Nach § 1a Abs. 2 BauGB ist eine Minimierung des
Eingriffs in den Naturhaushalt zwingend und muss mit
geeigneten Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen
nachgewiesen werden.

b) Vorhandene Verkehrsgutachten und Prognose

* Die Stadt Balingen verweist auf ein
Verkehrsgutachten 2021 sowie eine Prognose
2040, die bereits erhebliche Mehrverkehre durch
Personal-, Besucher-, Liefer- und Notfallverkehr
erwarten lassen.

* Spitzenbelastungen zu Schichtwechseln und
Besuchszeiten, Rettungsfahrten mit Sonderrechten
sowie die Bauphase selbst flihren zu zusatzlicher
Larm- und Luftschadstoffbelastung.
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c) Marode Briicke B 463 Eyachtal

* Die B 463 ist eine Hauptverkehrsachse fiir die
ErschlieBung des geplanten Klinikstandorts.

* Die Briicke liber das Eyachtal ist nach 6ffentlichen
Informationen sanierungsbediirftig (,marode*) und
aktuell nur eingeschrankt belastbar.

» Ohne nachgewiesene Tragfahigkeit und zeitgerechte
Sanierung entsteht ein erhebliches Risiko fur die
verkehrliche ErschlieBung und damit fiir die
Genehmigungsfahigkeit des Bebauungsplans (8§ 1
Abs. 6 Nr. 9 BauGB - ErschlieBung).

« Ein Plan, der auf eine marode Schliisselverbindung
angewiesen ist, kann weder die dauerhafte
Erreichbarkeit des Klinikums noch die
Versorgungssicherheit gewéahrleisten.

d) Forderungen

Ich fordere daher:

1. Vorlage einer aktuellen Flachenbilanz und
Darstellung der Kompensationsmaf3nahmen fiir
Boden- und Naturhaushalt.

2. Detaillierte Offenlegung der Ergebnisse des
Verkehrsgutachtens 2021 und der Prognose 2040,
insbesondere zu Spitzenbelastungen, Notfallverkehr
und Bauphase.

3. Nachweis der Tragfahigkeit bzw.
Sanierungsplanung der B 463-Briicke im
Eyachtal; andernfalls ist eine verlassliche
ErschlieBung nicht gewahrleistet.

4. Darstellung, wie zusatzlicher Verkehr auf
angrenzende landwirtschaftliche Wege vermieden
und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer
gewabhrleistet wird.

5. Prufung, ob angesichts der bestehenden
Infrastrukturdefizite eine
Umweltvertraglichkeitsprifung nach UVPG
einzuleiten ist.

2.4 Transparenz und Rechtssicherheit

Die Bevdlkerung hat ein berechtigtes Interesse daran,
dass ein Projekt dieser GroRenordnung
rechtsstaatlich, transparent und wirtschaftlich
nachvollziehbar geplant wird.

Sollte sich herausstellen, dass wesentliche Aspekte der
Standortwahl - wie eine vollstandige Alternativen- und
Wirtschaftlichkeitsprufung, die Bewertung der
Verkehrsinfrastruktur (einschlieRlich der maroden B-
463-Bricke) oder die Umweltfolgen - nicht
ordnungsgemaf geprift oder dokumentiert wurden,
ware eine erneute, sachgerechte Standortbewertung
unter Einbeziehung des Standorts ,Kelleregert*
sachlich und rechtlich zwingend.

Dies folgt unmittelbar aus § 1 Abs. 7 BauGB
(Abwagungsgebot) und der Rechtsprechung zu
Abwagungsfehlern.

3. Forderungen

Ich fordere daher:

1 Rechtssichere Sicherung meiner
landwirtschaftlichen
Entwicklungsmdéglichkeiten, einschlieflich
Stallneubau und Ausbau der Weidetierhaltung.

2. Konkrete SchutzmafRnahmen gegen
Nutzungskonflikte (Larmschutz, Besucherlenkung,
Parkplatz- und Zufahrtskonzept, bauliche
Abgrenzungen).
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3. Erneute Alternativenprifung unter Einbeziehung
des fachlich héher bewerteten Standorts
.Kelleregert®. + Priifung der Erweiterungsfahigkeit am
aktuellen Standort-Balingen.

4. Aktuelle, unabhangige
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit vollstandiger
Kostentransparenz.

5. Nachweis der langfristigen
ErschlieBungssicherheit, insbesondere unter
Beriicksichtigung der maroden B-463-Briicke und der
Ergebnisse des Verkehrsgutachtens 2021/Prognose
2040.

6. Umfassende Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVP) mit nachvollziehbaren
KompensationsmalRnahmen fur Flachenversiegelung
und Eingriffe in Natur und Landschaft.

7. Nachweis der Vereinbarkeit mit den Belangen der
Landwirtschaft gemafR § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
sowie mit dem Vorsorgeprinzip des BimSchG.

4. Fazit

Die geplante Realisierung des Zentralklinikums am
Standort ,Firstacker" fuhrt zu erheblichen
Nutzungskonflikten mit meiner bestehenden und
geplanten Landwirtschaft und weist gravierende Defizite
in der Alternativen-, Wirtschafts-, Umwelt- und
Verkehrsbewertung auf.

Ohne eine erneute, rechtssichere Abwagung samtlicher
Alternativen und ohne den Nachweis einer dauerhaften,
sicheren ErschlieBung - insbesondere unter
Beriicksichtigung der maroden B-463-Bricke - ist die
Planung weder sachlich noch

rechtlich tragfahig.

29/2 Schreiben vom 22.09.2025, eingegangen am
29.09.2025

Im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung des
Bebauungsplans ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker”
nehme ich ergdnzend zu meiner bisherigen
Stellungnahme wie folgt Stellung:

A.) AusgleichsmalRnahmen vor Abschluss des
Bebauungsplanverfahrens

Nach aktuellen Presseberichten sollen bereits Ende
2025 erste Ausgleichsmaflinahmen fiir das Projekt
umgesetzt werden.

Diese MalRnahmen greifen irreversibel in
landwirtschaftliche Nutzflachen und gewachsene
Landschaftsstrukturen ein.

Ich bitte eindringlich zu berlcksichtigen:

1. Vorzeitige Faktenschaffung
Ausgleichsmafinahmen stellen einen erheblichen
und dauerhaften Eingriff in Natur und Landwirtschaft
dar.

Eine Umsetzung vor Rechtskraft des
Bebauungsplans und vor endgliltiger
Standortentscheidung wirde vollendete Tatsachen
schaffen, obwohl das Verfahren einschlief3lich
maoglicher Genehmigungen und Rechtsmittel noch
nicht abgeschlossen ist.

2. Risiko endgultigen Flachenverlusts
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Einmal umgesetzte Ausgleichsmafinahmen fiihren
zum dauerhaften Entzug landwirtschaftlicher
Flachen.

Sollte die Standortentscheidung nachtraglich
geandert oder das Projekt gestoppt werden, blieben
diese Flachen dennoch entzogen oder in ihrer
Struktur geschéadigt.

3. Forderung

Ich fordere, im Bebauungsplan verbindlich

festzulegen,

o dass keine Ausgleichsmafinahmen vor
rechtskraftigem Beschluss und Abschluss aller
Genehmigungs- und Prifverfahren begonnen
werden,

0 und dass eine transparente Darstellung der
vorgesehenen Ausgleichsflachen (Grolie, Lage,
Eigentum, Pflegekonzept) erfolgt.

B.) Hubschrauberlandeplatz und Larmschutz:

im Baugesuch (Formblatt Abschnitt 8.2) ist als
Larmquelle lediglich ,Hubschrauber und
Rettungswagen® angegeben. Als SchutzmaRnahme wird
pauschal die ,Einhaltung der Schallgrenzen® benannt,
wéahrend bei den Betriebszeiten sowohl der Zeitraum
6:00-22:00 Uhr als auch 22:00-6:00 Uhr angekreuzt
wurde.

Dies entspricht einem 24-Stunden-Betrieb.

Diese Angaben sind fiir einen Hubschrauberlandeplatz
aus folgenden Griinden unzureichend:

1. Fehlendes Schallgutachten
Hubschrauberfliige verursachen kurzzeitige
Spitzenschallpegel von weit Giber 80 dB(A).
Die bloR3e Zusicherung der ,Einhaltung der
Schallgrenzen® ersetzt kein schalltechnisches
Gutachten mit Prognose der tatséchlichen
Immissionswerte, insbesondere fur nachtliche
Rettungsfliige.

2. Unklare An- und Abflugkorridore
Im Lageplan sind zwei gestrichelte Linien
eingezeichnet, die offenbar die An- und
Abflugrichtungen markieren und Giber mein
Wohnhaus und meine landwirtschaftlichen Geb&ude
fuhren. Eine konkrete Beschreibung oder
Bewertung dieser Flugrouten fehlt.

3. Unbestimmte SchutzmaRnahmen
Es werden keinerlei konkrete bauliche oder
betriebliche Larmschutzmaflinahmen (z. B.
Flugkorridore, Betriebsbeschrankungen, passiver
Schallschutz an betroffenen Wohngebauden,
Anpassung bestehende Larmschutzwand)
benannt.

Ich beantrage daher:

« die Vorlage eines detaillierten schalltechnischen
Gutachtens, das alle Starts und Landungen
einschlie3lich néchtlicher Rettungseinséatze mit dem
Hurbschrauber sowie durch den verstérkten
Rettungswageneinsatz in unserem Wohnumfeld
bewertet.

« die offizielle Darstellung und Festsetzung der An- und
Abflugkorridore im Bebauungsplan,

« die Prifung und gegebenenfalls Festsetzung von
Betriebsauflagen (z. B. Beschréankung von
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Nachtfligen auf medizinisch zwingende Félle, keine
Ubungsfluge),

* sowie, falls Grenz- oder Richtwerte tiberschritten
werden, die Ubernahme notwendiger passiver
Schallschutzmafnahmen an meinem Wohnhaus
bzw. Anpassung der bestehenden Larmschutzwand
durch den Vorhabentréager.

»Sollten die prognostizierten oder spater gemessenen
Immissionswerte an meinem Wohnhaus die
einschlagigen Richtwerte der TA Larm oder der
einschlagigen Luftverkehrslarmschutzvorgaben
Uberschreiten, fordere ich bereits jetzt die Verpflichtung
des Vorhabentragers, auf dessen Kosten geeignete
passive Schallschutzmaflinahmen (z. B.
hochschallddmmende Fenster, gedammtes Dach,
schallgedammte Luftung) umzusetzen, um die
zulassigen Innenraumpegel einzuhalten.”

Ich bitte, diese ergdnzende Stellungnahme den
Verfahrensakten beizufiigen und bei der weiteren
Abwagung ausdriicklich zu beriicksichtigen.

29/3  Schreiben vom 05.10.2025:

Einwendung als Nachbar zum Bauantrag ,,Neubau
Zentralklinikum Zollernalbkreis®, Flst.-Nr. 3845,
Bauvorhaben Landratsamt Zollernalbkreis

Einwendung gemaR § 55 LBO Baden-Wirttemberg

als Eigentumer der direkt angrenzenden Grundstiicke

« Fist.-Nr. Jlll (Griinland mit Streuobstbestand,
zeitweise Beweidung durch Hochlandrinder)

« Fist.-Nr. JJlll (Ackerland mit Getreideanbau, hohe
Bodenwertzahl)

mache ich hiermit fristgerecht Einwendungen gegen das
oben genannte Bauvorhaben geltend.

Die geplante Ausfuhrung des Klinikneubaus
einschlie3lich Hubschrauberlandeplatz,
Verkehrserschlieung und Gelandegestaltung berihrt
meine Grundstticke in mehrfacher Hinsicht erheblich.

1. L&rmbelastung durch Hubschrauberlandeplatz
und Rettungsbetrieb - Beeintrachtigung der
Tierhaltung

Der geplante Hubschrauberlandeplatz liegt in einer
Entfernung von nur etwa 250 m zu meinem Wohnhaus
und in unmittelbarer Néahe zu meinem landwirtschaftlich
genutzten Grundstiick [l (Weide mit Hochlandrindern
und Streuobstbestand).

Start- und Landevorgénge, insbesondere bei Nacht- und
Notfalleinsétzen, verursachen kurzzeitige Larmspitzen
von Uber 100 dB(A).

Diese Schallereignisse fuihren zu Stress- und
Fluchtreaktionen bei Weidetieren; im konkreten Fall
drohen Zaunbriiche oder Verletzungen.

Da auf der Flache eine 6kologisch orientierte
Weidehaltung im Herdenbetrieb erfolgt, ist der
Landeplatz nicht mit einer artgerechten und sicheren
Tierhaltung vereinbar.

Ich beantrage daher:
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1. Prifung der Genehmigungsfahigkeit des
Hubschrauberlandeplatzes im Hinblick auf
benachbarte Tierhaltungen;

2. Einbeziehung der angrenzenden Weideflachen in das
Schallgutachten, mit gesonderter Bewertung fir
landwirtschaftliche Nutzungen;

3. Festlegung von Betriebs- und
Anflugbeschrankungen

4. Prifung einer alternativen Positionierung oder
technischen Schallschutzlésung (seitliche
Einhausung, Landeplattform mit Schallschutzwand);

5. bei Beibehaltung des Standorts: Ausgleichs- und
SchutzmaRnahmen fir betroffene Betriebe (bauliche
SchallschutzmalRnahmen, Entschadigung).

Ich bitte auBerdem um Nachweis, dass An- und
Abflugkorridore nicht iber meine

Flurstiicke fiihren; andernfalls ist die Flugschneise zu
korrigieren.

2. Licht-, Staub- und Schadstoffeintrage

Sowohl wahrend der Bauphase als auch im spateren
Betrieb ist mit erheblichen Staub-, Licht- und
Abgasimmissionen zu rechnen.

Diese beeintrachtigen Heuertrag, Bodenleben und
Futterqualitat.

Ich fordere geeignete Staubbindungs- und
Bepflanzungsmafnahmen, eine Lichtimmissionen-
Prufung sowie klare Baubetriebszeitenregelungen.

3. Oberflachenwasser und Entwéasserung

Durch die groR¥flachige Versiegelung des Klinikareals
wird der naturliche Wasserabfluss verandert.

Mein tiefer gelegenes Ackerland (Fist. [l ist bei
Starkregen bereits stauwassergefahrdet.

Ich fordere den Nachweis einer schadlosen
Oberflachenwasserableitung und Maf3nahmen zur
Sicherung des bisherigen Abflussregimes ohne
Einleitung in angrenzende Privatgrundstiicke.

4. Eingriffe in Natur- und Artenschutzstrukturen
Das Grundstiick 3798 weist eine hohe Artenvielfalt
(Streuobst, Insekten- und Vogelvorkommen) auf.

Baubedingte Eingriffe oder Ausgleichsmaflinahmen im
unmittelbaren Umfeld gefahrden diese Strukturen.

Ich fordere eine aktuelle artenschutzrechtliche
Prifung nach § 44 BNatSchG und den Erhalt
bestehender Biotopverbindungen.

5. Verkehr, Staub und Erschutterungen wéhrend der
Bauphase

Der vorgesehene Baustellenverkehr fiihrt
voraussichtlich entlang meiner Grundstiicksgrenzen.

Ich fordere:

* klare Baustellen- und Zufahrtsregelungen,

* Ausschluss von Baustellenverkehr Gber
landwirtschaftliche Wege,

« Verpflichtung zur Wiederherstellung geschadigter
Wege oder Feldrander.
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6. Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Zufahrten

Nach den aktuellen Planunterlagen werden bestehende
landwirtschaftliche Zufahrten zu meinen
Grundstiicken [JJJlj und [l unterbrochen oder nur
Uiber erhebliche Umwege erreichbar.

Das erschwert den Einsatz von Maschinen, den
Transport von Futter und Erntegut sowie die Pflege der
Flachen.

Ich fordere:

» den dauerhaften Erhalt bzw. die Neuplanung
gesicherter Zufahrtswege,

« deren 6ffentlich-rechtliche Sicherung oder
grundbuchliche Eintragung,

« eine Entschadigungsregelung bei unvermeidbaren
Einschrankungen oder Verlangerungen der
Wegefiihrung.

7. Bodenschutz und landwirtschaftliche Nutzung

Fur das Ackergrundstick [JJJlil sind durch mégliche
Baustellenzufahrten und Lagerflachen
Bodenverdichtungen und Ertragseinbuf3en zu erwarten.
Ich fordere die Beachtung der DIN 19731
,Bodenschutz auf Baustellen“ sowie verbindliche
Regelungen zur Rekultivierung und zum Schutz
angrenzender Bdden.

8. Erhalt des Vorgewendes und Abstandsflachen bei
Einfriedung

Es ist davon auszugehen, dass das Klinikgelande
eingezaunt wird.

Sollte die Einfriedung unmittelbar an die
Grundstiicksgrenze gesetzt werden, ware ich
insbesondere auf Fist. 3813 in der Bewirtschaftung stark
eingeschrankt.

Das fur die Feldbearbeitung erforderliche Vorgewende
wirde entfallen.

Ich fordere:

* einen Mindestabstand von mindestens 3 m
zwischen Zaun und Grundstiicksgrenze,

« dass dieser Streifen nicht bepflanzt oder mit Graben
versehen wird,

» und dass der freie Zugang fir Wartung und
Bewirtschaftung dauerhaft gewahrleistet bleibt.

9. Gesamtabwéagung

Die Summe der beschriebenen Auswirkungen (L&arm,
Licht, Verkehr, Wasser, Zufahrten) fiihrt zu einer
erheblichen Beeintrachtigung meiner
landwirtschaftlichen Tatigkeit und des Schutzguts
,Boden®. Auch weitere eigene Grundstiicke im Umfeld
und Pachtflachen sind nahezu gleichermalRen betroffen,
siehe Kennzeichnungen im Lageplan.

Ich bitte, diese Punkte in der Abwagung und im
Genehmigungsprozess umfassend zu beriicksichtigen
und mir das Ergebnis der Prufung mitzuteilen.
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Offentlichkeit / Stellungnahme 3
Schreiben vom 18.09.2025

Wir vertreten die Interessen der Herren ,
F, I nd der Frau

Anlass unserer Beauftragung ist die erneute
Offentlichkeitsbeteiligung im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens ab dem 4. August 2025.

Ganz grundlegend fallt auf, dass der bislang im Raum
stehende Hubschrauberlandeplatz plétzlich nicht mehr
Verfahrensgegenstand ist. Dieses Thema macht
eigentlich die gesamte erneute Auslegung obsolet, denn
ein Bebauungsplan kann auf dieser Basis nicht erlassen
werden. In der Begriindung versuchte man vergeblich,
warum ein zentraler Bestandteil eines jeden modernen
Klinikkonzepts plétzlich nicht mehr Gegenstand des
Bebauungsplans sein soll. Keiner der ausgelegten
Unterlagen ist zu entnehmen, warum ein so zentraler
Bestandteil eines modernen Klinikums plétzlich nicht
mehr Verfahrensgegenstand sein soll. Ohne diesen
Hubschrauberlandeplatz steht und fallt doch das
gesamte Projekt! Dann muss der
Hubschrauberlandeplatz Bestandteil der Planung sein
oder es muss zumindest ein Signal geben, dass die
zustandige Behorde eine Erteilung der Genehmigung fir
diesen Landeplatz fir wahrscheinlich hélt. Auf keinen
Fall kann es angehen, insoweit durch die Errichtung des
Klinikums vollendete Tatsachen zu schaffen in der
Hoffnung, dass das Regierungsprasidium dann schon
mitspielen wird - dass genauso offenbar vorgegangen
werden soll, ergibt sich aus einer Bewertung in der
Abwéagungstabelle, wonach mégliche Uberschreitungen
der Larmrichtwerte fir andere Gebiete im Hinblick auf
die Uberragende Bedeutung des Zentralklinikum
moglicherweise hinzunehmen seien. Die Frage der
Genehmigungsfahigkeit des Hubschrauberlandeplatz es
ist zwingend zu klaren, bevor man tiberhaupt weitere
Planungen angeht. Diese Planungen bewirken einen
enormen finanziellen Aufwand, der véllig umsonst ware,
kdnnte eine Genehmigung nicht erteilt werden.

Mit der Vorgabe des Regierungsprasidiums, dass der
Larmschutzwall sich nicht innerhalb des Anbauverbots
der Bundesstral3e befinden darf, erfolgt keine
Auseinandersetzung. Die Formulierung des
Abwagungsvorschlags in der Anlage 1 lasst jede
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Stellungnahme zu diesem Problem vermissen, wobei
die Verlegung des Larmschutzwalls auRerhalb des
Anbauverbots zu erheblichen Folgen fiir die Planung
fihren wiirde.

Dabei uberrascht der Hinweis auf mdgliche Ausnahmen
durch das Regierungsprasidium. Der Unterzeichner hat
erst vor kurzem einen Tankstellenbesitzer vertreten, bei
welchem das Regierungsprasidium eine Befreiung fiir
einen Preismast, ein vom Ausmalf her also wesentlich
Uiberschaubares Bauvorhaben gegeniiber dem hier im
Raum stehenden Larmschutzwall, kategorisch
abgelehnt hat. Wir gehen deswegen davon aus, dass
eine Befreiung auch fir den Wall nicht in Betracht
kommt. Insoweit Uberrascht die Aussage, die im
Folgenden, namlich auf Seite 5 der zitierten Anlage
getatigt wird. Denn dort ist die Rede davon, dass der
von Bebauung freizuhaltende Grundsticksstreifen als
nicht Gberbaubar gekennzeichnet werden soll. Ware
dem so, dann kann auch der Larmschutzwall dort nicht
zugelassen werden, denn er widersprache dann schon
den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen. Danach
sind die Darlegungen beziglich des Larmschutzwalls
und die zum beabsichtigten Bauverbot in sich
widerspruchlich.

Genauso wenig kann es angehen, dass man das
Thema des StralRenanschlusses, welches das
Regierungsprasidium aufgebracht hat, einfach in einen
anderen Bebauungsplan verschiebt. Die ungeldsten
Probleme des Hubschrauberlandeplatzes, des
Larmschutzwalls und des StraBenanschlusses fiihren
dazu, dass die jetzige Planung stadtebaulich Uberhaupt
nicht notwendig, da noch in erheblichem Umfang
unvollstéandig, ist.

Das zeigt sich auch darin, dass sogar tber den zweiten
Bebauungsplan hinaus im Rahmen einer
Planfeststellung Fragen der ErschlieBung des kiinftigen
Baugebiets geklart werden sollen. Solange diese
Fragen nicht geklart sind, fehlt es fiir den hier
mafgeblichen Bebauungsplan schlicht an der
Grundlage. Die jetzt wieder im Raum stehende
~LAmpellésung" ist verkehrlich noch nicht einmal
untersucht.

Man stellt sich im Ubrigen die Frage, wie denn wohl die
Durchfiihrung des Bauvorhabens im Sinne der
notwendigen Bauarbeiten erschlossen werden soll,
wenn es den Bebauungsplan fir die &uRere
ErschlieBung des Baugebiets noch nicht gibt. Dieser
musste Uber eine nur ca. 2 m breite Abzweigung von
der L 446 abgewickelt werden. Es liegt auf der Hand,
dass eine solche Zufahrt fur die Baustelle nicht
ausreicht.

Dazu kommen die erheblichen Probleme der
Bundesstraf3enbriicke zwischen Balingen und Albstadt.
Wenn diese fiir den Baustellenverkehr gesperrt werden
musste, weil die Fahrzeuge zu schwer sind, bricht
schlicht das verkehrliche Chaos aus.

Ebenfalls unklar ist die Darstellung zu den
Werbeanlagen - wenn die Hinweise des
Regierungsprasidiums im Bebauungsplanverfahren
berlicksichtigt werden, wére von Interesse, wie das
erfolgen soll und warum auf eine Beteiligung des
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Regierungsprasidiums im Baugenehmigungsverfahren
verwiesen wird. Wenn schon der Bebauungsplan
festlegt, dass das Anbauverbot zur Bundesstral3e
einzuhalten ist, dirfte es doch in einem eventuellen
Baugenehmigungsverfahren keine Probleme geben,
weil innerhalb dieses Grenzabstandes keine
Werbeanlage errichtet wird.

Welche Stellungnahme hinsichtlich der Forderung des
Regierungsprasidiums fiir die nicht Gberbaubaren
Flachen entlang der B 463 und L 446 im Rahmen der
Abwagung erfolgt, lasst sich der zitierten Anlage nicht
entnehmen. Dieser Wunsch des Regierungsprasidiums
wird lapidar mit dem Wort ,,Kenntnisnahme" abgetan,
obwohl er doch fur den Umfang der zur Verfligung
stehenden Bauflachen von erheblicher Relevanz ist.

Alsdann kommt das Regierungsprasidium wieder auf die
ErschlieBung zurtick. Es wird dargelegt, dass die
auRere verkehrliche ErschlieRung des hiesigen
Bebauungsplangebiets tber einen anderen
Bebauungsplan erfolgt und von dessen Genehmigung
abhangig ist. Das Regierungsprasidium weist
ausdricklich darauf hin, dass die Genehmigung dieser
ErschlieBung véllig offen ist. Wenn dem so ist, kann der
hiesige Bebauungsplan Uberhaupt nicht erlassen
werden, weil er nicht umsetzbar ware, wiirde die
Genehmigung nicht erteilt. Zwar bejaht die
Rechtsprechung die Mdglichkeit des Erlasses eines
Bebauungsplans, der in irgend einer Form von anderen
Genehmigungen abhéngig ist, wenn die planende
Gemeinde positive Signale hinsichtlich der notwendigen
Genehmigungen hat. Das Regierungsprasidium weist
deutlich darauf hin, dass es noch weitergehende
verkehrliche ErschlieBungen, als jetzt, allerdings Uber
einen anderen Bebauungsplan, im Raum stehen, nicht
zulassen wird. Mit anderen Worten: Der Standort birgt
fur die Zukunft keinerlei Erweiterungspotenzial. Das
begegnet erheblichen Bedenken. Wenn mit hohem
finanziellen Aufwand ein komplett neuer Standort
geschaffen wird, sollte er doch méglichen
Anforderungen an die Zukunft auch gerecht werden
koénnen. Vorliegend ist das Gegenteil der Fall. Das ist
stadtebaulich nicht nachvollziehbar, steht doch sicher
und gerade bei einem zentralen Standort auch in
Zukunft im Raum, dass derselbe erweitert werden muss.

Das gilt umso mehr, als auf Seite 9 in
Auseinandersetzung mit den Belangen der
Landwirtschaft ausgefiihrt wird, dass ein
zukunftsfahiges Zentralklinikum hoher als die Belange
der Landwirtschaft gewichtet wird. Wenn jedoch die
Zukunftsfahigkeit an der fehlenden
Erweiterungsmaglichkeit scheitert, kann die Abwéagung
so keinen Bestand haben. An dieser Stelle schlief3t sich
auch der Kreis zum bereits oben erwéhnten fehlenden
Hubschrauberlandeplatz. Ein zukunftsfahiges
Zentralklinikum sollte zweifelsohne Uber einen
Hubschrauberlandeplatz verfiigen, weswegen dieser
nicht einfach aus der Planung herausgenommen
werden kann.

Auch im Zuge des Gewasserschutzes wird zutreffend
darauf hingewiesen, dass die Themen des Ausbaus der
B 463 und andere ErschlieBungsthemen nicht
ausreichend, sondern nur am Rande behandelt werden.
Bei einem so engen Zusammenhang zum hiesigen
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Bebauungsplanverfahren kann man sich nicht auf den
Standpunkt zuriickziehen, dass diese Probleme
Bestandteil eines anderen Bebauungsplans (dessen
Genehmigungsfahigkeit vollig offen ist) sind. Es stellt
sich danach mehrfach die Frage, weswegen vorliegend
Uiberhaupt zwei Bebauungspléane verfolgt werden. Diese
beiden Plane hangen untrennbar miteinander
zusammen, sodass es willkirlich erscheint, die Planung
in zwei Planbereiche aufzuteilen. Der eine Plan steht
und fallt mit dem anderen, sodass eigentlich ein
getrenntes Schicksal beider Plane tberhaupt nicht in
Betracht kommt mit der Folge, dass die Planung
einheitlich im Rahmen desselben Bebauungsplans
erfolgen muss.

Wenn beziiglich der Belange des Immissionsschutzes
auf den Larmschutzwall hingewiesen wird, wird
Uibersehen, dass jedenfalls nach der derzeitigen Haltung
des Regierungsprasidiums, die auch richtig und
konsequent ist, der La&rmschutzwall an der
beabsichtigten Stelle Giberhaupt nicht errichtet werden
kann. Auch hier wurde keinerlei positives Signal im
Hinblick auf eine mogliche Ausnahme vom
Regierungsprasidium erteilt.

Was alsdann das planende Buro mit den Darlegungen
des Regierungsprasidiums Stuttgart Mobilitat, Verkehr
und StrafRen zu tun haben soll, erschlief3t sich nicht.

Offenbar sieht sich alsdann die Stadt nicht gehalten,
bezuglich der Einwendungen des Regionalverbandes
noch eine Abwéagung bezuglich des Schutzes der Béden
durchzufuhren, obwohl in dem von uns schon mehrfach
angesprochenen alternativen Gebiet ein solches
Problem tberhaupt nicht auftreten wiirde. Das ist
abwéagungsfehlerhaft. Hinzu kommt, dass die
urspriinglich geplanten gesundheitlichen, sozialen und
gewerblichen Einrichtungen sowie Wohnnutzungen fur
Mitarbeitende des Klinikums offenbar nach dem zitierten
Vertrag zwischen dem Regionalverband und der Stadt
nicht zulassig sind. Auch hier stellt sich wieder die Frage
der Zukunftstrachtigkeit und die Darlegungen in der
Begrindung dahin, dass die hierfur urspringlich
vorgesehenen Bereiche erst spéter entwickelt werden,
widerspricht auch der Darstellung im
Abwagungsprotokoll, wonach diese Bereiche auf Grund
des zitierten Vertrags Uberhaupt nicht mehr zul&ssig
waren. Diese fehlende Zulassigkeit nach dem Vertrag
giltim Ubrigen nicht nur fur die vorbezeichneten
Einrichtungen, sondern auch fiir die Flachen, die
Gegenstand des weiteren Bebauungsplanes sind,
welche die ErschlieBung des hiesigen Plangebiets
regeln soll.

Die Auseinandersetzung mit der vom
Regierungsprasidium Freiburg angesprochenen
Rutschgefahr erfolgt erheblich zu knapp. Wenn schon
geringe Erdbewegungen geeignet sind, um
Rutschungen auszulésen, besteht vorliegend eine
Gefahr nicht nur fir das Baugebiet selbst, sondern auch
fir benachbarte Grundstiicke, insbesondere fir die
Grundstiicke des von uns vertretenen Betreibers der
Baumschule. Wie diesem Problem begegnet werden
soll, ist aus den in diesem Zusammenhang zitierten
Unterlagen nicht ersichtlich.
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Allein ein Geh- und Fahrrecht im Bebauungsplan,
gekoppelt mit altrechtlichen Dienstbarkeiten, ist nicht
geeignet, die ErschlieBung landwirtschaftlicher Flachen
dauerhaft zu sichern.

Die Auseinandersetzung mit den Bedenken des
Forstamtes ist unzureichend, denn der Umweltbericht
geht auf den dort angesprochenen Wildtierkorridor
Uiberhaupt nicht ein. Dieser Korridor findet nur in der
speziellen artenschutzrechtlichen Regelung einmal
Erwahnung - welchen Einfluss das Plangebiet nach
Realisierung der geplanten Anlagen auf ihn haben wird,
ist offenbar nicht untersucht worden.

Beziiglich der Auseinandersetzung mit den Bedenken
des Landwirtschaftsamtes kann auf die obigen
Ausfiihrungen verwiesen werden. Hier héatte es einer
Abwagung auch unter Beriicksichtigung anderer in
Betracht kommender Standorte, bei denen weniger
wertvolle Béden in Anspruch genommene werden,
bedurft. Diese Abwagung findet Uiberhaupt nicht statt.

Die Aussage beziglich der Beeintrachtigungen des
landwirtschaftlichen Betriebs [JJJlllsind indifferent,
ungenau und nicht ausreichend. Denn was unter
Einschrankungen in kleinerem Umfang zu verstehen ist,
wird nicht dargelegt.

Was unter weiteren AusgleichsmafRnahmen durch den
Landkreis zu verstehen ist, erschlief3t sich nicht. Wenn
es solcher weiteren AusgleichsmaRnahmen bedarf und
diese sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans, ist
ihre Durchfihrung durch nichts gewéahrleistet. Das
wirde das gesamte Ausgleichskonzept zu Fall bringen.

Auch auf die Anregungen des Amtes fir StraRen- und
Radwegebau insbesondere beziiglich des
Larmschutzwalls wird unzureichend eingegangen, denn
es wird einfach lapidar festgestellt, dass das
Anbauverbot verletzt wird, ohne dass ansatzweise zu
erkennen ist, dass und warum die Stadt insoweit mit
einer Ausnahme rechnet. Auch hier fallt wieder auf,
dass eine kinstliche Trennung zwischen dem jetzigen
Bebauungsplangebiet und den Anlagen zu seiner
ErschlieBung erfolgt, die, wie oben ausgefihrt, so nicht
zul@ssig ist.

Wenn zum Grundwasserschutz auf ein
Schwammstadtkonzept verwiesen wird, ist derzeit
offenbar durch nichts gesichert, dass ein solches auch
funktionieren kann. Dazu gehéren in aller Regel
Untersuchungen hinsichtlich der Sickerfahigkeit des
Bodens und hinsichtlich des zu erwartenden anfallenden
Oberflachenwassers. Solche Untersuchungen haben
aber offenbar nicht stattgefunden, sodass, nach dem
herkdmmlich in Baden-Wirttemberg die Béden eher als
nicht sickerfahig einzuschatzen sind, die Realisierbarkeit
des angesprochenen Konzepts sehr fraglich ist.
Letztendlich ist aber dieses Konzept Teil des
Ausgleichskonzepts, welches in seiner Gesamtheit
somit infrage gestellt wird.

Hinsichtlich der Thematik der Grundwasserdynamik wird
darauf hingewiesen, dass eine Ermittlung nach
fachlichen Erfordernissen erst noch erfolgen wird. Wenn
das zutréfe, wére der jetzt vorliegende Umweltbericht

Seite 41 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

schlicht unvollstandig. Dann wére die Auslegung
verfriiht erfolgt.

Das ist auch daran zu ersehen, dass hinsichtlich der
Abwasserbeseitigung auf den Seiten 33 und 35 auf
noch zu erstellende Unterlagen hingewiesen wird. Diese
fehlen aber offenbar, weswegen nicht nachvollzogen
werden kann, warum jetzt eine Auslegung erfolgt.
Spatestens, wenn die Unterlagen vorliegen, misste
ohnehin erneut ausgelegt werden.

Eine Abwagung dahin, ob der hiesige Bebauungsplan
moglicherweise geeignet ist, kiinftige Planungen im
Hinblick auf die Larmbeeintrachtigungen, die vom
Zentralklinikum ausgehen werden, zu behindern, erfolgt
nicht. Die Stadt stellt sich vielmehr auf Seite 36 auf den
Standpunkt, dass auf Flachen um das jetzige Baugebiet
bedarfsorientierten noch geplant werden misse. Wenn
aber diese Planung eingeschrankt wird durch die
Larmbeeintrachtigungen, kann nicht gewéahrleistet
werden, dass sie bedarfsorientiert erfolgt. Vielmehr
muss sie sich dann an den Zwéngen, die durch das
jetzige Baugebiet entstehen, orientieren und das gehdrt
in die Abwagung, fehlt aber.

Es ist festzustellen, dass auf das Baugebiet in hohem
Mafe Larm einwirken wird. Die Realisierung des
Larmschutzwalls an bislang vorgesehener Stelle scheint
aus den obigen Grunden auf3erordentlich fraglich. Auch
passiver Larmschutz scheint gerade bei einem
Krankenhaus im Hinblick auf das Ruhebedirfnis der
Patienten nicht das geeignete Mittel, was belegt, dass
der gewéhlte Standort schlicht ungeeignet ist.

Dass die Unterbringung der Patienten weg von der
Larmquelle Stral3e nicht zielfihrend sein soll, erschlief3t
sich angesichts des Ruhebediirfnisses der Patient nun
gewiss nicht - welches Ziel ist hier eigentlich
angesprochen? Das erste und wichtigste Ziel sollte doch
das Wohlbefinden der Patienten sein.

Nach dem Gutachten zu Larmbeeintrachtigungen steht
fest, dass die Patientenzimmer trotz des
Larmschutzwalls und der Larmschutzwand, deren
Errichtung, wie dargelegt, derzeit sehr fraglich scheint,
noch ganz erheblichem Larm ausgesetzt sind und das
soll kompensiert werden dadurch, dass die Fenster nicht
geoffnet werden kénnen. Das entspricht nicht einem
modernen, zukunftsfahigen Klinikum. Die Patienten
kénnte nicht einmal am Fenster frische Luft schnappen
oder ein Zimmer durch das Personal mit Frischluft
versorgen zu lassen. Das wiederum wird erhebliche
Folgekosten nach sich ziehen, weil man dann kosten-,
verbrauchs- und wartungsintensive Klimatisierungs- und
Liftungsanlagen einbauen muss. Das wiederum kann
gerade unter energetischen Gesichtspunkten sicher
nicht als zukunftstrachtig angesehen werden.

Was vermag ein Hinweis im Bebauungsplan darauf,
dass medizinische Gerate in ihrer Funktion gestort
werden kénnen, zu bewirken? Die Stérung wird
trotzdem eintreten. Eine konstruktive
Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Hinweis
der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Zweckverbands
unterbleibt komplett.
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Gibt es irgendwelche Ermittlungen dazu, wie die
Larmausbreitung von der kiinftigen Bahntrasse sein wird
und ob die geplanten MalRnahmen geeignet sind,
hiergegen etwas zu bewirken? Larmausbreitung ist nicht
nur eine Frage der Entfernung, weswegen die Aussage,
dass es in Bezug auf den Bahnlarm wegen der
Entfernung der Bahnstrecke keiner weitergehenden
Festsetzungen bedarf, schlicht ins Blaue hinein getatigt
wird.

Beziglich der Hinweise der GasLINE wird alsdann das
Uibliche Schema angewendet - man fragt sich Uberhaupt
nicht, ob die Chance auf die Erteilung erforderlicher
Genehmigungen besteht und weil auch noch nicht, ob
es solcher bedarf. Wie bereits weiter oben anlasslich
anderer Genehmigungen ausgefiihrt, ist das nicht
zulassig. Wenn solche Genehmigungen als notwendig
in Betracht kommen, muss man abklaren, ob es ihrer
bedarf und wie die Chancen ihrer Erteilung stehen.

Anlasslich der Bedenken der Netze BW GmbH wird
dann zutreffend dargestellt, dass das Zentralklinikum
inklusive des Hubschrauber-Landeplatzes realisiert
werden soll. Auch das zeigt, dass man den
Hubschrauberlandeplatz bei der Bebauungsplanung
nicht einfach aufBen vor lassen kann.

Im Ubrigen stellt sich hier genauso wie bei anderen
Themen das Problem, dass véllig ungeklart ist, ob es
bei der oberirdischen 110-KV-Leitung bleiben wird oder
nicht. Bevor insoweit nicht eine entsprechende
Vereinbarung gefunden ist, ist fir eine
Bebauungsplanung kein Raum.

Mit den weiteren Ausfiilhrungen der Netze BW GmbH
von Seiten 49 - 57, obwohl dort durchaus gewichtige
Argumente erhoben werden, findet nicht einmal eine
Auseinandersetzung statt.

Wenn das Tiefbauamt auf die Unterbrechung einer
fuBlaufigen Verbindung hinweist, stellt es keine
Abwagung dar, wenn einfach dargestellt wird, dass eine
solche fuBlaufige Verbindung zukiinftig nur noch
eingeschrankt (wie und durch was in welcher Form
eingeschrankt?) moglich ist. Dies umso mehr, als das
Tiefbauamt ja um Berticksichtigung der Verbindung in
den weiteren Planungen gebeten hat, was wir dahin
interpretieren, dass ein Ersatz gewinscht wird.

Offenbar bedarf es dann auch noch eines
wasserrechtlichen Verfahrens, wobei derzeit vollig
unklar ist, ob die dort notwendigen Genehmigungen
erteilt werden kénnen. Es gilt hier das gleiche wie bei
anderen weiter oben schon angesprochenen
Genehmigungen - zumindest eine Abklarung, ob mit der
Genehmigung gerechnet werden kann, mit der
zustandigen Behorde muss erfolgt sein.

Offentlichkeit

Eine Auseinandersetzung mit den Argumenten in der
Stellungnahme 1 erfolgt nur unvollstandig. Auch das
Thema, das durch das im Betrieb befindliche Klinikum
der Verkehr und damit auch die Larmbelastung
ansteigen werden, fehlt vollstandig.
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Bezlglich der B 463 fallt wieder auf, dass man sich Uber
die dortige Planung und ihre Realisierbarkeit keinerlei
Gedanken macht. Wenn z.B. ein ausreichender Abstand
zwischen Wall und Wand zur bisherigen StralRentrasse
angestrebt wird und dies Uber eine teilweise
Inanspruchnahme privater Grundstiicke erfolgen soll,
sollte auf der Hand liegen, dass eine Enteignung hierfir
nicht mdglich sein wird. Letztendlich wiirde sich wegen
des engen Zusammenhangs zum Bebauungsplan um
eine Enteignung zugunsten Dritter handeln, die sehr
hohen Anforderungen unterliegt.

Beziglich der Stellungnahme 2 wird deutlich, dass der
Gemeinderat keine Alternativenprifung durchgefihrt
hat. Das ist aber seine ureigene Aufgabe.

Offenbar wird eingerdumt, dass das Gebiet Kelleregert
im Hinblick auf die naturschutzrechtlichen Themen
besser geeignet ist. Eigentumsverhaltnisse sind insoweit
ein ungeeignetes Abwéagungskriterium. Wenn man an
anderer Stelle Gberhaupt nicht in Schutzgebiete
eingreifen muss, erschlief3t sich nicht, warum man einen
Standort, an welchem man einen Ausgleich fur einen
Eingriff in Schutzgebiete vornehmen muss, wahit.

Vollig unbeachtet bleibt im Rahmen der
Untersuchungen zum Naturschutz, dass gegeniiber
dem Aufstellungsbeschluss das Plangebiet um mehrere
Hektar erweitert wurde. In allen vorhergehenden
Verfahrensschritten wurde eine andere Flache
geringeren Ausmalfes zugrunde gelegt, als diese
Gegenstand der nunmehrigen Auslegung ist. An der
VergrofRerung des Gesamtgebiet &ndert nichts, dass
teilweise auch wieder Flachen aus dem urspriinglich
angedachten Geltungsbereich des Bebauungsplans
entfallen sind. Denn neu hinzugekommen sind mehrere
Hektar im Norden des bisherigen Plangebiets, die sich
auch noch zu mehr als der Halfte im Vogelschutzgebiet
befinden, wobei insoweit keinerlei
Umweltuntersuchungen stattgefunden haben. Der
Verwendungszweck fir diese Flachen wird in der
Begriindung nur sehr vage angegeben mit sicherer
ErschlieBung des Klinikums und der angrenzenden
landwirtschaftlichen Flachen sowie
AusgleichsmalRnahmen. Welche Erschlie3ung von dort,
zumal sich die neu hinzugekommenen Flachen in der
Hangrutschungsgefahrenzone befinden, erfolgen soll, ist
nicht nachvollziehbar.

Daruber hinaus wird insoweit in der Begriindung
irrefihrend dargelegt, dass aufgrund der Anpassung
des Geltungsbereichs ein neuer Aufstellungsbeschluss
gefasst wurde. Der einzige neue Aufstellungsbeschluss
stammt vom 23. April 2024 und umfasst die
vorbezeichneten Flachen gerade nicht.

Alsdann wird auch noch mit geféahrlichen Baumethoden
argumentiert. Denn wenn man etwas entsprechend des
Standes der Technik errichtet, ware dies in
zivilrechtlichen Malstdben gedacht sogar ein Mangel,
denn dem Stand der Technik fehlt das Kriterium der
praktischen Bewéhrtheit.

Wie eine Anbindung an einen Bahnhof auf der einen
Seite wichtig, aber auf der anderen Seite nicht
entscheidungsrelevant sein soll, erschlie3t sich nicht.
Das bedeutet doch, dass diese Anbindung an den
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Bahnhof in der Abwagung Uberhaupt keine Rolle
gespielt hat.

Auch mit dem Argument bezuglich der Bushaltestelle
erfolgt keine wirkliche Auseinandersetzung. Offenbar
werden die zusatzlichen Kosten, obwohl man
angesichts der allgemeinen Mittelknappheit gerade auch
im Personennahverkehr insoweit sensibel reagieren
sollte, akzeptiert, ohne dies auch nur ansatzweise zu
hinterfragen.

Die gesamte Argumentation hinsichtlich der
Alternativenpriifung besteht letztendlich aus
Allgemeinplatzen, ohne dass an auch nur einer Stelle
ausgefuhrt wirde, warum der jetzt gewahlte Standort
dem angesprochenen Alternativstandort tiberlegen sein
soll. Denn die allgemeine Aussage, dass im Rahmen
der Abwéagung der unterschiedlichen privaten und
offentlichen Belange einem Standort der Vorrang
eingeraumt wird, stellt keine Abwégung dar, wenn es
hierfiir an den entsprechenden Argumenten in
Auseinandersetzung mit den Einwendungen in der
Stellungnahme 2 fehlt. Es sollte doch dargestellt werden
kdénnen, warum in welchem Kriterium der nunmehr
gewahlte Standort dem Standort Kelleregert Uberlegen
ist - eine solche Darstellung fehlt komplett. Abwéagung
ist Gegeniiberstellung der Vor- und Nachteile der
jeweiligen Standorte und deren Bewertung. Vorliegend
gewinnt man den Eindruck, dass die ganze Abwégung
darin besteht, zu rechtfertigen, dass man sich fiir den
vorliegenden Standort entschieden hat trotz
Unterlegenheit in allen Belangen gegeniiber dem
Standort Kelleregert.

Was alsdann eine Baugrunduntersuchung und ein
Grundungsgutachten mit Geruchsbeeintrachtigungen zu
tun haben, erschlief3t sich nur schwer. Wenn das die
Qualitat der Abwéagung ist, muss es nicht Uberraschen,
dass keinerlei Argumente gefunden werden.

Mit der Rlige, dass die Unterlagen, die Gegenstand der
Alternativenpriifung gewesen sind, auszulegen sind,
erfolgt ebenfalls keine Auseinandersetzung, sondern nur
der lapidare Hinweis auf eine angeblich erfolgte
Abwagung, die aber ausweislich der Ausfihrungen
weiter oben in der Abwagungstabelle der Kreistag
vorgenommen hat und nicht der Gemeinderat.

Angesichts der allgemeinen Mittelknappheit damit zu
argumentieren, dass Kostenkalkulation nicht Sache
eines Bebauungsplanverfahrens sei, schlagt nun
wahrlich dem Fass den Boden aus. Wenn man das
einmal Ubersetzt heil3t das, dass der Gemeinderat sich
Uberhaupt keine Gedanken darliber gemacht hat, in
welcher Hohe welche Kosten bei der Realisierung an
welchem Standort entstehen werden und welche
Folgekosten daraus resultieren. Das ist ein sehr
befremdlicher Umgang mit Steuermitteln.

Bezlglich des Grundstiickserwerbs in der
Stellungnahme 3 enthélt die Abwagungstabelle eine zu
anderen Ausfuhrungen in der entsprechenden Spalte
widerspruchliche Aussage dahin, dass der Grunderwerb
abgeschlossen sei. Weiter vorn ist die Rede von einem
fast abgeschlossenen Grunderwerb.
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In welcher ausgelegten Unterlage ist zu ersehen, dass
eine Beschattung der Baumschule untersucht wurde?
Diese Unterlage wére auszulegen. Man wird im Ubrigen
nicht ernsthaft dahin argumentieren wollen, dass, weil
Pflanzen einer Baumschule andere Pflanzen einer
Baumschule beschatten, eine Beschattung durch
Gebaude nicht von Relevanz ist.

Was ist mit konkreten Bedarf von hinsichtlich der jetzt
zuriickgestellten Planung nérdlich der Baumschule
gemeint? Es war doch friiher ein wesentlicher Aspekt,
dass die dem Klinikum selbst oder gesundheitlichen
Zwecken dienenden Nutzungen unmittelbar in
Umgebung des Klinikums stattfinden sollten. Jetzt sollen
diese Nutzungen plétzlich nicht mehr von Relevanz
sein, was schwer nachzuvollziehen ist.

Unsere Mandantin | N | I <treibt dort, und

zwar in unmittelbarer Nachbarschaft des vorgesehenen
Standorts, einen Gartnereibetrieb (Baumschule und
Gartencenter).

Zu einer Bebauungsplanung gehort zwingend auch die
Alternativenpriifung. Insoweit gab es schon
Untersuchungen und deren Ergebnis war, dass das
Gebiet Kelleregert besser geeignet ist, zumal man dort
beziglich der Anbindung an die BundesstralRe mehrere
Fliegen mit einer Klappe schlagt. Der erhebliche
Flachenbedarf fur die Anbindung an die BundesstralRe
entsteht im Gebiet Kelleregert nicht und dort wird
auRerdem die Ortsdurchfahrt um den von 2 grofl3en
Betrieben ausgehenden Ziel- und Quellverkehr
entlastet.

Im Gebiet Kelleregert wird in ganz geringem Umfang in
Schutzgebiete (es besteht ein kleiner Biotopbereich)
eingegriffen, wahrend im Gewann Firstacker sowohl der
Eingriff in einen regionalen Griinzug als auch in ein
Vogelschutzgebiet und dartiber hinaus durch die stdlich
der BundesstralRe angedachten Auf- und
Abfahrtsrampen in ein FFH-Gebiet erfolgen musste. Ein
grofer Teil des vorgesehenen Plangebiets liegt im
Vogelschutzgebiet Natura 2000. Der geplante
Kreisverkehr nimmt Wiesen mit einer hohen Artenvielfalt
in Anspruch. Das Entwasserungskonzept ist
problematisch - vorgesehen ist, dass das
Schmutzwasser gemeinsam mit einem Teil des
Oberflachenwassers zunéchst in ein RUB geleitet
werden soll, von dem aus wieder eine Einleitung unter
anderem in ein FlieBgewasser erfolgen soll. Die
Hoffnung, dass in diesem RUB eine Entmischung
eintritt, scheint sehr fraglich insbesondere bei
Medikamentenrlickstédnden, die dann ungehindert in das
FlieRgewasser gelangen. Hinzu kommt, dass die
Abwasseranlagen einschlielich des RUB mit hohem
Flachenverbrauch auch im FFH-Gebiet liegen.

Der Aufstellungsbeschluss enthalt insoweit schlicht eine
Falschaussage dahingehend, dass ,gerade am
Alternativstandort Kelleregert in BL-Weilstetten eine
deutlich starkere Betroffenheit von
naturschutzrechtlichen Kriterien gegeben gewesen sei".
Wir durfen die Stellungnahme des LNV-Arbeitskreis
Zollernalbkreises vom 12. Oktober 2020 zitieren:
.»-..VOllig unverstandlich erscheint eine Planung an
dieser Stelle (Firstacker) unter Verzicht auf eine an der
Sache orientierte Alternativenprifung. So wirde z.B. der
Standort ,Kelleregert" eine sehr viel bessere Anbindung
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an den OPNV ermdglichen aufgrund der Nahe zum
Bahnhof) und es waren abgesehen von kleinen
Biotopbereichen keine Schutzgebiete tangiert.”

Unserer Mandantin [JJJJli| droht eine schwerwiegende
Beeintrachtigung ihres Betriebs, wenn in unmittelbarer
Nachbarschaft Bauten mit erheblicher Hohe, die auch
geeignet sind, die Betriebsflachen in erheblichem
Umfang zu beschatten, errichtet werden. Hinzu kommt,
was dem Betrieb jede Flachenentwicklungsmdoglichkeit
fur die Zukunft nimmt, dass er von baulichen Anlagen
geradezu eingekesselt wird, wobei auch noch die
Gefahr besteht, dass diese baulichen Anlagen
Abwehranspriiche inshesondere im Hinblick auf Larm
und Beeintrachtigungen aus der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln, die vom Betrieb unserer
Mandantin ausgehen, auslésen. Geplant sind offenbar
auch Wohnnutzungen in unmittelbarer Nahe des
Betriebes und die Unterbringung von Patienten. Das
vertragt sich mit den Gerduschen eines typischerweise
in ein Gewerbegebiet gehdrenden Betriebs nicht.
Wenn insoweit die Rede davon ist, dass dem Betrieb
eine Entwicklung im Rahmen der bestehenden
Genehmigung eingeraumt werden soll, ist das ein
Widerspruch in sich - die Entwicklung eines
Gartenbaubetriebes setzt in aller Regel voraus, dass
zusatzliche Flachen genutzt werden kénnen, wobei
diese Bestandteil eines geschlossenen betrieblichen
Areals sein sollten. Wenn man danach dem Betrieb
tatsachlich mit dem Bebauungsplan eine
Entwicklungsmdglichkeit einrdumen will, darf man ihn
nicht quasi in ein an den jetzigen Betriebsgrenzen
endendes Bebauungskonzept einschnuren.

Soweit hierzu in den Darstellungen zu Planungszielen
ausgefihrt wird, dass die Bebauung zwischen dem
Ortsende und dem Betrieb unserer Mandantschaft den
Charakter eines Mischgebiets haben soll, erschlief3t sich
das so nicht. Es ist zwar die Rede von einer Mischung
zwischen gewerblichen Anlagen bis zum Wohnen. Ob
jedoch, nachdem ausdriicklich dargestellt wird, dass es
insoweit noch keine konkreten Planungen gibt, die
vorgesehenen Nutzungen tatsachlich einem
Mischgebiet entsprechen, erscheint fraglich. Das wirft
nicht nur Probleme im oben bezeichneten Sinne einer
Stdrung des Gartenbaubetriebes auf, sondern ist
moglicherweise auch geeignet, in Richtung der
angrenzenden Wohnbebauung, die sich als faktisches
reines Wohngebiet darstellen dirfte, Probleme wegen
der vorgesehenen gewerblichen Anlagen zu bewirken.

Solche Konflikte waren bei Wahl des Standorts
Kelleregert nicht zu befirchten.

Wahrend im Gebiet Firstacker eine
Hochspannungsleitung verlegt werden musste, bedarf
es dessen im Gebiet Kelleregert nicht.

Im Gebiet Firstacker durfte auch die Genehmigung fiir
den Flugplatz, der notwendig wird, erheblich
problematischer sein, weil dort eine von Bergen
begrenzte Tallage besteht, die die Larmbelastung durch
die Hubschrauber erheblich verstéarken wird.

Die Verkehrsanbindung an die B 463 ist im Gewann
Firstacker sehr kompliziert. Es bedarf funf
Bruckenbauwerke und mehrerer Hollanderrampen, die
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in sehr engem Abstand errichtet werden missen. Der
Hohenunterschied, der insoweit zu Uberwinden ist, ist
erheblich. Wodurch abgesichert ist, dass der Bund
tatsachlich die geschatzten Kosten von 35 Millionen €
tibernimmt, erschlief3t sich derzeit nicht.

Weitere 5 Millionen € Kosten entstehen fiir den
StraRenanschluss an die B 463 mit sehr steiler Rampe,
wobei hierfur Grundstiicke tberplant sind, die sich nicht
im Besitz des Landes befinden. Der fiinfarmige
Kreisverkehr auf Hoéhe der Gartnerei unserer
Mandantschaft [JJJlllverursacht weitere 700.000,00 €
Kosten. Dieser Kreisverkehr erschwert moglicherweise
die ErschlieBung des Gartenbaubetriebs. Hinzu kommit,
dass der Gartenbaubetrieb nach derzeitiger Planung
eine der beiden vorhandenen Zufahrten verlieren soll -
eine doppelte ErschlieBung ist fir einen Gewerbebetrieb
immer ein Vorteil, der nicht entzogen werden sollte.

Dagegen sind im Gewann Kelleregert teilweise die
verkehrstechnischen Voraussetzungen, weil auf der
Frommener Seite schon ein ovaler Kreisverkehr besteht,
geschaffen. Es bedirfte also nur eines zusatzlichen
Kreisverkehrs.

Derzeit bedient keine Buslinie den Dirrwangener
Ortsausgang. Eine neue Haltestelle Zentralklinikum
ware aufwendig in den Streckenplan zu integrieren.
Deren Bedienung in mindestens stiindlichem Rhythmus
wird erhebliche weitere Kosten verursachen.

Von der Bushaltestelle Bahnhof Frommern ist der
Standort Kelleregert dagegen innerhalb von 10 Minuten
fulRlaufig zu erreichen und diese Haltestelle wird bereits
jetzt regelmaRig bedient. Eine Haltestelle
Hurdnagelstrae / Zentralklinikum kénnte
unproblematisch in die vorhandenen Busstreckenplane
integriert werden.

Eine Erreichbarkeit des Zentralklinikums per Bahn ist
Uiberhaupt nicht gegeben. Die nachstgelegenen
Haltestellen sind mindestens 3 km entfernt. Die
Entfernung zum Haltepunkt Bahnhof Frommern ist im
Gewann Kelleregert wesentlich besser.

Im Hinblick auf die Topographie wird es umfangreicher
und kostenintensiver Hangsicherungsmal3nahmen
bedurfen. Insoweit entstehen weitere 5 Millionen €
Kosten, deren es im Gewann Kelleregert nicht bedrfte.

Die kunftige Aufenthaltsqualitat wird unter dem
StralRenlarm, in dessen Richtung die Krankenzimmer
ausgerichtet sein werden, erheblich leiden. Im Gewann
Kelleregert kdnnte man die Krankenzimmer auch in
Richtung der Balingen Berge ausfuhren.

Fur potentielle Erweiterungen gibt der Standort
Firstacker kaum Raum durch das Eingebettetsein
zwischen den ansteigenden Bergen, die angrenzende
Wohnbebauung, den Gartenbaubetrieb und die
Bundesstralie. Auf der anderen Seite behindert der
Krankenhausbau die kiinftige Entwicklung des
dreispurigen Ausbaus der B 463 in Richtung Albstadt.
Im Gewann Kelleregert besteht aufgrund des insgesamt
flach verlaufenden Geléandes Entwicklungspotenzial in
allen Richtungen.
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In unmittelbarer Néahe des Standorts befindet sich ein
landwirtschaftlicher Hof, woraus entsprechende
Geruchsbeeintrachtigungen resultieren.

Wahrend im Gewann Firstéacker wertvolle
landwirtschaftliche Ackerbdden in Anspruch genommen
werden mussten, besteht der mdgliche Standort im
Gewann Kelleregert im wesentlichen aus Wiesen.

Ganz generell Uberrascht, dass die Stadt es nicht fur
geboten halt, die Unterlagen, die Gegenstand der
Alternativenpriifung gewesen sind, mit auszulegen. Das
vermittelt den Eindruck, dass im
Bebauungsplanverfahren selbst eine solche
Alternativenpriifung tberhaupt nicht mehr
vorgenommen werden soll und nimmt der zu
beteiligenden Offentlichkeit die Méglichkeit, sich mit der
vorgenommenen Alternativenpriifung im Detail
auseinanderzusetzen. Wird ein neuer
Aufstellungsbeschluss gefasst, bedeutet das
letztendlich die Einleitung eines neuen
Bebauungsplanverfahrens und alle gegebenenfalls nach
einem schon friher gefassten Aufstellungsbeschluss
vorgenommenen Prifungen sind erneut zum
Gegenstand der Offentlichkeitsbeteiligung zu machen.

Aus den Unterlagen ergibt sich keinerlei Einblick in die
Kostenkalkulation der gepriiften Standorte. Das ist aber
ein wesentlicher Teil der Alternativenpriifung, weswegen
die Unterlagen insoweit, und zwar bereits jetzt, weil der
Aufstellungsbeschluss fur die Prifung mdoglicher
Alternativen eine wesentliche Weichenstellung bedeutet,
der Vervollstandigung bedurfen.

Das gilt vorliegend umso mehr, als der Standort
Kelleregert Ende 2017 noch gewissermafen der Favorit
des Verwaltungs- und Finanzausschusses des
Kreistags war und gegenuber anderen Standorten
leichte Vorteile aufwies. Seinerzeit war die Rede davon,
dass wegen der vermeintlich nur leichten Vorteile fir
eine endglltige Entscheidung auch kommunalpolitische
Gesichtspunkte beachtet werden missten. Welche das
sein sollen, erschlief3t sich bislang nicht so recht und
Bebauungsplane werden unter dem Gesichtspunkt
stéadtebaulicher und nicht kommunalpolitischer Motive
entwickelt.

31

Offentlichkeit / Stellungnahme 4

Schreiben vom 18.09.2025

Anlage 02

im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung nach Paragraf
3 Abs. 2 BauGB

Erneute Einbringung der Stellungnahme, jetzt zu:
,Bebauungsplan und 6értliche Bauvorschriften
»Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker®, Balingen-
Durrwangen — Billigung mit Auslegungsbeschluss®
(Vorlage Nr. 2025/148/1)

Balingen, den 25. September 2025

20.6.2024
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Erganzende Stellungnahme zum Aufstellungsbeschluss:
Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschriften
LZentralklinikum Zollernalb/Firstéacker®, Balingen
Dirrwangen® und zum Aufstellungsbeschluss:
Bebauungsplan ,Kreisverkehr Ebinger Stralte Sid
(Erschliefung Zentralklinikum/Heckackerstr.)*, Balingen
Durrwangen im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung —
zusétzlich zur Einwendung der Heinzengassen-
Anwohner

Der Bau eines Krankenhauses auf dem Gewann
Firstacker wiirde eine auf Jahrzehnte hinaus wirksame
Fehlinvestition bedeuten.

Es gibt keinen einzigen Aspekt, der diesen Standort
gegenuber den Alternativstandorten Kelleregert und
Bisingen-Nord qualifiziert.

Die Realisierung der im Aufstellungsbeschluss fiir das
Klinikum genannten Vorhaben ginge einher mit einer
Steuergelderverschwendung eklatanten Ausmalfies, da
es schlicht nicht lohnend ist, fir einen drittklassigen
Standort eine halbe Milliarde Euro einzusetzen.

Daher ergeht die Forderung, die beiden
Aufstellungsbeschliisse ruhen zu lassen, bis eine
fachlich und juristisch korrekte Alternativen-Priifung
stattgefunden hat — was bisher nicht geschehen ist.

Die beabsichtigte Vorwegnahme der Schaffung des
Kreisverkehrs ,Ebinger StralRe Sud“ ist unbedingt
abzulehnen, da davon auszugehen ist, dass die
Klinikumsplanungen spéatestens vor dem Européischen
Gerichtshof scheitern werden, was bedeuten wiirde,
dass der Kreisverkehr und die damit entstandenen
Kosten umsonst gewesen waren.

Griinde, die gegen einen Klinikumsbau auf Firstacker
sprechen:

I: geographische Standort-Nachteile beziglich der 4
Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft

II: Verfahrensversdumnisse und Verfahrensfehler

[1I: politische Glaubwirdigkeit

I.1. geringere Sonnenscheindauer gegenuber den
beiden Alternativstandorten

1.2. Uberschwemmungsgefahren fiir das Areal selbst
und die Umgebung durch Oberflachen- und Quellwasser
I.3. Starkes Gefalle durch Hangneigung; mogliche
Belastung des Bodens durch ehemaliges Munitionslager
I.4. sich durch die Lage zwischen steil aufragenden
Berghangen verstarkende Schallwellenamplituden mit —
gegenuber den Alternativstandorten — deutlich erhéhter
Larmbelastung durch Hubschrauber und Verkehr (B463-
Eyach Viadukt)

II.1. Verfahrensfehler seitens der Regionalplanung,
welche durch das Ergehen einer Riige juristisch
angreifbar bleiben

I1.2. Verfahrensfehler seitens des Landratsamtes
(nachtragliche Verfalschung der Empfehlung des
Verwaltungs -und Finanzausschusses von 2017)

I1.3. Verfahrensfehler seitens der Stadt Balingen durch
Falschaussagen im Aufstellungsbeschluss zum Klinikum
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I1.4. Verfahrensversdumnis seitens des Landratsamtes
und der Stadt Balingen bezuglich des geplanten
Hubschrauberlandeplatzes

I1l.1. bestehen geheim gehaltene Planungen fiir eine
anderweitige Bebauung des Gebietes Kelleregert?

I11.2. was wurde aus dem Vorhaben zum Gebietstausch
zwischen Albstadt und Balingen?

[11.3. bedeutet politische Glaubwirdigkeit: ,es soll euch
nicht gelingen, vom falschen Weg uns abzubringen*?
[1l.4. warum méchte der Zollernalbkreis auf ein —
okologisch neutrales —attraktives Klinikum am Ideal-
Standort verzichten?

Darlegung der oben genannten Gesichtspunkte:

I.1. Besonders im Winterhalbjahr wirkt sich der spatere
Sonnenaufgang (hinter den sich von der Schalksburg
bis ndrdlich des Gewanns Firstacker hinabziehenden
Bergen und Higeln) und der friihere Sonnenuntergang
(hinter dem Hornle) negativ auf die Lichtverhéltnisse von
Firstacker aus.

Dabei ist es sehr aufschlussreich, an einem
Wintermorgen von Balingen in Richtung Albstadt zu
fahren, zunéchst am lichtdurchfluteten Gewann
Kelleregert vorbei und dann — das Eyach-Viadukt
Uiberquerend — auf das dustere Firstacker zu.

Die maximal mégliche Sonnenscheindauer fir
Firstacker lasst sich — im Vergleich zu den beiden
anderen Alternativstandorten Kelleregert und Bisingen
Nord — prinzipiell rechnerisch quantifizieren. Eine solche
Erhebung ware allerdings Aufgabe der Behtrden und
nicht die Aufgabe von Privatpersonen, weshalb sie an
dieser Stelle unterbleibt.

Obwohl der Aspekt bisher schon mehrmals vorgetragen
wurde, scheint sich dafiir niemand interessiert zu haben.

I.2. Betrachtet man die dem Aufstellungsbeschluss
beigelegte Analyse zum Starkregenrisiko (Anlage 6),
fallen auf den ersten Blick die sich von den Hangen
herabziehenden Wasserschneisen auf, die sich dann im
unteren Bereich von Firstacker aufstauen. Passend
erscheint insofern die Anlage zweier kleiner Teiche auf
den architektonischen Planen. Die im Textteil
ausgefiihrten Uberlegungen einer ,Schwammstadt*
scheinen hingegen utopisch, da sich eine solche
bestenfalls auf ebenem Grund, ohne zuséatzlichen
Wassereintrag realisieren lieRe; doch genau Letzteres
ist das Problem bei Firstacker: es dreht sich eben nicht
nur um das Wasser, das bei einem Starkregenereignis
direkt auf das Gebiet niederschlégt, sondern um einen
deutlich gréReren Einzugsbereich von den Berghangen,
die — der Topographie entsprechend — tiber die
Firstacker-Wiesen talwarts flieRen.

Auch hier ware wiinschenswert gewesen, wenn sich die
Planer nach der kraftigen Uberschwemmung vom
7.5.2023 beispielsweise eine Woche spéter vom
Schreibtisch nach Firstacker aufgemacht hatten und
dort die immer noch (!) vorhandene Seenplatte in
Augenschein genommen hatten.

Die im Aufstellungsbeschluss angedachte
Wasserableitung direkt in die Eyach fuhrt zu nichts
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anderem, als zu deren weiterem Pegelanstieg bei
Hochwasserereignissen und damit zu einer Gefahrdung
der an der Eyach liegenden Grundstiicke und Hauser.

Neben dem Oberflachenwasser bestehen auf Firstacker
auch verschiedene Quellen, deren Zerstérung im Zuge
einer Bebauung — neben dem 6kologischen Verlust —
auch eine Veranderung der unterirdischen
Wasserstrome mit unabwéagbaren Konsequenzen mit
sich bringt.

Ebenso wenig hinnehmbar, die Planung betreffs des
Oberflachenwassers, ist die bisherige
Abwasserplanung, die ein obsoletes Mischsystem
vorsieht, bei dem belastete Krankenhausabwasser
letztendlich in die Eyach gelangen.

Fur ein Krankenhaus muss abwassertechnisch kein
Mischsystem, sondern ein Trennsystem konzipiert
werden!

Daruber hinaus geht die bisherige Abwasserplanung mit
mehreren Bauwerken und Rohrleitungen im Flora-
Fauna-Habitat-Gebiet einher, obwohl — wirtschaftlicher,
in punkto Hochwasser ungefahrlicher und 6kologisch
neutral — bestehende Abwassertrassen der Ebinger
StralRe ausgebaut werden kdnnten.

Dies alles hangt damit zusammen, dass sich das
Tiefbauamt der Stadt Balingen schon seit Jahren auf
einen absolut ungeeigneten — die Hochwassergefahr fir
die Anwohner der Heinzengasse drastisch erh6henden
— Standort fur ein Regeniiberlaufbecken (nicht einem
Ruckhaltebecken, wie die Anlage 8 des
Aufstellungsbeschlusses falschlicherweise behauptet)
eingeschossen hat und diesen Fehler auf Teufel komm
raus realisieren mochte; hier zeigt sich eine gewisse
Tendenz der Stadt, unbeirrbar an einer falschen
Standortwahl festzuhalten (gleiches gilt wohl insgesamt
auch fur den Klinikstandort ...).

I.3. Die gemittelte Hangneigung liegt bekanntermal3en
schon jetzt deutlich tber den maximalen
Neigungswinkeln, welche die beiden Alternativstandorte
Kelleregert und Bisingen-Nord aufweisen — letztere kann
man als nahezu eben bezeichnen.

Die Hangneigung von Firstacker hat sich durch die
neuere Planung jedoch noch weiter erhoht, da die
vergleichsweise ebenen Areale, welche direkt neben der
bisherigen B 463 liegen, nicht etwa fir Klinikumsbauten
zur Verfugung stehen, sondern fur die Verlegung der
Bundesstralle.

Zunéchst musste die aktuelle gemittelte Hangneigung
angegeben werden (was zwar wiederum von
Privatpersonen zu bewerkstelligen wére aber Aufgabe
der Behdrden ist) und dann mit dieser neuen
Hangneigung nochmals der Vergleich mit den
Alternativstandorten angegangen werden.

Auch hierbei ware das zu erwartende Resultat, dass
Firstacker — als nicht mehr konkurrenzfahig — aus dem
Rennen ausscheiden musste.

Kurios ist das Bekanntwerden, dass (wohl in den
dreiBiger und vierziger Jahren des vergangenen
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Jahrhunderts) das Areal Firstacker teilweise militarisch
genutzt wurde in Form eines Munitionsdepots.

Auch hierzu bedarf es der liickenlosen Aufklarung
seitens der Behorden unter besonderer Beachtung der
Frage, inwieweit Bodenkontaminationen und Altlasten
aus dieser Zeit negative Auswirkungen auf die
Erstellung von Grof3bauten haben kdnnen.

I.4. Wenn auch das Thema Larm im allgemeinen
Bewusstsein eine zunehmende Bedeutung einnimmt,
scheint — betrachtet man die Evaluierungstabelle — der
Larm fur kranke Menschen unerheblich zu sein: es fand
keinerlei Vergleich der 3 Alternativ-Standorte im Hinblick
auf die Larmemissionen seitens der Straf3e und die
Larmemissionen seitens der Hubschrauber statt.

Dabei sind gleich drei Nachteile bei einem Klinikstandort
auf Firstacker erheblich:

a) die Positionierung in einer sich verengenden und
gleichzeitig erhdhenden Topographie mit bis zu 400 m
aufragenden steilen Bergwéanden, welche die im Tal
entstehenden Schallwellen reflektieren und
augmentieren;

b) zwar befindet sich der Standort Kelleregert
gleichermaRen an der B463, allerdings mit dem
entscheidenden Unterschied, dass die —
wiinschenswerter Weise nach Siiden ausgerichteten
Krankenzimmer — von der Stra3e und damit vom
Verkehrslarm weggerichtet sind, wohingegen sie auf
Firstacker dem Verkehrslarm zugewandt sind (als
optischen Nachteil muss der Patient zusatzlich noch
eine Schallmauer in Kauf nehmen, was den Eindruck
der Enge noch weiter verstarkt);

c) die Larmemissionen einer im Geléande gefuhrten
StralRe sind niedriger als die LArmemissionen von
Brickenbauwerken — das in dieser Hinsicht sehr laute
Eyach Viadukt (dessen Schallwellen durch die
Topographie (siehe a) noch weiter verstarkt werden)
befindet sich direkt den Patientenzimmern gegentber.

II.1.Aufgabe der Regionalplanung wére es im Zuge der
Anfrage nach einem Klinikstandort auf Firstacker
gewesen, die Alternativen Kelleregert und Bisingen-
Nord zu priifen. Es fand jedoch keine Alternativen
Prufung statt, was umso schwerwiegender ist, als auf
Firstacker Natura 2000-Areale in Anspruch genommen
werden, wofilr eine Alternativenpriifung zwingend
gesetzlich geboten ist.

Das Resultat der Alternativenprifung wéare aber
absehbar gewesen: Firstacker hatte bei korrektem
verfahrenstechnischem Vorgehen — allein aufgrund der
Natura 2000-Betroffenheit — als Klinikstandort entfallen
mussen.

Die einzige Mdglichkeit, die dem Regionalverband blieb,
war, auf die vorgeschriebenen Alternativen Prufung zu
verzichten, um dem — von politischer Seite so unbedingt
gewilinschten Standort Firstécker — nicht sofort den Weg
zu blockieren.

Man trostete sich beim Regionalverband (bzw. beim
Ministerium fir landlichen Raum und Wohnen) wohl
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damit, dass der Verfahrensfehler der unterschlagen
Alternativenprifung (sollte nicht innerhalb Jahresfrist
eine Normenkontrollklage angestrengt werden)
unbeachtlich werden wiirde.

Dies ist jedoch nicht der Fall, da eine fristgeméale Rige
ergangen ist, sodass dieser — die gesamte
regionalplanerische Genehmigung infrage stellende —
(vorsétzliche) Fehler bei einem spéteren
Gerichtsverfahren noch der juristischen Betrachtung
unterzogen werden kann.

Gemessen daran ist es unerheblich — wenn auch
bezeichnend — dass der Regionalverband in seiner
Synopse nur davon sprach, das Vogelschutzgebiet sei
,nahe benachbart* und nicht eingestehen wollte, das
sich ungefahr die Hélfte des gesamten Areals direkt im
Vogelschutzgebiet befindet.

Die — zumindest in Anbetracht der Strahlwirkung —
ebenfalls relevante FFH-Gebiets-Beeintrachtigung und
eine — sowohl diesbeziiglich wie auch im Hinblick auf
das Vogelschutzgebiet — unabdingbar notwendige
Umweltvertraglichkeitspriifung wurde ebenfalls vom
Regionalverband versdumt, was — wie auch die
versaumte Alternativenprifung — gerichtlich angreifbar
bleibt.

Sollte die Regionalplanung seitens eines Gerichtes
(Verwaltungsgerichtshof oder Europaischer Gerichtshof)
verworfen werden, bedeutet dies, dass dem
Aufstellungsbeschlusses der Stadt Balingen damit die
Grundlage entzogen wére.

II.2. Im Vorfeld der entscheidenden Sitzung des
Kreistags zur Bestimmung des zukiinftigen
Klinikstandorts (im Dezember 2017) wurde dafiir von
Seiten des Verwaltungs- und Finanzausschusses des
Kreistags der Standort Kelleregert empfohlen.

In einer intransparenten Last Minute-
Abstimmungsempfehlung seitens des Landrats konnte —
entgegen der Empfehlung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses — eine Mehrheit der Abgeordneten
fur den Standort Firstécker rekrutiert werden.

Der Makel, dass gegen den empfohlenen Standort
votiert wurde, versuchte das Landratsamt im Nachhinein
dadurch auszugleichen, dass kurzerhand das die
Standortempfehlung beinhaltende Dokument des
Verwaltung-uns Finanzausschusses verfalscht wurde,
indem Position 1 gegen Position 2 ausgetauscht wurde
und so der Anschein entstand, Firstacker seit der vom
Verwaltungs- und Finanzausschusses empfohlene
Standort gewesen (die entsprechenden Dokumente
liegen vor und kdnnen bei Interesse eingesehen
werden).

I1.3. Ganz im Sinne der unter I1.2. dargestellten
Tatsachenverdrehung verféahrt nun auch der
Aufstellungsbeschlusses fir das Klinikum seitens der
Stadt Balingen: das immense 6kologische Problem des
Standorts Firstécker stellt die gro3flachige Betroffenheit
von Natura 2000-Arealen dar.
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Im Umweltbericht zur 5. Anderung des Regionalplans
Neckaralb wird explizit darauf verwiesen, dass sich
keines der Vorhaben direkt auf einem Natura-2000
Areal befinde. Hierin wird einerseits ersichtlich, welch
hoher Stellenwert der Betrachtung zukommt, ob
beabsichtigte Flachen fur Industrie-Gewerbe- und
Dienstleistungen mit Natura-2000-Bestimmungen in
Konflikt geraten kdnnten. Anders gesagt: vor der
Ausweisung entsprechender Flachen sollte vorrangig
die Grenze der Natura-2000-Gebiete nicht tangiert
werden und selbst bei einer Entfernung von 200 m ist
noch eine UVP zu erstellen, um herauszufinden, ob mit
negativen Auswirkungen des Vorhabens zu rechnen ist.
Andererseits wird aus der Auffiihrung des
Regionalverbandes Neckaralb ersichtlich, dass
Firstacker bei der Aufzéhlung fehlt (was
selbstverstandlich nicht hinnehmbar ist) — Firstacker ist
im gesamten Verbandsgebiet das einzige Vorhaben,
das sich direkt Natura 2000-Vogelschutzgebietsflachen
in Anspruch nimmt — was von so grof3er Bedeutung ist,
dass man es undercover halten wollte.

Im Aufstellungsbeschluss der Stadt geht man einen
Schritt weiter: die naturschutzrechtlichen Tatsachen
werden um 180° verkehrt: die 1,5 ha, nach Paragraf 30
Naturschutzgesetz geschitzten Feuchtwiesen auf
Kelleregert werden mafilos Giberbewertet — obwohl im
Gesetz steht, dass entsprechende Flachen in Anspruch
genommen werden dirfen, wenn qualifizierter Ausgleich
geschaffen wird. Die Schutzgebietsflachen von
europdischem Rang jedoch, die auf Firstacker direkt
durch den Krankenhausbau und im angrenzenden FFH-
Gebiet ebenfalls direkt durch die Kanalisations-
Vorhaben betroffen sind und in ihrer Schutzwurdigkeit
weit Uber denen von Kelleregert stehen, werden
banalisiert — die FFH-Areale nicht einmal erwahnt!

Das hat mit solider Verwaltungsarbeit nichts mehr zu
tun; es handelt sich vielmehr um eine schwerwiegende
Falschdarstellung der naturschutzrechtlichen Tatsachen
und damit einer Verletzung der Pflicht zur
wahrheitsgeméaien Information der Offentlichkeit und
der gewéhlten Gremien.

Ahnlich ist auch die Behauptung des
Aufstellungsbeschlusses einzuordnen, man habe den
aus dem Jahr 2014 stammenden
Aufstellungsbeschlusses fur ein Gewerbegebiet auf
Firstacker zu Gunsten des Klinikums-Baus aufgegeben;
Tatsache ist vielmehr: das vorgesehene Gewerbegebiet
auf Firstacker ist aus den eben beschriebenen
naturschutzrechtlichen Restriktionen gescheitert: im
Januar 2016 wird dies in Balingen aktuell so
ausgedriickt: das erste Problem sei, dass sich grof3e
Teile des vorgesehenen Gewerbegebietes im
Vogelschutzgebiet befinden. (Als zweites Problem
werden nur ErschlieBungskosten angefihrt).

Nicht etwa aus heldenhaftem Verzicht zugunsten einer
gréReren Bestimmung — ndmlich ein dem ganzen Kreis
dienendes Krankenhaus — sondern schlicht und einfach
deshalb, weil das Regierungsprasidium Tubingen dem
Ansinnen fir ein Gewerbegebiet auf Firstacker aufgrund
der Natura 2000-Betroffenheit eine Absage erteilte, war
die Stadt Balingen im Allgemeinen und Herrn
Baudezernent Michael Wagner (dem die Schaffung
eines Gewerbegebiets auf Firstacker schon im Jahr
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1999 ein Anliegen war) im Besonderen bestrebt, dieses
ansonsten baulich nicht mehr in gréBerem Maf3e zu
verwertende Areal doch noch bebauen zu kénnen, in
der Annahme, dass samtliche naturschutzrechtlichen
Restriktionen zugunsten eines Klinikums fallen gelassen
wuirden.

Letzteres scheint ja bisher auch ein Stuck weit gelungen
zu sein, allerdings unter Inkaufnahme einer grof3en
juristischen Unsicherheit fiir das weitere Procedere und
eines drittklassigen Standortes, der baulich fir nichts
anderes mehr verwurstet werden kann — ein
bauplanerisches Schmuddeleckchen!

Il.4. Dass ein Hubschrauberlandeplatz integraler
Bestandteil eines modernen Krankenhauses ist, wird
niemand in Zweifel ziehen.

Umso verwunderlicher ist, dass schon bei der
Evaluierungs-Tabelle aus dem Jahr 2017 die 3
Alternativstandorte nicht auf ihre Eignung beziglich
eines Hubschrauberlandeplatzes hin untersucht wurden;
hatte man dies getan, hatte man konstatieren missen,
dass der Standort Firstacker denkbar ungeeignet ist,
wohingegen beim Standort Bisingen-Nord schon eine
Genehmigung vorlag.

Spétestens im Zusammenhang mit dem 1.
Aufstellungsbeschlusses fur ein Klinikum auf Firstacker
ware der Planung eines Hubschrauberlandeplatzes
hohe Prioritdt zugekommen, und man hétte nach mehr
als 6 Jahren eine genehmigungsféhige Positionierung
auf dem Klinikgelande erwarten durfen.

Dem ist nicht so; der neue Aufstellungsbeschlusses
driickt vage aus, dass eine Genehmigung durch die
Luftfahrtbehdrde noch aussteht und auch nicht
absehbar ist.

Betrachtet man sich das Gelande an der Stelle, wo der
Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Klinikums-
Hauptgebaudes vorgesehen ist, kommt man zum
Schluss, dass an dieser Stelle mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit kein
Hubschrauberlandeplatz genehmigungsfahig sein wird:

Bei einem Hubschrauberlandeplatz sind einerseits
Neigungswinkel des An- und Abfluges im einstelligen
Prozentbereich zu berlicksichtigen, andererseits die
vorherrschende Haupt-Windrichtung. Nach der
bisherigen Planung — direkt unterhalb des das
Krankenhaus tberragenden héchsten Hugels, hinten im
Hang platziert — ist ein Anflug aufgrund des zu steilen
Neigungswinkels von dieser Seite her unmdglich,
musste aber aufgrund der Windrichtung genau von dort
erfolgen.

Aufgrund der Topographie ware vielleicht ein Einflug in
Richtung der Wohnbebauung Dirrwangen — also im
ganz westlichen Bereich des vorgesehenen Klinikums-
Areal vorstellbar, was aber wiederum durch die
Zweiteilung des Areals vollig unzweckmaRig wére: die
Patienten missten umstandlich und zeitaufwendig an
der Baumschule Sellner vorbei zum im Hauptgebdude
befindlichen Operationssaal transportiert werden:

fur den Neubau eines Klinikums ein absolutes Fiasko!
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Auch hier zeigt sich wieder dass die Reihenfolge im
Bebauungsplan nicht stimmt. Zunachst wéaren solche
elementaren Dinge wie die Eignung der verschiedenen
Standorte fur einen Hubschrauberlandeplatz abzuklaren
und erst dann zu entscheiden, welches der geeignetste
Klinikstandort ist.

I1l.1.Die Evaluierungserhebung aus dem Jahr 2017
weist auf das Vorhaben hin, auf dem Gewann
Kelleregert eine insgesamt 4 ha umfassende Bebauung
zu erstellen (Mischgebiet und Gewerbe). Entsprechende
Planungen lagen zu diesem Zeitpunkt vor.

Pl6tzlich hérte man davon nichts mehr, die Planungen
scheinen so lange in der Schublade verschwunden zu
sein, bis das Klinikum auf Firstacker in trockenen
Tuchern ist, um dann wieder aus der Schublade
herausgeholt zu werden. Denn: diametral im Gegensatz
zur Ausfiihrung des Aufstellungsbeschlusses fur das
Klinikum auf Firstacker, liegen auf Kelleregert keine
nennenswerten naturschutzrechtlichen Restriktionen
vor, die einer Bebauung entgegenstiinden.

Mit anderen Worten: wéhrend bisher auf Firstacker alle
Bebauungsversuche aufgrund des Natura 2000-
Vogelschutzgebietes gescheitert sind, befinden sich auf
Kelleregert — je nach Zuschnitt — 7-10 ha erstklassiges
Bauland, das auch noch anderweitig zu nutzen ist als
zur Erstellung eines Klinikums. Bedauerlich dabei ist
nur, dass es die Stadt Balingen nicht fur nétig halt, fir
das teuerste und eines der wichtigsten Vorhaben des
Zollernalb Kreises das beste Gebiet zur Verfligung zu
stellen, sondern das Klinikum zwischen Bundesstralie
und Berg in eine dafiir ungeeignete Hanglage
einzwangen mdochte.

Jeder mit der Planung befassten Person sei an dieser
Stelle empfohlen, mit Gasten von auswarts das Hornle
zu besuchen, und mit Blick aus der Hohe die Frage zu
stellen, welches der beiden Gebiete die Géste fur ein
Klinikum als das geeignetere erachten wirden.

Meine personliche Erfahrung damit ist: 100 %
entscheiden sich fir Kelleregert!

[11.2. Der einzig markante Unterschied zum 1.
Aufstellungsbeschlusses fir ein Klinikum von 2018
besteht darin, dass damals noch von dem angedachten
Gebiet zwischen Balingen und Albstadt zu lesen war,
mit dem Ziel, ein Teil der Krankenhausflache mége sich
auf der Gemarkung Albstadt befinden.

Dies war damals die letztendlich einzige Qualifikation
von Firstacker gegenuber den Alternativstandorten.

Die Idee, dass dadurch die Albstadter Birgerinnen und
Burger leichter von ihrem bisherigen Krankenhaus
Abschied nehmen konnten, ist ebenso fragwiirdig, wie
die verfahrensmafig nicht einfache Umsetzbarkeit und
auch das fragliche Gelingen eines solchen Gebiets
Tausches.

Dennoch verwundert jetzt im erneuten
Aufstellungsbeschluss, dass dieses im Jahr 2018
dermal3en in den Vordergrund geriickte Thema plétzlich
mit keinem Wort mehr auch nur angedeutet wird.
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Was ist daraus geworden?

Musste jetzt, im erneuten Aufstellungsbeschluss, diese
hoch gehaltene Exklusiv-Qualifikation den
zusammenfantasierten (das ist noch ein sehr mildes
Wort fuir die komplette Tatsachenverkehr)
vermeintlichen Standortvorteil von Firstacker in
naturschutzrechtlichen Belangen weichen?

[11.3. Die Summe aller Betrachtungskriterien beziiglich
des Vergleichs von Firstacker zu Kelleregert lasst — bei
rationaler Betrachtung — nur einen Schluss zu:
Kelleregert ist in allen Belangen deutlich Gberlegen!

Wenn auch das Amt fiir Bau und Bauplanungsrecht
beziglich des 1. Aufstellungsbeschlusses fir das
Klinikum aus dem Jahr 2018 die Meinung vertritt, ,die
damaligen Anregungen und Stellungnahmen [seien]
zwischenzeitlich in groRen Teilen Gberholt oder [hatten]
in der weiterfuhrenden Planung Beriicksichtigung
gefunden” (E-Mail vom 9.4.2024), kann diese
Auffassung nicht geteilt werden: au3er dem unter I11.2.
angesprochenen und der — auf das wiederholte
Monieren hin erfolgte — Korrektur der betroffenen Flache
des Vogelschutzgebietes von 2,9 auf 4,2 ha lassen sich
weder groRere Anderungen noch irgendwelche
Beriicksichtigung der Anregungen von 2018 erkennen.
Aus diesem Grund sei der jetzigen Stellungnahme
abermals die Stellungnahme im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung zum 1. Aufstellung-Beschluss
beigelegt — als Teil zur Aufnahme in das jetzige
Verfahren (Anlage A).

Die damaligen Darlegungen fiilhren mehr als deutlich
aus, dass der Standort Firstécker fur die Erstellung
eines Klinikums ungeeignet ist und hatten Anlass genug
sein kdnnen die einmal gefasste Meinung, das
Krankenhaus musse auf Firstéacker sein, zu korrigieren.

Leider betrachten die meisten Politiker und in der
Verwaltung tatigen Entscheidungstrager eine Korrektur
der eigenen Auffassung als Schwéche und verstehen
Starke dahingehend, an einer einmal gefassten
Fehlentscheidung — unabhéngig davon wie viele
objektive Grinde dagegen angefihrt werden — stur
festzuhalten.

Bei kleineren Vorhaben ist bei einer solchen Denkweise
der Schaden entsprechend kleiner, bei einem
Mammutvorhaben wéchst der Schaden zu
entsprechend monumentaler Gréf3e an: sollte es
tatséchlich gelingen, den Klinikumsbau auf Firstacker
durchzuboxen, wird dauerhaft niemand daran Freude
haben, da die tatsachlichen (beispielsweise schon in der
Offentlichkeitsbeteiligung zum Aufstellungsbeschluss
von 2018 (Anlage A) aufgefiihrten Schwéchen des
Standorts sich dauerhaft nicht propagandistisch
Uiberformen lassen.

Ill.4. Die fundamentalste Falschaussage im
Aufstellungsbeschluss fir das Klinikum lautet: ,unter
Beachtung auch der jeweiligen Restriktionspotenziale
wird die Standortentscheidung pro Firstacker
weitergehend plausiblisiert, da gerade am
Alternativstandort Kelleregert in Balingen-Weilstetten
eine deutlich starkere Betroffenheit von
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naturschutzrechtlichen Kriterien gegeben gewesen
ware.

Diese Behauptung entbehrt jeder fachlichen Grundlage
— das exakte Gegenteil ist zutreffend: durch die Natura-
2000-Vogelschutz-und FFH-Gebiete auf und bei
Firstacker ist dort eine ungleich gré3ere
naturschutzrechtliche Restriktion gegeben!

Im Folgesatz des Aufstellungsbeschlusses heildt es: ,so
befinden sich am Alternativstandort Kelleregert mehrere
ausgewiesene Feuchthiotope, welche hatten bei einer
Realisierung eines Zentralklinikums zerstort werden
mussen®.

Von der Wertigkeit sind diese — als solche nicht korrekt
bezeichneten — ,Feuchtbiotope” naturschutzrechtlich
deutlich geringer einzustufen, als Natura-2000 Areale, in
denen europdisches Naturschutzrecht gilt.

Schon in der Evaluierung von 2017 wird darauf
hingewiesen und gleichzeitig — korrekterweise —
vermerkt, dass Paragraf 30 Abs. 3 Naturschutzgesetz
durch entsprechende Ausgleichsmaflnahmen ein
Eingriff in die kleinen Biotope auf Kelleregert
kompensiert werden kann — dies ist sowohl ein rechtlich,
wie auch faktisch einfacher Schritt, da eben
entsprechende Biotope vergleichbarer GréRe an
anderer Stelle ausgewiesen werden missen.

L&sst man sich aber auf die Aussage im
Aufstellungsbeschluss ein und wiirde deren Inhalt fir
bare Miinze nehmen, dass es sich um einen kaum
machbaren und ethisch nicht vertretbaren Eingriff in die
Natur handeln wirde, trifft doch der Nachsatz nicht zu,
der behauptet, diese Gebiete ,hatten bei der
Realisierung eines Zentralklinikums zerstért werden
mussen®.

Gerade auf Firstacker sieht man, dass sich die
anscheinend so dringend bendtigte Flache einer
Baumschule (GréRe ungeféahr 1 ha) plétzlich entbehren
lasst und sich das Areal zwischen der Baumschule und
der bisherigen Wohnbebauung als derart unbedeutend
fur das Funktionieren des Klinikums darstellt, dass
beziglich dessen Bebauung im Aufstellungsbeschluss
keine definierten Aussagen gemacht werden.

Wendet man diese Fakten auf das Gebiet Kelleregert
an, wird es auch dort gleichermaf’en mdglich sein, die
1,5 ha grof3e Feuchtwiesen-Flache als Griinzone
innerhalb des Klinikumsbereiches zu erhalten, womit die
Aussage, diese ,hatten [...] zerstért werden mussen®
(bzw. missten zerstort werden) ad absurdum gefuhrt
wird.

Dies macht Anlage B ersichtlich, wo — maR3stabsgerecht
— samtliche auf Firstacker vorgesehene Bauten auf
Kelleregert Ubertragen werden, ohne die dort
befindlichen Feuchtwiesen in Anspruch zu nehmen.

Wenn dies also — wie es der erneute
Aufstellungsbeschluss vermittelt — das wesentliche
Gegenargument gegen Kelleregert gewesen sein sollte,
ist dieses hiermit aus dem Weg gerdumt und der Weg
damit frei fr ein attraktives Klinikum auf dem
Prasentierteller des Zollernalb Kreises, namlich dem
Gewann Kelleregert!
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P. S. die Anlagen A und B befinden sich bei der
Stellungnahme von 2024

32 Offentlichkeit / Stellungnahme 5

32/1  Schreiben vom 20.06.2024/25.09.2025
Anlage O3
im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung nach Paragraf
3 Absatz 2 BauGB
Erneute Einbringung der Stellungnahme, jetzt zu:
.Bebauungsplan und 6rtliche Bauvorschriften
wLZentralklinikum Zollernalb/Firstécker®, Balingen-
Durrwangen — Billigung mit Auslegungsbeschluss®
(Vorlage Nr. 2025/148/1)

Balingen, den 25. September 2025

Bewohner der Heinzengasse, 72336 Balingen-
Durrwangen:

Betrifft: Einwendungen im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung gegen den:

1. Bebauungsplan ... ,Zentralklinikum
Zollernalb/Firstacker, Balingen-Diirrwangen; Erneuter
Aufstellungsbeschluss und Anderung
Flachennutzungsplan;

2. Bebauungsplan ,Kreisverkehr Ebinger Straf3e Sid .. .°
Balingen-Durrwangen; Aufstellungsbeschluss.

Vorbemerkung:

Fir den Bau eines Zentralklinikums im Zollernalbkreis
wurden bezuglich dreier Standorte im Vorfeld einer
Abstimmung des Kreisrats (2017)
Evaluierungserhebungen durchgefiihrt. Am besten
schnitt dabei der Standort ,Kelleregert bei Balingen-
Weilstetten ab. Dementsprechend gab der Verwaltungs-
und Finanzausschuss des Kreistages die Empfehlung,
fur ,Kelleregert® zu votieren.

,Firstacker” und ,Bisingen-Nord“ lagen — laut
Evaluierung — mit gleicher Punktzahl auf dem 2. Platz.
Das war allerdings nur méglich, weil im
Evaluierungsbogen einerseits wichtige Aspekte fehlten,
andererseits ,Firstacker® in einigen Belangen
unangemessen hohe Punktzahlen erhielt. Als Beispiel
dafirr sei das fir ein Krankenhaus wichtige Thema des
Hubschrauberlandeplatzes hervorgehoben, das im
Evaluierungsbogen uberhaupt nicht gepruft wurde; dort
erscheint das Wort ,Hubschrauber” — quasi als
Randbemerkung — nur ein einziges Mal im
Zusammenhang mit der Feststellung, dass bei
,Bisingen-Nord“ schon die Genehmigung flr einen
Hubschrauberlandeplatz vorliege.

Wenn man sich vor Augen halt, dass ein méglicher
Hubschrauberlandeplatz fur Firstacker aufgrund der
gegebenen Topographie an maximal ungeeigneter
Stelle und auch noch im Zusammenhang mit einem
europdischen Vogelschutzgebiet realisiert werden soll,
reicht allein schon dieser Aspekt aus, dass ,Bisingen-
Nord® auf den 2. Platz, ,Firstacker* hingegen auf den 3.
und letzten Platz gesetzt hatte werden missen!

Seite 60 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

Dies bedeutet, dass gegenuber ,Firstacker” zwei besser
geeignete Standorte (,Kelleregert® und ,Bisingen-Nord*
fur den Bau eines Klinikums existieren.

Konkrete Einwande gegen:

1. Aufstellungsbeschluss fiir den Bau eines Klinikums
auf Firstacker:

Neben dem massiven Eingriff in die Landschaft des sich
an dieser Stelle verengenden Eyach-Tales und in den
Verbund von europaischem Vogelschutzgebiet und
FFH-Gebiet (letzteres wird im Aufstellungsbeschluss —
trotz mehrfacher Hinweise, unter anderem im
Zusammenhang mit der friihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung aus dem Jahr 2018 — mit
keinem Wort erwdhnt) ist ein Hubschrauberlandeplatz
an der beabsichtigten Stelle abzulehnen, da sich
aufgrund der Position zwischen steil aufragenden
Bergwéanden eine Amplitudenvermehrung der
Schallwellen ergibt, die sich durch Echoeffekte fiir die
auf der Talsohle befindlichen Bewohner der
Heinzengasse noch weiter verstarkt.

Daher ergeht unsererseits die Forderung, dass zuerst
die Eignung des Krankenhausstandorts auf einen
Hubschrauberlandeplatz hin evaluiert wird — mit dem
Fokus auf dessen Larmauswirkungen — und erst
anschlieRend die Entscheidung folgt, ob der Standort
Uiberhaupt infrage kommen kann; mit anderen Worten
fordern wir, den bestehenden Aufstellungsbeschluss bis
zu dieser Priifung ruhen zu lassen.

Als Bewohner der Heinzengasse wenden wir uns —
aufgrund unserer direkten Betroffenheit — insbesondere
gegen die in punkto Hochwasserschutz vollig
unverantwortliche Abwasserplanung fiir das Klinikums-
Areal, wodurch fur die Heinzengasse mit
schwerwiegenden Uberflutungen zu rechnen ist (A bis
F):

A) aus der Starkregenrisikoanalyse (Anlage 6 des
Aufstellungsbeschlusses) wird ersichtlich:

a) die groRen Auswirkungen von Starkregenereignissen
auf das Gebiet Firstacker und damit dessen
mangelhafte Eignung fur den Bau eines
Krankenhauses. Die Analyse zeigt, dass sich bei einem
Starkregenereignis das von den Hangen der Berge
abflieBende Wasser im unteren Bereich des Klinikareals
sammelt;

b) die extrem grof3en Auswirkungen von
Starkregenereignissen auf die Heinzengasse
(Uberflutungshéhen bis iiber 1 m beispielsweise im
Hofareal der Heinzengasse 10 und 12). Das auf dem
Firstacker-Areal kumulierte Wasser durchflief3t die
Ebinger StrafRe und ergiel3t sich anschlief3end in die
Heinzengasse. Am 7.5.2023 ereignete sich genau auf
diesem Wege eine schwere Uberschwemmung der
Heinzengasse, im Zuge derer 16 Bewohner evakuiert
werden mussten.

Seitens der Stadt Balingen wurde kein Bericht zu
diesem Ereignis erstellt — wohl auch aufgrund dessen,
dass ein assoziativer Zusammenhang zwischen der
Uberschwemmungs-Thematik und der Ursache dafiir,
namlich dem sich Ansammeln der Wassermassen auf
dem fiir das Krankenhaus vorgesehenen Areal
(,Firstacker®) vermieden werden sollte.
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Ein derartiger Umgang mit unliebsamen Realitaten ist
absolut inakzeptabel.

Nachdem die — an die Stadtverwaltung und den
Technischen Ausschuss (im Januar 2024) gerichtete —
Aufforderung, die Fakten der
Uberschwemmungskatastrophe vom 7.5.2023 in einem
offiziellen Bericht aufzufiihren, bisher unbeantwortet
blieb, ergeht hiermit die erneute Aufforderung,
diesbezglich einen Bericht zu erstellen, der dann Teil
der beiden Bebauungsplanverfahrens (1. Klinikum und
2. Kreisverkehr Ebinger Straf3e Siid) auf Firstacker sein
muss.

B) Im Text des Aufstellungsbeschlusses wird vermittelt,
dass trotz der Bebauung und Versiegelung im Bereich
des Klinikareals eine Verringerung der
Uberflutungsgefahr bei Starkregen angestrebt werde;
solches ist jedoch weder plausibel noch erschlief3t es
sich aus dem beigefligten Kartenmaterial — nirgends ist
darin etwas von Retentionsbauwerken ersichtlich.
Zudem steht die begrenzten GréRe des Klinikareals der
Errichtung suffizienter Schutzbauten entgegen

Somit ist davon auszugehen, dass sich die
Uberflutungsgefahr fiir die Heinzengasse durch die
massiven Versiegelungen auf einem bisher aus
Ackerland bestehenden ca. 10 ha groRen Areal
signifikant erhéht.

C) Neben der (oben geschilderten) Uberschwemmung
via Ebinger StralRe besteht fur die Heinzengasse —
traditionell — eine Uberflutungsgefahr seitens der Eyach.
Dorthin soll (von der Heinzengasse her betrachtet
stromaufwarts gelegen (Anlage 8 des
Aufstellungsbeschlusses)) das sich auf dem Klinikareal
sammelnde Oberflachenwasser eingeleitet werden.

Das bedeutet, dass bei Starkregenereignissen durch
einen neuen kréaftigen Zufluss von Firstacker her der
Pegelstand der Eyach unmittelbar vor der Heinzengasse
erhoht wird, was bei Eyach-Hochwasser zu noch
drastischeren Uberschwemmungen im Bereich der
Heinzengasse fiihren wird.

D) Zu all dem soll direkt an das letzte Wohngrundsttick
der Heinzengasse anschliel3end und (gemafl LUBW-
Hochwasserkarte) im Uberflutungsgebiet der Eyach
liegend, ein Regenliberlaufbecken senkrecht zur
FlieR3richtung der Eyach entstehen, welches — durch
seine wallartige Aufdeichung — den Flussquerschnitt der
Eyach bei Hochwasser einengt, dadurch partiell aufstaut
und einen Pegelanstieg mit entsprechend gravierenden
Uberschwemmungsauswirkungen verursacht.

E) auf der dem geplanten Regeniiberlaufbecken (RUB)
gegenuberliegenden Eyachseite befindet sich ein
abrutschungsgeféhrdeter Prallhang (aus Opalinuston),
der durch die beschriebene Querschnittsverengung bei
Eyach-Hochwasser noch starkeren Erosionskréaften
ausgesetzt ist. Im Falle des Abrutschens jenes Hanges
in die Eyach — was die Positionierung des RUB an
dieser Stelle geradezu provoziert — kann eine temporére
Aufstauung entstehen, die dann (bei entsprechendem
Wasserdruck) aufbricht und schlagartig eine — weit tiber
die Heinzengasse hinauswirkenden — Flutwelle
verursacht.

Beim katastrophalen Eyach-Hochwasser im Jahr 1895
ist exakt an dieser Stelle der nach Laufen fihrende Weg
durch einen Hangrutsch in den Fluten der Eyach
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versunken. Die Wiederholung eines solchen
Hangrutsches wird durch die absolut ungeeignete Lage
des RUB herbeigefiihrt.

F) Auch von den zum RUB fiihrenden Rohren im Verlauf
der Heinzengasse geht eine Uberflutungsgefahr aus, da
diese als Stauraumkanal mit minimalem Gefélle (ca. 2
Promille) konzipiert sind und sich komplett flllen, bevor
sich das RUB in die Eyach entleert.

Das bedeutet, dass sich bei starkem Wasserzufluss aus
der Ebinger Stral3e — vor einer regularen Entleerung des
RUB — die Wassermassen uiber die in der Heinzengasse
befindlichen Schéchte entlasten und so eine Uberflutung
von Hausern im hinteren ebenen Teil der Heinzengasse
verursachen, die bisher seitens der
Starkregenrisikoanalyse (Anlage 6 des
Aufstellungsbeschlusses) noch keine ersichtliche
Gefahrdung aufweisen.

G) Das geplante RUB befindet sich im FFH-Gebiet,
ebenso wie die beiden Abwasserleitungen: sowohl die
zum RUB fithrende Mischwasserleitung, wie auch die
zur Eyach fuhrende Oberflachenwasserleitung. Trotz
der mit dem Bau dieser Leitungen einhergehenden
Zerstérung von FFH-Arealen bleibt die FFH-
Betroffenheit im Text des Aufstellungsbeschlusses voéllig
unerwahnt. Das verwundert umso mehr, als diese
Tatsache der Stadt Balingen im Verlauf der letzten
Jahre immer wieder zur Kenntnis gebracht wurde.

Anstatt der absolut inakzeptablen oben beschriebenen
RUB-Planung gibt es (mindestens) 2 weitere, deutlich
besser geeignete und wirtschaftlichere Alternativen fir
einen RUB-Standort im Verlauf der Ebinger StraRe (an
der Einmindung der Heinzengasse und an der
Einmindung der Franziskanerstraf3e), deren
Realisierung ohne FFH-Eingriff und ohne Erhéhung der
Hochwassergefahr seitens der Eyach oder der
Heinzengassen-Kanalisation einherginge.

Konkrete Einwénde gegen:

2. Aufstellungsbeschluss fur den Bau eines
.Kreisverkehrs Ebinger Stralle Sud*

Im Vorfeld wurde die Eignung des Standortes Firstacker
fur ein Klinikum unter anderem mit der guten
verkehrstechnischen Anbindung begriindet. Man
behauptete, das Klinikum sei direkt Giber den
bestehenden Anschluss von der Ebinger Stral3e aus
erreichbar.

Wie aufgrund der vorliegenden Planung offensichtlich
wird, war diese Aussage unzutreffend: tatsachlich sind
immense StralRenbaumalnahmen erforderlich, um ein
Klinikum auf Firstacker zu realisieren.

Ware die jetzt erst manifest gewordene — mit anderen
Worten: bisher verschwiegene — Realitat der
komplizierten und horrend teuren Verkehrsanbindung in
die Evaluierung mit eingeflossen, hétte auch in dieser
Hinsicht Firstacker weit hinter den beiden anderen
Standorten ,Kellereggert® und ,Bisingen-Nord“ den
letzten Platz belegt.

Die Verkehrsplanungen allein hatten schon Anlass
genug sein mussen, von einem Klinikstandort auf
Firstacker Abstand zu nehmen.

Durch die flachenmafig unverhaltnismafig
umfangreiche Versiegelung von bisherigen Grinflachen
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mit asphaltierten Strafl3en resultiert bei Starkregen ein
deutlich gréRerer Anfall von Oberflachenwasser mit der
oben beschriebenen (A bis F) drastischen Zunahme von
Uberflutungsgefahren fiir die Heinzengasse.

Im Aufstellungsbeschluss kann die Eintragung in der
Anlage 8 aufgrund der fachlich gefiihrten Diskussionen
in den vergangenen Jahren betreffs des ,RUB
Heinzengasse® nicht mehr als kleiner bedauerlicher
Schreibfehler abgetan werden: selbst kundige Kreise bei
den Stadtwerken gehen inzwischen davon aus, dass in
der Heinzengasse — als Konsequenz des
Uberflutungsereignisses vom 7.5.2023 — ein
Retentionsbecken zum Hochwasserschutz gebaut
werde, was — expressis verbis — der
Aufstellungsbeschluss bestatigt: dort steht: ,geplantes
Rickhaltebecken®.

Daher an dieser Stelle zum vielfach wiederholten Male
die Definitionsklarung:

Ein Regeniiberlaufbecken (RUB) dient der
Verminderung des Fakalieneintrags ins FlieRgewasser
bei Starkregenereignissen — also der Verbesserung der
(6kologischen) Gewasserqualitat. Ein RUB ist ein
Bauwerk das ein Volumen von mehreren hundert
Kubikmetern besitzt (beispielsweise 300 m?3) und wird
am Ende eines langeren Kanalisations- Verlaufes (von
Mischwasser-Leitungen) platziert. Bei einem RUB soll
der Grof3teil des Wassers — wie der Name sagt —
Uiberlaufen.

Ein Retentionsbecken bzw. Regenriickhaltebecken
(RRB) bzw. Ruckhaltebecken dient dem
Hochwasserschutz von besiedeltem Gebiet bei
Starkregenereignissen und ist zu diesem Zweck dem
besiedelten Gebiet vorgelagert; wollte man die
Heinzengasse bei Starkregenereignissen schiitzen,
ware beispielsweise ein Rickhaltebecken im Bereich
von Firstacker geboten.

Ein Riickhaltebecken (RRB) besitzt gegeniiber einem
RUB ein ungeféahr 500-1000 mal gréReres Volumen, um
entsprechend umfangreiche Wassermassen (kurz bis
mittelfristig) speichern zu kénnen, beispielsweise
150.000 m3.

Insofern ist die in beiden Aufstellungsbeschlissen (1. fur
das Klinikum, 2. fir den Kreisverkehr Ebinger Stral3e
Sid) in Anlage 8 erfolgte Bezeichnung ,geplantes
Ruckhaltebecken® eine fundamentale Irrefiihrung der mit
den Aufstellungsbeschliissen befassten Gremien und
der Offentlichkeit.

Diese Irrefuhrung gilt es in aller Form zu korrigieren,
was eine Neukonzeption der Aufstellungsbeschliisse
erfordert, worin die zu erfolgende Berichtigung mit dem
expliziten Hinweis auf die gemachte Falschaussage zu
versehen ist.

Neben der geschilderten Problematik bei
Starkregenereignissen fallen auch die Larmemissionen
durch die neue StraRenplanung fur die Bewohner der
Heinzengasse ins Gewicht, da das komplette B 463-
Eyach-Viadukt nach Westen — in Richtung der
Heinzengasse hin — verlagert werden soll.
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Auch das greift massiv in die unter dem Viadukt
liegenden FFH-Gebiete ein. Die FFH-Gebiets-
Zerstérung summiert sich infolgedessen durch gleich 6
dort lokalisierte Baumafnahmen:

1. das neue Eyach Viadukt;

Mischwasser-Leitung;

5. die Verlegung der Uberland-Stromleitungen in
Erdkabel;

6. die (auf Anlage 4 ersichtliche) Bebauung eines
Flurstiicks am Ende der Hecké&ckerstral3e

Erstaunlich — oder vielmehr bezeichnend fur das
gesamte intransparente Verfahren, in welchem die
verschiedenen No-Go’s fiur die Realisierung des
Klinikums auf Firstacker bestmdglich verschwiegen
werden — ist auch hier die komplette Nichterwdhnung
der diversen FFH-Betroffenheiten in den beiden
Aufstellungsbeschlissen.

Zusammenfassung der Einwendungen gegen 1.
[Klinikum] und 2. [Kreisverkehr/Anschluss an die B463]:

Angesichts der massiven 6kologischen Auswirkungen,
der Erhéhung der , der
vermeidbaren La&rmemissionen (verursacht durch die
unginstige Lage des Hubschrauberlandeplatzes im
Talkessel) erweist sich der Standort Firstacker fur den
Bau eines Klinikums als in jeder Hinsicht ungeeignet.

Aufgrund der (schon seit der Biirgerbeteiligung 2018
bekannten) vielen Schwachpunkte und
Kontraindikationen im Bereich Firstacker und der im
Vergleich zu den Standorten ,Kelleregert und
,Bisingen-Nord“ deutlich héheren Kosten fiir ,Firstacker*
(unter anderem fiir die aufwéandige Verkehrsanbindung)
muss daher dringendst die bisher véllig versaumte
ernsthafte und substantielle Alternativen-Prifung — unter
Beriicksichtigung aller bisher vorgebrachten und zutage
getretenen Argumente — fiir die Bestimmung des
geeignetsten Klinikums-Standorts nachgeholt werden
und erst nach dem Ergebnis der Alternativen-Prifung
das Bebauungsplanverfahren fur den dann am besten
befundenen Standort eingeleitet werden.

32/2  Schreiben vom 25.09.2025

Stellungnahme zum Billigungsbeschluss des
Bebauungsplanes ,Zentralklinikum
Zollernalb/Firstacker®, Balingen Dirrwangen (Vorlage
2025/148/1) im Rahmen der Offentlichkeits-Beteiligung
gemal Paragraf 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

VORBEMERKUNG:

Parallel zum Bebauungsplanverfahren fir das
Zentralklinikum lauft die diesbeziigliche Anderung des
Flachennutzungsplanes durch die
Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen.
Einbringungen im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes
wurden seitens der Stadt im Rahmen der Billigung des
Flachennutzungsplanes kommentiert.
Dementsprechend beinhaltet die vorliegende
Stellungnahme zum Billigungsbeschluss auch
Passagen, die sich auf die Anderung des
Flachennutzungsplanes beziehen (,Fortschreibung und
Anderung des Flachennutzungsplanes der

Seite 65 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen ... ,SO
Zentralklinikum Zollernalb®, Balingen-Diirrwangen
[Firstéacker]“ (Vorlage Nr. 2025/044))

SACHVERHALT

In den beiden gré3ten Stadten des Zollernalbkreises
(Albstadt und Balingen) existieren moderne,
leistungsfahige Krankenh&user, welche eine
hervorragende medizinische Versorgung gewahrleisten.
Bei dem Balinger Krankenhaus handelt es sich um
einen ungefahr 90.000.000 € teuren Neubau, der erst im
Jahr 2015 vollendet wurde. In der baulichen Konzeption
wurde die Voraussetzung fiir eine Aufstockung
getroffen, um das Balingen Krankenhaus zu einer
Zentralklinik fir den Zollernalbkreis weiterzuentwickeln.
Dem entgegen stand der Wunsch eines grof3en Teils
der Albstadter Bevolkerung, das existierende
Krankenhaus zu behalten.

Wenn auch diesem Wunsch der jetzt eingeschlagene
Weg eines Krankenhaus-Neubaus auf Balinger
Gemarkung nicht entspricht, wuchs dennoch bei der
Standort-Vorentscheidung (fur ,Firstacker®) das
Wahlversprechen des damaligen Oberbirgermeisters,
dass, wenn es ein Zentralklinikum geben solle, dieses
nur auf Albstadter Gemarkung stehen dirfe, zur
entscheidenden GréRe heran: die Oberbiirgermeister
Balingens und Albstadt einigten sich auf ,Firstacker” mit
der genialen Idee (oder negativ ausgedriickt: dem
Etikettenschwindel), dieses Areal im Zuge eines
Gebietstausches von Balingen nach Albstadt zu
verlagern und somit eine Hausanschrift des neuen
Klinikums mit Albstédter Postleitzahl zu ermdglichen.
Daher wurde zunéchst versucht, dass tiberhaupt keine
weiteren Standort-Alternativen zur Abstimmung kamen
— was allerdings nicht gelang: zusétzlich eingebracht
wurde der Standort ,Bisingen-Nord®, wie auch der (nur
etwa 2 km von ,Firstacker” und damit noch sehr nah an
der Albstadter Gemarkungsgrenze lokalisierte) Standort
,Kelleregert®, welcher gemaR einer die 3 Standorte
vergleichenden Evaluierung die beste Bewertung erhielt.
,Bisingen-Nord“ und ,Firstacker” belegten bei dieser
Evaluierung (mit der jeweils gleichen Punktzahl) den 2.
Rang — was allerdings nur dadurch mdglich war, dass
Kontraindikationen gegen ,Firstacker®, wie
beispielsweise die mangelhafte Eignung flr einen
Hubschrauberlandeplatz, Uberhaupt nicht Eingang in die
Evaluierungskriterien fanden.

Bei einer halbwegs korrekten Untersuchung aller
relevanten Kriterien hatte Firstacker nicht nur den
letzten, 3. Platz belegt, sondern ware aufgrund der
Restriktionen durch européische Naturschutzgebiete
(Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet) von vornherein
aus dem Rennen gewesen.

Nur 2 Jahre nach der Fertigstellung des Balinger
Krankenhaus-Neubaus (welcher, wie dargelegt, alle
Voraussetzungen fiir ein Zentralklinikum erfullt), fand im
Dezember 2017 eine Abstimmung im Kreistag Uber den
Standort fir ein neues Zentralklinikum ,auf der griinen
Wiese"® statt.

Eine sorgsame Verwendung von Steuergeldern kann
diesem Vorgehen nicht attestiert werden. Des Weiteren
bleibt fraglich, ob — wie es 2 (mdglicherweise auch von
der Bauwirtschaft beeinflusste) Gutachten darzulegen
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versuchen — diese Lésung wirklich so viel besser ist als
einerseits die bestehende 2-Hauser-Realitat oder ein
Zentralklinikum am bisherigen Platz in der (zentral im
Zollernalbkreis gelegenen) Stadt Balingen.

VERFAHREN - Verfahrensdefizite und Verfahrensfehler

Bisher fanden folgende Verfahren statt, zu denen im
Folgenden im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
nach Paragraf 3 Abs. 2 BauGB zum ,Bebauungsplan
und ortliche Bauvorschriften ,,Zentralklinikum
Zollernalb/Firstacker, Balingen Durrwangen*” — Billigung
mit Auslegungsbeschluss — Stellung genommen wird:
A: Abstimmungen im Kreistag

B: Anderung des Regionalplans Neckar-Alb (dazu
Anlage Rige)

C: Anderung des Flachennutzungsplanes durch die
Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen
(Einleitungs- und Billigungsbeschluss)

D: Bebauungsplan — 1. Aufstellungsbeschluss

E: Bebauungsplan — erneuter, 2. Aufstellungsbeschluss
(dazu Anlagen 01, 02, O3)

F: Bebauungsplan — Billigungsbeschluss

A: Abstimmungen im Kreistag:

I. Kreistagsabstimmung am 11.12.2017

Bei der entscheidenden Kreistagsabstimmung im
Dezember 2017 empfahl der Verwaltung- und
Finanzausschuss, fur ,Kelleregert® zu votieren. Das
stand auch am Tag der Abstimmung auf der
Beschlussvorlage.

Quasi in letzter Minute drehte Albstadts
Bauburgermeister (nach Vorbereitung durch den
Landrat) die Situation mit der Uberraschenden Ansage:
w~Jetzt stimmen wir Uber Firstédcker ab“. Dieses Vorgehen
rief im Kreistag eine heftige verbale Kritik hervor, fihrte
aber zum (politisch gewiinschten, wenn auch nicht
fachlich fundierten) Abstimmungsergebnis fur
,Firstacker”.

Somit gab es keine Abstimmung uber alle 3 Standorte,
sondern ausschlief3lich Uber Firstacker.

Nicht zur Kenntnis gebracht wurden dabei den
Kreistags-Mitgliedern 2 wesentliche Probleme des
Standorts ,Firstacker*:

1. Aus einem (im Jahr 2014 begonnenen und 2016
beendeten) Bebauungsplanverfahren fur ein
Gewerbegebiet war der Stadt Balingen bekannt, dass
das Areal der Pflanzschule definitiv nicht fir eine
Bebauung zur Verfligung steht, dass also —im
Gegensatz zu den beiden (gebietsmafig
zusammenhéngenden) Alternativstandorten — auf
,Firstacker nur ein zweigeteiltes Areal zur Verfiigung
steht.

Ware dies vor der Abstimmung bekannt gemacht
worden, ware mit an Sicherheit grenzender
Wabhrscheinlichkeit davon auszugehen gewesen, dass
die Kreistags-Mitglieder ein zusammenhangendes Areal
(,Kelleregert* oder ,Bisingen-Nord“) dem geteilten Areal
(,Firstacker®) vorziehen wiirden — also nicht fiir
,Firstacker” votiert hatten.

2. Dass an ,Firstacker angrenzend — nur durch die
Bundesstralie getrennt — ein FFH-Gebiet existiert,
welches zusammen mit dem Vogelschutzgebiet einen
Biotopverband von Natura 2000-Gebieten bildet, wurde
ebenfalls vor der Abstimmung verschwiegen.

Seite 67 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

Der Makel, dass seitens des Verwaltungs- und
Finanzausschusses ,Kelleregert® empfohlen wurde,
versuchte man im Nachhinein durch Urkundenfélschung
zu beheben, indem im offiziellen Bericht tber die
Kreistagssitzung vom 11.12.2017 behauptet wurde, der
Verwaltungs- und Finanzausschuss habe eine
Empfehlung zugunsten von ,Firstacker* abgegeben.

Il. Kreistagsabstimmung am 19.5.2025

Die Kreistagsabgeordneten beschlossen ,den Neubau
des Zentralklinikums auf dem Gewann Firstacker* ohne
seitens der — fur die Ausflihrung des Vorhabens
verantwortlichen — Stadt Balingen tber die Probleme in
Kenntnis gesetzt worden zu sein, welche im Zuge des —
im Parallelverfahren durchgefiihrten —
Flachennutzungsplan-Anderungs-Verfahrens der
Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen ca. 2
Monate vor der Kreistagsabstimmung am 19.5.2025
manifest wurden (publiziert zur Sitzung des
Technischen Ausschusses am 12.3.2025, dem
Gemeinderat der Stadt Balingen vorgelegt am
25.3.2025):

Hervorzuheben sind dabei — nebst einer ganzen Reihe
weiterer, teils erheblicher Schwierigkeiten —
insbesondere:

1. Die vom Regierungsprasidium Freiburg zur Kenntnis
gebrachte Gefahr eines Hangrutsches, welcher das
gesamte beabsichtigte Baugebiet, das Gartencenter
Sellner und auch noch das Wohngebiet am Ortseingang
von Dirrwangen betreffen kann. Es wird darauf
hingewiesen, dass selbst durch kleine bauliche Eingriffe
in den Hang die bestehende Rutschungszone aktiviert
werden kann und sich neue Rutschungszonen bilden
kénnen.

2. Trotz eines 400 m langen und mindestens 8 m hohen
(1) Schallschutzbauwerks werden die Larm-Grenzwerte,
welche einem Klinikum zugrunde zu legen sind, eklatant
Uiberschritten.

Eine schallschutztechnische Voruntersuchung (auf
welche zwar in den Schriftsatzen zur
Flachennutzungsplan-Anderung verwiesen wurde, die
aber den entsprechenden Dokumenten zur
Gemeinderatsentscheidung am 25.3.2025 nicht beilag)
kommt zum Schluss, dass Larmemissionen in einem
gesundheitsgefahrdenden Bereich zu erwarten sind.

Unter anderem waren diese beiden Aspekte den
abstimmenden Gremiumsmitgliedern des Kreistags bei
ihrer Entscheidung nicht bekannt gemacht worden.

B: Anderung des Regionalplans Neckar-Alb:

Der Umweltbericht zur 5. Anderung des Regionalplans
Neckar-Alb bekundet expressis verbis, dass bei keiner
der geplanten Anderungen Natura 2000-Areale
betroffen wéaren (S. 18) — was beziglich der direkten
Natura 2000-Betroffenheit (Vogelschutzgebiet) und der
Betroffenheit des FFH-Gebietes im 200 m-Umkreis von
.Firstacker” eine Falschaussage darstellt; detaillierte
Ausfiihrungen dazu ergingen in Form einer Riige an das
Ministerium fur Landesentwicklung und Wohnen (Anlage
Ruge).

Der Regionalverband unterlie? es (wissentlich und
vorsétzlich), eine — angesichts der Natura 2000-
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Betroffenheit rechtlich vorgeschriebene — UVP —
einhergehend mit einer Alternativenpriifung —
durchzuftihren, was zum (politisch nicht gewlinschten)
Ergebnis gehabt hatte, dass ,Firstacker” fur einen
Klinikstandort aus naturschutzrechtlichen Griinden
ausgeschlossen werden muss, und daher keine
Anderungen des Regionalplans in diesem Bereich
indiziert sind (Ricknahme eines regionalen Griinzugs
und landwirtschaftlicher Flache).

C: Anderung des Flachennutzungsplanes

Auch in den (sich, was die Beteiligung von Offentlichkeit
und Behdrden angeht, vermischenden)
Parallelverfahren zur Bebauung und zur
Flachennutzung fand keine — durch die Natura-2000-
Betroffenheit erforderlich gewesene —
Alternativenpriifung statt. Hier hatte man zum Ergebnis
kommen missen, dass der in jeder Hinsicht besser
geeignete des Beschlussantrags und auch hinsichtlich
der (Uberschaubaren und umgrenzten)
Umweltrestriktionen einfach zu handhabende Standort
.Kelleregert* zweifelsfrei hatte vorgezogen werden
mussen. Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
(Offentlichkeit/Stellungnahme 5) wurde eine Lésung
aufgezeigt, die geschitzten Feuchtgebiete auf
.Kelleregert“ durch sinnvolle Integration in die
Krankenhausbauten vollstédndig zu erhalten!

|. Defizite von Umweltbericht (UB) und Natura-2000-
Vertraglichkeits-Voreinschatzung (VV) zur Anderung
des Flachennutzungsplanes

Wie schon im gesamten Verfahren lassen auch diese
beiden Schriftsatze vollig die gebotene
Alternativenpriifung auRer Acht.

Die VV ist bestrebt, die Erheblichkeit der
Beeintrachtigung fur die Vogelwelt in Abrede zu stellen,
um das Wirksamwerden von Paragraf 34 BNatSchG zu
verhindern, namlich, dass, im Falle von zu erwartenden
erheblichen Beeintrachtigungen auf die Schutzguiter, ein
Bauprojekt auf einem Natura-2000-Areal unzulassig
wird — bzw. nur dann durchfiihrbar ist, wenn zumutbare
Alternativen nicht gegeben sind.

Letzteres kann definitiv ausgeschlossen werden, da
nicht nur 2 ,zumutbare Alternativen®, sondern sogar 2
fur ein Klinikum besser geeignete Alternativen
vorhanden sind (,Kelleregert“ und ,Bisingen-Nord®).

Um die erwiinschte Unerheblichkeit herbeizufiihren,
wahlt die VV zunéchst ein inakzeptabel kleines
Untersuchungsgebiet, da sie nicht den ublichen und
gebotenen 200-300-Meter-Wirkraum um das Vorhaben
untersucht, sondern siidéstlich des geplanten Klinikums
den untersuchten Bereich auf magere 10-20 m
reduziert; dies ist umso gravierender, als es sich dabei
um die (schon vor der Kreistagssitzung im Dezember
2017 geheim gehaltenen) FFH-Areale handelt.

Die auf S. 9 gemachte Aussage, es seien ,die
angrenzenden Lebensraume ... untersucht worden®
entspricht somit nicht der Realitat, da die angrenzenden
FFH-Areale konsequent aus der Untersuchung
ausgeklammert wurden; ebenso wenig kann die
Behauptung bestehen, durch das Vorhaben entstiinde
.keine Zerschneidung ... von Lebensraum® (S. 16), da
es sich bei der Kombination von Vogelschutzgebiet und
FFH-Gebiet um ein zusammenhangendes Natura-2000-
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Biotop handelt, welches selbstverstandlich durch die
Klinikums-Gebaude und den Klinikbetrieb zerschnitten
wird.

Allein der Tatbestand des nicht an den europaischen
Schutzgebieten orientierten willkirlich-kleinen
Untersuchungsgebiets-Zuschnitts reicht schon aus, die
VV als ungeniigend und nicht aussagekréftig
einzustufen.

Einhergehend mit der Verkleinerung der
Untersuchungsflache entfallen auch bedeutsame
Vogelarten, wie beispielsweise der in Anhang | der VS-
RL geschutzter Arten (S. 6) aufgefiihrte Eisvogel, der in
der ca. 100 m vom beabsichtigten Klinikum befindlichen
Eyach-Uferbdschung seinen Lebensraum hat. Selbst
der wahrend des Untersuchungszeitraumes (2019)
,<durch einen Gutachter des Regierungsprasidiums
[innerhalb des 300 m-Wirkraums]“ gesichtete (ebenfalls
ornithologisch sehr relevante) Wespenbussard bleibt in
der Untersuchung auf mdgliche Beeintrachtigung
unbertcksichtigt — mit dem (nicht Giberzeugenden)
Verweis, dass ,eine Bewertung ... erst nach Vorliegen
der vollstdndigen Daten ... vorgenommen werden
kdnne” (S. 12).

Demgegenuber kann scheinbar die VV ,eine Bewertung
vornehmen*, obwohl ,die An- und Abflugrouten des
Hubschraubers nicht bekannt sind® (S. 5).

Das Thema ,Hubschrauber stellt insgesamt eine
Achillesverse von ,Firstacker” dar. Beziiglich der VV
stellen sich dabei 2 Fragen:

a) Warum wurden die ,An- und Abflugrouten® nicht vor
Beginn der Untersuchungen in Erfahrung gebracht (ein
Experte hétte das auf Anfrage innerhalb weniger Tage
bewerkstelligen kénnen)?

b) Kann Uberhaupt eine aussagekraftige Untersuchung
ohne diese Flugrouten gemacht werden, welche mit
erheblichen Schallemissionen und damit verbunden
erheblichen Storfaktoren fur die Vogelwelt einhergehen?

Die Larm-Auswirkungen der Hubschrauber-Fliige, Starts
und Landungen werden auch sprachlich
heruntergespielt durch die Verwendung des Wortes
»sporadisch” (S. 15 und S. 17). Da jedoch von mehr als
300 Flugen pro Jahr auszugehen ist (S. 5), also
w<durchschnittlich einmal am Tag"“ (S. 5) — bzw. bei Nacht
— ware das Wort "regelmafig” angebrachter.

Dariuiber hinaus fallt auf, dass bei den mdéglichen
optischen Beeintrachtigungen (S. 15 und S. 17) durch
die Klinik die — gerade fur Nachtvogel, wie z.B. den Uhu,
aber auch Ubernachtungsquartiere der Tagvigel —
auRerst relevante Untersuchung von Lichtemissionen in
der VV ganzlich fehlt.

Der 25-seitige UB ergeht sich zunéchst in allgemeinen
Aussagen betreffs Skizzierung des Vorhabens,
Auflistung von Schutzgebieten und Gesetzen, sowie
einer Erlauterung der Methodik. Erst ab Seite 17 beginnt
die eigentliche Bewertung, die dann aber schon wieder
auf Seite 22 mit einer Gesamtbeurteilung endet, welche
keinerlei Kausalitat zum Vorgenannten erkennen lasst;
mit anderen Worten: warum der UB zum Ergebnis
kommt, es handle sich bei ,Firstacker um ein
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,<geeignetes Gebiet” |asst sich rational-objektiv nicht
nachvollziehen.

Auch der UB lasst eine — auch nur angedeutete —
substantielle Alternativenpriifung vermissen. Punkt 5
(,Planungsalternativen®) auf S. 23 verweist auf je einen
Negativ-Aspekt der Alternativstandorte ,Kelleregert und
,Bisingen-Nord*“, was sich aber insofern als Bumerang
erweist, als gerade diese beiden Aspekte
ausgesprochene Schwachpunkte von Firstacker
darstellen: die (fir ,Firstacker” gegenliber den Standort
Alternativen ungleich teurere) Verkehrsanbindung und
den (auf Firstacker trotz eines 8 m (!) hohen
Schallschutzbauwerks nicht beherrschbare) Larm —
wozu sich auf ,Firstacker auch noch der — durch die
Lage im Talkessel und am Schallschutzbauwerk in
Richtung Krankenhaus reflektierende — Hubschrauber-
Larm addiert.

In paradoxer Weise wird hier versucht, Schwachpunkte
in Qualitaten umzumiinzen! So attestiert der UB,
sLarmbelastungen koénnten ... auf ein unerhebliches
MaR reduziert werden® (S. 21).

Der landschatftlich sehr exponierten und attraktiven
Umgebung von Firstdcker am Beginn des sich
verengenden Eyach-Tales mit beidseits bis zu 400 m
hoch aufragenden Bergen — wohl einem der reizvollsten
Panoramen der gesamten Schwébischen Alb —
bescheinigt die UB nur ,eine mittlere landschaftliche
Attraktivitat” (S. 21) mit ,deutlich wahrnehmbarer
anthropogenen Uberpragung® (S. 20).

Eine tendenziése Wortwahl zeigt sich auch in der
Ausdrucksweise, dass ein ,Vogelschutzgebiet ... in das
Plangebiet hineinragt® (S. 23) — was assoziativ an einen
kleinen Zwickel denken lasst. Das erinnert daran, wie es
in vormaligen Schriftsatzen (beispielsweise seitens des
Regionalverbandes) hiel3, das Vorhabengebiet grenze
an ein Vogelschutzgebiet. Tatsache ist jedoch, dass
ungeféahr die Halfte des Vorhabengebietes im
Vogelschutzgebiet liegt.

Beim Umweltbelang Luft/Klima bleibt die Veranderung
der Windstromung an der kritischen Stelle zu Beginn
des sich verengenden Tales unberiicksichtigt, beim
Umweltbelang Wasser (S. 19) werden die zahlreichen
und 6kologisch wertvollen Quellen mit keinem Wort
erwahnt.

Beim Hochwasserschutz beschréankt sich der UB auf
den Hinweis, dass dort keine
Uberschwemmungsgebiete eines (groReren)
FlieRgewassers vorhanden sind und unterlasst hierbei
stréflich die Betrachtung der sowohl errechneten
Gefahrensituation auf Firstéacker, die am 7.5.2023 real
eingetreten ist — in Form einer von Firstacker
ausgehenden Uberschwemmungskatastrophe!

Es soll seitens des UB vermieden werden auf die — aus
hochwassertechnischer Sicht — fir eine Klinik-Bebauung
absolute Unbrauchbarkeit des Gebietes ,Firstacker”
aufmerksam zu machen.

Der vom 26.2.2025 datierte Umweltbericht, der mehr als
eineinhalb Jahre nach der
Uberschwemmungskatastrophe entstanden ist — diese
aber dennoch nicht beinhaltet — erlaubt sich die
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Ungeheuerlichkeit, die Auswirkungen des Wassers
(geman der Graduierung auf S. 14) als ,auf ein
unerhebliches MaR reduzierbar® herunter zu dimmen.

Il. Kritikpunkte an der Begriindung zur Anderung des
Flachennutzungsplans

1. Bei den Planungszielen wird ein
»Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des
Klinikgebaudes* (S. 3) genannt — gemeint ist damit das
Hauptgebaude (in dem sich die Operationssale
befinden), sodass der Patient schnellst méglichst einer
Behandlung zugefiihrt werden kann.

Die Versaumnisse beziiglich der
Machbarkeitsuntersuchung des
Hubschrauberlandeplatzes, die bis zur Evaluierung im
Vorfeld der Entscheidung des Kreistags zuriickreichen,
zeigen sich auch hier in eklatantem Maf3e: an der
beabsichtigten Stelle ist aufgrund eines nérdlich
gelegenen Hiigels (gem&R den Vorgaben der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung
von Hubschrauberflugplatzen) kein
Hubschrauberlandeplatz mdglich! (Die vorgegebene
maximale Neigung fur den Anflug wirde drastisch
Uberschritten).

Maoglich gewesen ware ein Hubschrauberlandeplatz
entweder nur im Bereich des Gartencenters Sellner oder
in dem kleinen Reststiick des Sondergebiets-Areals
zwischen Gartencenter und Wohnbebauung — beides
viel zu weit vom Klinikums-Hauptgebaude entfernt.
Auch die vorhandenen Hochspannungsleitungen im
Sudosten des Klinikareals werden — sollte die Verlegung
in Erdkabel keine Genehmigung erhalten — einen
Hubschrauberlandeplatz verunmdglichen. Derartige
Probleme bestehen bei den beiden Alternativstandorten
nicht.

Der Verweis darauf, dass der ,geplante
Hubschrauberlandeplatz ... in einem separaten
Genehmigungsverfahren ... beurteilt werde® (S. 8)
erweist sich insofern als wenig hilfreich, da die
Machbarkeit eines Hubschrauberlandeplatzes hétte
schon zu Beginn des Bebauungsplanverfahrens eruiert
werden missen, damit der abschlagige Bescheid nicht
erst dann manifest wird, nachdem schon viel Zeit und
Geld in (Fehl-) Planungen investiert wurde.

2. Es wird darauf verwiesen, dass der
Bundesraumordnungsplan den Schutz vor
Hochwassergefahren als eine zentrale
Planungsgrundlage definiert und der
Flachennutzungsplan dies ,in umfassender Weise
beriicksichtige” (S. 5).

Sowohl die Starkregenrisikomanagement-Karte (S. 9)
als auch das Uberschwemmungsereignis am 7.5.2023,
das von Starkniederschlagen auf dem Gebiet Firstacker
ausging und in der Heinzengasse grof3en Schaden
anrichtete — wortber trotz mehrmaliger Aufforderung an
die Stadt Balingen kein offizieller Bericht erstellt wurde
und in der Begriindung zur Anderung des
Flachennutzungsplanes auch véllig unerwéhnt (!) blieb —
verdeutlichen, dass die bei Starkregen auf Firstacker
kumulierenden Wassermassen quantitativ ein derartiges
Ausmal erreichen, welches nicht mehr durch
Retentionsbauwerke kompensiert werden kann — fiir
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solche (mehrere zigtausend Kubikmeter fassende)
Becken fehlt auf dem Klinikareal schlicht der Platz.

Der Verweis auf ein zu erstellendes
»=Entwasserungskonzept” versucht nur zum jetzigen
Zeitpunkt von der Unmadglichkeit einer Beherrschbarkeit
der auf von ,Firstacker” ausgehenden
Hochwassergefahren abzulenken, um im
Bebauungsplanverfahren weiterzukommen.

3. Die Aussage, dass ,Firstacker* das Ergebnis
Lumfassender Alternativenprifung/ und -diskussion®
gewesen ware, suggeriert, es handle sich dabei um den
besten Standort. Zutreffend ist jedoch, dass nach
Lumfassender Alternativenprifung“ durch den
Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags
.Kelleregert“ als empfohlener Klinikstandort resultierte
(siehe oben 11 A).

Falsch ist, dass ,der Regionalverband ... eine
Abwagung zu den Standortalternativen durchgefuhrt
habe“ (S. 7). Exakt dieses Versdumnis — also trotz
Natura-2000-Betroffenheit keine Alternativenpriifung
vorgenommen zu haben — wurde gegeniiber dem
Ministerium fir Wohnen und Landesentwicklung gertigt
(siehe oben II B).

4. Trotz eines — etwa 400 m langen — sage und schreibe
8 m hohen (!) Schallschutzbauwerks (S. 8) lasst sich nur
eine Gerauschpegel-Reduktion von 10 dB erzielen,
wodurch sich eine ,Uberschreitung der
Orientierungswerte” (S. 8) nicht verhindern lasst, was
weitere teure SchallschutzmafRnahmen nach sich zieht.
Zum Vergleich: zwar liegt auch ,Kelleregert® direkt an
der BundesstraRe; wahrend aber die Patientenzimmer
bei ,Firstéacker” direkt in Richtung Bundesstralle (nach
Siiden) ausgerichtet sind, befanden die (ebenfalls nach
Siden ausgerichteten) Patientenzimmer auf
.Kelleregert” auf der stralenabgewandten Seite.
Firstacker gleicht von seiner Gelandestruktur her einem
Amphitheater (was auch die Wirksamkeit einer noch so
hohen Schallschutzwand mindert): dabei entspricht das
— groRen Larm emittierende — Eyach Viadukt der B 463
der Bihne des Theaters, die Patientenzimmer den
Zuschauerréngen. Im antiken Theater hérte man
bekanntlich die (ohne Lautsprecher) agierenden
Schauspieler bis in den letzten Rang.

Die beiden Vergleichsstandorte sind aufgrund ihrer
ebenen Lage einerseits und dem Fehlen groRer
Briicken andererseits deutlich weniger von solchen
Larmeffekten betroffen.

Zusammenfassend aus 1-4 resultiert, dass fur die
groRen standorttypischen Probleme von Firstacker
(Naturschutz, Hochwasser, Larm und
Hubschrauberlandeplatz) nicht ansatzweise eine
suffiziente Lésung gefunden werden kann.

Ill. Manifestation standortspezifischer Probleme von
,Firstacker* beim Bau eines Zentralklinikums im
Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung und
anderer planungsrelevanter Institutionen bzw. Betriebe
(z.B. Netze BW GmbH) — erster Abschnitt der Anlage 01
(Abwéagungsvorschlag) zum Billigung Beschluss des
Bebauungsplanes ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker*
(Vorlage Nr. 2025/148/1).

Die Stellungnahmen der Behérden (etc.) zur Billigung
des Flachennutzungsplanes sind weitgehend identisch
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mit den in Anlage 1 zur Vorlage 2025/148 von Seite 1
bis Seite 65 abgedruckten Einbringungen. Die
nachfolgenden Seitenangaben beziehen sich jedoch auf
die Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen des
Billigungsbeschlusses zur Anderung des
Flachennutzungsplanes.

a) Regierungsprasidium Tubingen

1. Nicht etwa seitens der Naturschutz-Behdrden —
sondern von Seiten des StralRenwesens — wird auf
,=Natur und Artenschutz (,angrenzendes Natura- 2000-
Gebiet [gemeint ist das FFH-Gebiet] und
Vogelschutzgebiet) ... hingewiesen* (S. 2). Der
Kommentar im Abwagungsvorschlag (,Ausfihrungen in
der Begriindung zur Flachennutzungsplanadnderung®) ist
— bezuglich des FFH-Gebietes — unzutreffend, da dieses
in der besagten Begriindung mit keinem Wort erwahnt
wird.

2. Betreffs der Belange der Landwirtschaft wird auf den
Verlust hochwertiger landwirtschaftlicher Flachen
(Vorbehaltsflur Kategorie 1) aufmerksam gemacht (S. 6).

3. Auf die Larm- und Luftschadstoffbelastung (S. 7) im
Zusammenhang mit der B 463 wird hingewiesen, die
Belastung durch sich im Talkessel verstarkende
Schallwellenamplitude von Hubschraubern lasst
allerdings auch das RP Tibingen unerwahnt.

b) Regierungsprasidium Freiburg

4. ,Das Plangebiet grenzt ... an eine Hinweisflache fir
Rutschungen ... bereits kleinere Eingriffe in das
Handgleichgewicht kdnnen zu einer Reaktivierung alter
Gleitflachen bzw. zur Bildung neuer Gleitflachen fiihren®
(S. 10).

Eine Bebauung von ,Firstacker” geht nicht etwa mit
.Kleineren Eingriffen” einher, sondern mit erheblichen
Erdumwalzungen, deren Bezifferung bisher noch
aussteht und dringend bekannt gemacht werden muss.

Darauf wurde bereits im Jahr 2016 im Zusammenhang
mit dem beabsichtigten Gewerbegebiet in den amtlichen
Mitteilungen der Stadt Balingen aufmerksam gemacht:
,eine sehr aufwandige ErschlieRung*, was schon 1999
beim ersten Anlauf fiir ein Gewerbegebiet ein beruflich
mit dem Thema Bau befasster Ortschaftsrat
bemangelte: ,da muss man viel abgraben®.

Als neue — und schwerwiegende — Erkenntnis aus der
Behordenbeteiligung resultiert das Bekanntwerden einer
Hangrutschgefahr des Hugels oberhalb von Firstacker.
Das bedeutet, dass bei entsprechenden
Niederschlagsmengen das gesamte Klinikumsgebéude
infolge der abrutschenden Erdmassen zerstért werden
kann!

Man denke an das Starkregenereignis vom Juni 2013,
wo eine ganze Siedlung durch einen Erdrutsch am
RoRberg (Oschingen, Landkreis Reutlingen) zerstort
wurde.

Das allein reicht aus, ein ungeféhr eine halbe Milliarde
Euro teures GrofR3projekt an einem geologisch sicheren
Ort zu konzipieren (was bei ,Kelleregert® und ,Bisingen-

Seite 74 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

Nord“ gegeben ist). Im Umkehrschluss waére es
unverantwortlich, an ,Firstacker” festzuhalten.

¢) Landratsamt Zollernalbkreis

5. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Naturschutz
,auf Basis der eingereichten Unterlagen keine
naturschutzfachliche Stellungnahme abgeben kann“ (S.
15) — zumal dies (allein schon basierend auf dem
Vorhandensein des Vogelschutzgebietes und des FFH-
Gebietes) dem Landesnaturschutzverband (LNV) im
Zusammenhang mit der 5. Anderung des Regionalplans
moglich war. Der LNV spricht sich — aus
naturschutzfachlicher Sicht — eindeutig gegen
JFirstacker” und fur ,Kelleregert aus.

6. Das Landwirtschaftsamt erhebt Bedenken gegen die
Planung, da ,10 ha hochwertige landwirtschaftlich
genutzte Flachen, davon tberwiegend Ackerland
(,Firstacker” sprachlich abgeleitet von ,Flrstenacker*),
verloren gehen® (S. 14). Wie kostbar dieses Ackerland
fur die Landwirtschatft ist, verdeutlicht der Hinweis, dass
.gerade einmal 5 % der [landwirtschaftlichen] Flachen
noch besser einzustufen sind“ (S. 14). Zwar ist der
Hinweis seitens des Abwagungsprotokolls zutreffend,
dass ,alle 3 ... Alternativstandorte als Vorbehaltsflur |
ausgewiesen sind“. Allerdings handelt es sich bei
sKelleregert® um Griinland, was dessen
landwirtschaftlichen Wert hinter ,Firstacker” zurlicktreten
lasst.

7. Das Umweltamt weist darauf hin, dass ,im
Untergrund von einem zusammenhé&ngenden
Porengrundwasserleiter tber geringdurchlassigem
Tonstein ausgegangen werden muss, wodurch es ,bei
Starkregen oder Schneeschmelze zu einem Aufstau von
Grundwasser ... kommen kann®“ (S. 18 und 19).

8. Das Umweltamt zeichnet ein drastisches Bild der
Gefahren bei ,Starkregen” (S. 19): ,das Plangebiet ist
von einer Vielzahl an Abflussbahnen durchzogen ... in
Verbindung mit dem Gefalle des Gelandes ist ... von
hohen FlieRgeschwindigkeiten und ... einem
erheblichen Gefahrdungspotenzial auszugehen® (S. 20).

,Es besteht die erhebliche Gefahr, dass im
Starkregenfall das Wasser ... in die Gebaude eindringt"
(S. 20).

9. ,Die Einleitung in [ein] oberirdisches Gewasser darf
nicht stolRweise erfolgen® (S. 22) — so die vom
Umweltamt zitierte Verordnung. Auf dem Klinik-Areal
mussten daflr groRvolumige Retentionsbecken errichtet
werden, die bei einem Starkregenereignis das Wasser
einige Zeit speichern, um es dann ,nicht stoBweise” in
die Eyach abzuleiten. Angesichts der Topographie und
des begrenzten Raumes auf dem Klinik-Areal wird sich
das technisch allerdings nicht realisieren lassen, was in
letzter Konsequenz bedeutet, dass ein Klinikum
angesichts der Hochwasserproblematik auf ,Firstacker*
nicht realisiert werden kann.

Die bisherige Planung bezlglich der Entwésserung des
Klinikums-Areals sieht eine Einleitung des
Mischwassers in ein — félschlich als Rickhaltebecken
ausgewiesenes — technisch insuffizientes RUB im
Uberschwemmungsgebiet der Eyach vor, direkt vis-a-vis
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eines stark rutschungsgefahrdeten Hangs (wo sich
schon einmal bei einem verheerenden
Hochwasserereignis (1895) mit mehreren Toten die
Abrutschung eines dort befindlichen Weges ereignete),
was zusammen mit der (einen Pegelanstieg
verursachenden) stromaufwérts vorgesehenen
Einleitung des Oberflaichenwassers in die Eyach zu
einer drastischen Erhéhung der Uberflutungsgefahr fiir
die Wohngebaude der Heinzengasse fihrt.

10. Seitens der Gewerbeaufsicht (Seite 23 und 24) wird
die Larmkartierung Baden-Wurttemberg herangezogen,
welche eine nachtliche Larmbelastung durch die B 463
von 50-54 dB (A) noch in einer Entfernung von 200 m
ausweist. Als Grenzwert ,bei Sondergebieten fur
Krankenh&user und Pflegeanstalten muss ein
nachtlicher Wert von 35 dB (A) erreicht werden.

Subtrahiert man die durch das 8 m hohe
Schallschutzbauwerk (bestehend aus einem 2,5 m
hohen Deich mit 5,5 m hoher Schallschutzwand darauf)
erreichbare Schallreduktion um ca. 10 dB, gelangt man
zu 40-44 dB (A) und ist noch weit entfernt vom zu
erreichenden Wert von 35 dB (A).

Das verdeutlicht die kaum mdgliche Erreichbarkeit der
Schallschutz-Vorgaben bei einem Klinikum auf
LFirstacker”.

11. ,Die Beurteilung der La&rmemissionen durch den
Betrieb der Helikopter Landesstelle auf dem Dach des
Klinikums*® (S. 24) obliegt dem Regierungsprasidium
Stuttgart. Aufgrund der Lange des Verfahrens (1.
Aufstellungsbeschluss schon 2018) kann es seitens der
Planungstréager keine Rechtfertigung dafiir geben, dass
nicht schon langst die Hubschrauber-Larmemissionen
untersucht wurden — insbesondere auch im Vergleich
mit den beiden Alternativstandorten. Ein
entsprechendes Ranking wird erwartungsgemar fir
.Firstacker® (aufgrund seiner Lage zwischen
hochaufragenden Bergen und entsprechender Reflexion
der Schallwellen) negativ ausfallen.

Auch die Zustandigkeit fur die Realisierung eines
Hubschrauber-Landeplatzes liegt beim
Regierungsprasidium Stuttgart und nicht beim ,Luftfahrt-
Bundesamt® (S. 24). Dies wurde der Stadt im Mai 2024
mitgeteilt, ohne dass daraufhin eine
Machbarkeitsanfrage beim Regierungsprasidium
Stuttgart erfolgt wére.

d) Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Zweckverband

12. Was die Anbindung an das Schienennetz des
offentlichen Personennahverkehrs betrifft, fallt auf, dass
von einer zusatzlichen Haltestelle der
Regionalstadtbahn (S. 26) in ,Firstacker” - Nahe (wie sie
am Anfang des Verfahrens diskutiert wurde) nicht mehr
die Rede ist. ,Kelleregert* hingegen ware vom
existierenden Bahnhof Frommern auch zu Ful3
erreichbar gewesen, was bei dem zu erwartenden
+Anstieg des Zugverkehrs® (S. 26) durchaus relevant
gewesen ware.

e) Netze BW GmbH
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13. Die umfangreichsten Ausfiihrungen (8 Seiten) im
Rahmen des Anhérungsverfahrens macht die Netze BW
GmbH, beginnend mit der Feststellung, dass ,im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine 110-KV-
Leitungsanlage verlauft® (S. 30) und diesbezuglich ,eine
Verkabelung durch den Veranlasser [die Stadt Balingen]
gewlinscht wird, damit das Zentralklinikum inklusive des
Hubschrauberlandeplatzes realisiert werden kann*“ (S.
30). Der Schwerpunkt der Ausflihrungen basiert
allerdings auf der Mdglichkeit: ,wird diesbezuglich keine
Vereinbarung abgeschlossen und die Freilandleitung
bleibt bestehen ...* (S. 31).

Dann werden zahlreiche Restriktionen wirksam, die
insbesondere mit dem einzuhaltenden Abstand von den
Leiterseilen, auch wéahrend des Klinikums-Baues zu
beachten sind, was den Einsatz von Baukranen
einschrankt. Weitere Restriktionen betreffen
beispielsweise das Verbot von Gelandeveranderungen
im Bereich der Masten und die Ermdglichung einer
Zufahrt zu den Masten fur Wartungsarbeiten. Insgesamt
sind firr eine Klinik-Realisierung auf ,Firstacker” 6
Strommasten betroffen, von denen sich 2 direkt auf dem
Klinik-Areal befinden.

Wenn tatsachlich ,die Freilandleitung bestehen bleibt®,
ware ein ,Hubschrauberlandeplatz” (S. 31) auf dem
Klinikareal definitiv nicht realisierbar.

Nicht erwahnt wird, dass es sich bei der Verlegung von
Erdkabeln um ein UVP-pflichtiges Verfahren handelt,
dessen positiver Ausgang unter anderem dadurch
infrage gestellt ist, dass mehrere 100 m der Erdkabel-
Trasse durch das dem Klinikareal benachbarte FFH-
Gebiet verlaufen.

Der vage Kommentar, ,durch den Landkreis wird die
Méoglichkeit zur unterirdischen Verlegung der Leitung ...
gepruft* (S. 37), lasst offen, ob das Vorhaben doch noch
scheitern kénnte.

Dann aber ware ,Firstacker in seiner Wertigkeit
gegenuber den beiden Alternativstandorten massiv
gemindert.

Die Netze BW GmbH aulert jedenfalls ,Bedenken
gegen die Anderung des Flachennutzungsplans® (S.
37).

f) Stadtverwaltung Albstadt

14. Die Stadtverwaltung Albstadt sieht ,die Belange der
Stadt Albstadt nicht berthrt” (S. 40).

Als die herausragende Qualifikation des Standorts
,Firstéacker” wurde doch von 2017 an das Ziel
hervorgehoben, das Areal auf die Gemarkung Albstadt
zu Ubertragen. Damit missten ,die Belange der Stadt
Albstadt® in erheblichem Mal3e berthrt sein!

Verfahrenstechnisch wére sogar zu klaren, ob nicht
héatte die Stadt Albstadt das gesamte
Bebauungsplanverfahren durchfiihren missen und
damit die Anderung des Flachennutzungsplanes gar
nicht in die Zustandigkeit der Verwaltungsgemeinschaft
Balingen-Geislingen gefallen wéare?
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Wenn auch aufgrund der Singularitét des anvisierten
Gemarkungstausches kaum auf vorhandene
Rechtsprechung zurtickgegriffen werden kann, scheint
es doch plausibler, zuerst den Gemarkungstausch zu
vollziehen und anschlief3end (von der neuen Besitzerin)
die Bauleitplanung zu realisieren, als (wie geschehen)
umgekehrt.

D: Bebauungsplanverfahren — 1.
Aufstellungsbeschluss von 2018

Schon im Rahmen der friihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung zum 1. Aufstellungsbeschluss
von 2018 wurden die wesentlichen Probleme eines
Klinik-Standortes auf Firstacker dargelegt (in der
»Zusammenstellung der ... Stellungnahmen aus der
friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung ... und der
frihzeitigen Behdrdenbeteiligung zum Bebauungsplan-
und Flachennutzungsplanverfahren ,Sondergebiet
Zentralklinikum Zollernalb® ... (30.7.2018 bis 21.9.2018)“
Lfd. Nr. 07 Offentlichkeit/Stellungnahme 1; Schreiben
vom 21.09.2018).

Auszugsweise und stichwortartig waren (und sind) das:

a) Scheitern eines Gewerbegebiets auf Firstacker
(2016) wegen zu hoher ErschlieBungskosten und
Vogelschutzgebiet

b) Licht- und Larmemissionen (Hubschrauberlarm,
Martinshorn), welche das Vogelschutzgebiet
beeintrachtigen

c) Lokalisation im engen Eyachtal mit beidseits ca. 300-
400 m aufragenden steilen Berghéngen, was zu einer
Amplitudenverstarkung von Hubschrauberschall fuhrt

d) jenseits der B 463 unmittelbar angrenzendes FFH-
Gebiet (7718-341) welches mit dem Vogelschutzgebiet
einen Biotopverband bildet.

Dieser Sachverhalt wurde bei der entscheidenden
Abstimmung des Kreistages im Dezember 2017 dem
Gremium nicht zur Kenntnis gebracht

e) die schwierige Verkehrsanbindung ohne redundante
Zufahrtsmoglichkeiten bei Sperrung beispielsweise der
B463 aus Richtung laufen

f) das Vorhandensein zweier geeigneter Alternativen
(Kelleregert und Bissingen Nord) mit weit besserer
Verkehrsanbindung und einer deutlich geringeren
Okologischen Beeintrachtigung.

All diese Schwierigkeiten wurden einfach ignoriert und
verfahrenstechnisch mittels eines erneuten
Aufstellungsbeschlusses nivelliert.

Die Begriindung fur den erneuten Aufstellungsbeschluss
war im Kern, dass ich innerhalb der 6 Jahre (von 2018-
2024) vieles verandert habe. Wie die obige Auflistung
allerdings zeigt, hat ich grundséatzlich Gberhaupt nichts
verandert.

Bei Wirdigung samtlicher im Rahmen der Frihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung zum 1. Aufstellungsbeschluss
von 2018 eingebrachten Einwéande héatte sinngeméaler
Weise ein erneuter 2. Aufstellungsbeschluss erfolgen
mussen — allerdings nicht fiir Firstacker, sondern fur
Kelleregert oder Bisingen-Nord.
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E: Bebauungsplanverfahren — 2.
Aufstellungsbeschluss von 2024

Bei den wenigsten der ungeféhr 30 Seiten umfassenden
Anregungen der Offentlichkeit, welche im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung zum erneuten
Aufstellungsbeschluss abgegeben wurden und im
Rahmen des Billigungsbeschlusses zur Anderung des
Flachennutzungsplanes behandelt wurden (darauf
beziehen sich die nachfolgend angegebenen
Seitenzahlen), erfolgte eine spezifische Kommentierung;
samtliche (uniberwindlichen) Probleme werden —
mittels standig wiederholten, stereotypen
Formulierungen — auf die Zukunft verschoben,
beispielsweise, ,ein Larmgutachten wird ... erstellt (z.B.
S. 45), ,ein ... Entwasserungskonzept wird ... erstellt"
(z.B. S. 51), ,der geplante Hubschrauberlandeplatz ...
wird in einem separaten Genehmigungsverfahren ...
beurteilt” (z.B. S. 47).

Fir Letzteres hétte schon lange eine
Plausibilitatspriifung stattfinden mussen, die
(existierende) schalltechnische Untersuchung, wie auch
die (existierende) Starkregenrisikomanagement-Karte
belegen — in Verbindung mit den vielfaltigen und
differenzierten Anregungen der Offentlichkeit — schon
jetzt (1), dass ,Firstacker kein geeigneter Klinikstandort
ist.

Sehr haufig wird im Abwagungsprotokoll auch auf eine
,vorliegende Alternativenprifung® (z.B. S. 45) verwiesen
— die es aber nicht gibt. Eine substantielle
Alternativenpriifung, welche die 3 (im Vorfeld der
Kreistagsabstimmung 2017 zur Auswahl stehenden)
maoglichen Klinikstandorte anhand der inzwischen
vorliegenden Erkenntnisse aus Gutachten,
Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung miteinander
vergleicht, wurde konsequent abgewehrt und damit
versaumt!

So begnigt sich der Abwagungsvorschlag bei allen
Aspekten, welche die Standortalternativen ansprechen,
mit folgenden Aussagen: ,im Rahmen der Abwagung ...
entscheidet ... der Gemeinsame Ausschuss der
Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen
zugunsten des Standorts Firstacker” (z.B. S. 53). Dies
steht in gewissem Kontrast zum auch immer wieder
anzutreffenden Verweis auf den Kreistagsbeschluss
(,nach umfangreichen Diskussionen wurde ... Firstacker
... beschlossen” (z.B. S. 63)). Gegenuber einer
Entscheidung, die seither als unumstdfilich propagiert
wird, ist doch eigentlich der Gemeinsame Ausschuss
gar nicht mehr autorisiert, abermals (!) die Standortfrage
zu thematisieren?

Aufgrund der absolut insuffizienten Behandlung der
Einbringung im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
zum erneuten Aufstellungsbeschluss werden samtliche
Schriftsatze als Stellungnahmen zum
Billigungsbeschluss (Vorlage Nr. 2025/148/1) erneut
eingebracht (Anlagen 01, 02, ©3)(die Nummerierung,
die Bezeichnung und die Seitenzahlen beziehen sich
auf den Abwéagungsvorschlag (Anlage 01 zur Vorlage
Nr. 2025/148/1):

Anlage O1: 28 Offentlichkeit/Stellungnahme 4
Schreiben vom 20.06.2024 (Seite 79-85)

Anlage 02: 29 Offentlichkeit/Stellungnahme 5
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Schreiben vom 20.06.2024 (Seite 85-107)
Anlage O3: 30 Offentlichkeit/Stellungnahme 6
Schreiben vom 20.6.2024 (Seite 107-117).

F: Bebauungsplanverfahren — Billigungsbeschluss
(Vorlage Nr. 2025/148/1 — Billigung mit
Auslegungsbeschluss (Entscheidung durch den
Gemeinderat Balingen am 29.7.2025)).

ALLGEMEINE STELLUNGNAHME

Als erhebliche Abweichung vom erneuten
Aufstellungsbeschluss (von 2024) fallt beim
Billigungsbeschluss sofort der Geltungsbereich auf,
welcher nach Nordosten hin betrachtlich vergréert
wurde (Uber die Halfte dieser VergroRerung befindet
sich im Areal des Vogelschutzgebietes).

Samtliche Einbringungen zum Aufstellungsbeschluss —
sowohl seitens der Behdrden wie auch der Offentlichkeit
— und ebenso séamtliche Gutachten (z.B. Umweltbericht
und Natura 2000-Vertraglichkeitspriifung) beziehen sich
jedoch auf den urspriinglichen Geltungsbereich ohne
die neu hinzugekommenen Flachen.

Es fallt auf, dass diese neuen Flachen weder
quantifiziert werden (es findet sich nirgends eine
Angabe, wie viele Hektar GrofRe diese Flachen
umfassen) noch die Sinnhaftigkeit der Ausdehnung
plausibel begriindet wird.

Alles in allem erscheint es naheliegend, dass fir eine
solch einschneidende Anderung des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes zunéachst ein neuer
Aufstellungsbeschluss gefasst wird.

Bei dem erst ungeféhr ein Jahr zuriickliegenden
,erneuten Aufstellungsbeschluss von 2024“ verwundert,
dass diese neuen Flachen nicht eingeplant wurden —
auch dafur fehlt jegliche Erklarung —, sondern dass
exakt der Ausdehnungs-Bereich des 1.
Aufstellungsbeschlusses ibernommen wurde.

Inakzeptabel prasentiert sich die Aussage, dass ein
Hubschrauberlandeplatz nicht Teil des
Bebauungsplanverfahrens (Billigungsbeschluss) sein
soll.

Die Verbindung der Flugrettung von Schwerverletzten
bzw. akut lebensbedrohlich Erkrankter und deren
schnelle Versorgung im OP oder auf der Intensivstation
stellt das Herzstiick moderner Notfallmedizin dar.

Bei einem neu konzipierten Klinikum, das — sollte es
gebaut werden — ungefahr eine halbe Milliarde Euro
kostet, verbietet es sich, einen OP-nahen
Hubschrauberlandeplatz infrage zu stellen und nur
optional zu behandeln.

Daher ergeht hiermit die Forderung, ZUERST alle
notwendigen Schritte zur Genehmigung eines
Hubschrauberlandeplatzes in Angriff zu nehmen
(inklusive eines Larmgutachtens mit Untersuchung der
Auswirkungen von Mensch und Natur
(Vogelschutzgebiet) an dem topographisch unglinstigen
Platz von Firstacker zwischen hochaufragenden
Bergen) und ERST ANSCHLIESSEND — wenn flr den
Bau und Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes

Seite 80 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

samtliche Genehmigungen vorliegen — mit dem
Klinikbau zu beginnen.

Das bisher zu Tage tretende Vorgehen, den
Hubschrauberlandeplatz samt Larmgutachten und die
akustischen und optischen Auswirkungen des
Hubschrauberlandeplatzes und der Hubschrauberfliige
aus samtlichen Umweltgutachten — Umweltbericht
(Anlage 06), spezielle artenschutzrechtliche Priifung
(Anlage 07), Natura 2000-Vertraglichkeitspriifung
(Anlage 08) — und insgesamt aus dem
Bebauungsplanverfahren auszukoppeln, legt die
Vermutung nahe, dass — nach erfolgtem Klinikrohbau —
die Realisierung eines Hubschrauberlandeplatzes mit
Ausnahmegenehmigungen erreicht werden soll, welche
dann wohl mit dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit
folgendermafen begriindet sein sollen: wenn nun schon
mal das Krankenhaus steht, ware es unverhaltnismafig,
einen Hubschrauberlandeplatz abzulehnen, auch wenn
ein solcher aufgrund seiner ungiinstigen Positionierung
lande-noch larmtechnisch keine regulare Genehmigung
erhalten hatte, noch seine Behandlung in den
Umweltgutachten erfolgte.

Einem solchen spekulativen und beziglich der
versaumten Wurdigung in den Umweltgutachten
eklatant verfahrens-defizitaren Vorgehen, das nicht die
Erwartungen nach Treu und Glauben an ein
rechtmafiges Verfahren erfillt, wird daher schon an
dieser Stelle vorsorglich widersprochen.

SPEZIFISCHE STELLUNGNAHMEN zu Aussagen in
den Dokumenten des Billigungsbeschlusses (Vorlage
Nr. 2025/148/1)

Nachfolgend wird zum Beschlussantrag, sowie einigen
Anlagen des Billigungsbeschlusses Stellung genommen
(die jeweiligen Zitate werden nummeriert, sind kursiv
gedruckt, in Anfilhrungszeichen gesetzt und mit
Seitenangaben versehen).

A) BESCHLUSSANTRAG

(da hier keine Seitenzahlen existieren, wird als Seite 1
die mit ,Sachverhalt‘ beginnende Seite gezahlt und die
Seitenangaben in eckige Klammern gesetzt)

1. ,maRgeblich unter Wiirdigung von
Eignhungspotenzialen® [1]:

Die angesprochene Entscheidung des Kreistages vom
11.12.2017 geschah — entgegen der Beschlussvorlage —
»mafgeblich“ nach dem Wunsch und Willen des
Landrates (,der Landrat empfiehlt ausdriicklich den
Standort Firstacker” (Kreistags-Vorlage 38/2017, Seite
5); betreffs der ,Eignungspotenziale“ schnitt der
Standort Kelleregert am besten ab — trotz eines fiir
Firstacker sehr vorteilhaften Zuschnitts der
Evaluierungstabelle: die Eignung fir einen
Hubschrauberlandeplatz, wo Firstacker von vornherein
sehr schlecht abgeschnitten hétte, war in dieser Tabelle
nicht enthalten.

Entsprechend war auch die Empfehlung auf der
Beschlussvorlage zur Abstimmung seitens des
Verwaltung-und Finanzausschusses, fur Kelleregert zu
votieren.
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2. ,Restriktionspotenziale ... zunachst nicht vorrangig®
[1]: wahrend bei Kelleregert die ,Restriktionspotenziale®
Uberbewertet wurden (,Restriktionen der Paragraf 30-
Biotope® (Kreistags-Vorlage 38/2017, Seite 4) wurde bei
Firstacker das jenseits der B463 unmittelbar
angrenzende FFH-Gebiet komplett unterschlagen und
dem abstimmenden Gremium vorenthalten.

Wie in der Anlage 01 (Abwéagungsvorschlag) zum
Billigungsbeschluss auf Seite 107 (Anlage B) dargestellt
ist, liel3e sich auf Kelleregert das Klinikum realisieren,
ohne die dort befindlichen Feuchtwiesen (Paragraf 30
Biotope) in Anspruch nehmen zu missen: diese Biotope
nehmen einen vergleichsweise so geringen Raum ein,
dass die Krankenhausbauten drumherum gruppiert
werden kénnten — mit der architektonisch reizvollen
Schaffung eines griinen Atriums.

Auch die ,Vernassung“ (Kreistags-Vorlage 38/2017,
Seite 4) des Baugrundes wurde auf Kelleregert
falschlicherweise als Nachteil gegeniber Firstéacker
erachtet; wie Anlage 12 (Regenwasserkonzept)
verdeutlicht, kann in punkto ,Verndssung* die
Bodenstruktur auf Firstacker in negativer Hinsicht kaum
Ubertroffen werden (Grundwasserniveau auf Hohe der
Bodenkante).

3. ,Gewerbegebiet [auf Firstacker] ... wurde
kommunalpolitisch zugunsten ... des Zentralklinikums
zuriickgestellt* [1]: Tatsache ist (wie in Balingen aktuell
im Januar 2016 dargelegt), dass das Gewerbegebiet zu
hohe Erschlieungskosten mit sich gebracht héatte und
insbesondere aufgrund der Restriktion seitens des
europdischen Vogelschutzgebietes in der beantragten
GroRe seitens des RP Tibingen abgelehnt wurde.

Dieser Sachverhalt wurde dem abstimmenden
Kreistags-Gremium im Vorfeld des 11.12.2017 nicht
kundgetan.

Vielmehr wurde seitens der Stadtverwaltung Balingen
versucht, anstelle des gescheiterten Gewerbegebietes
doch noch irgendeine Bebauung von Firstacker
herbeizufiihren, wofiir man als geeignete Mdglichkeit die
(mit Gemeinnutzigkeit verbundene und damit
erwartungsgeman die Restriktionen berwindende)
Maoglichkeit eines Klinikbaues sah (als ,Sondergebiet").

Somit erfolgte die Nicht-Information des Kreistags Uber
die negative Vorgeschichte der Firstacker-Bebauungs-
Versuche vorsétzlich mit dem Ziel, ein
Abstimmungsergebnis fur ein Klinikum auf Firstacker zu
erzielen. In diesem Zusammenhang sei darauf
hinzuweisen, dass aus eben jenem Gewerbegebiets-
Versuch aus den Jahren 2014 bis 2016 der
Stadtverwaltung Balingen bekannt war, dass die Firma
Sellner definitiv ihren Betrieb auf Firstacker nicht
verauf3ern wirde.

Auch dieser Sachverhalt wurde dem Kreistag
vorenthalten, wodurch erméglicht wurde, das gesamte
Areal auf Firstacker in die Waagschale zu werfen.

Waére gleich im Jahr 2017 der Hinweis erfolgt, dass das
Areal der Firma Sellner nicht zur Bebauung zur
Verfligung steht, wére mit an Sicherheit grenzender
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Wabhrscheinlichkeit die Abstimmung anders ausgefallen
(zugunsten von Kelleregert).

Somit wurde gleich zu Beginn des Firstacker-Verfahrens
mit Tatsachen- Vertuschung agiert, was denn auch das
gesamte weitere Procedere begleitet: beispielsweise vor
der Kreistagsabstimmung am 19.5.2025 die
ausbleibende Information des Gremiums Uber die —im
Zuge der Flachennutzungsplan-Anderung — der Stadt
Balingen durch das RP Freiburg bekannt gemachten
Hangrutschgefahr (und weiterer Probleme, wie den trotz
einer immens hohen Schallschutzwand nicht
beherrschbaren Larm, ebenso die noch nicht geléste
Grundwasser- und Niederschlagswasserproblematik).

4. ,Geltungsbereich ... angepasst* [2]: der
,Geltungsbereich* hatte nicht erst beim
Billigungsbeschluss, sondern schon beim ,erneuten
Aufstellungsbeschluss (Vorlage 2024/087)" [2] definiert
werden sollen.

Fir das beschdnigende Wort ,angepasst” fehlt vollig die
Darlegung der Notwendigkeit. Es handelt sich
schlielich nicht nur um eine kleine® ,Anpassung®,
sondern um die Vergrofierung des ,Geltungsbereichs*®
um mehrere Hektar! Die exakte Gré3e wird in den
Unterlagen des Billigungsbeschluss nicht beziffert!

Eine solch gravierende Veranderung gegeniber dem
Aufstellungsbeschluss darf verfahrenstechnisch nicht
einfach — wie geschehen — mehr oder weniger beilaufig
erfolgen, sondern erfordert einen erneuten
Aufstellungsbeschluss.

5. ,der Betrieb [das Gartencenter Sellner] erfahrt keine
relevanten Einschrankungen® [2]; das bedeutet, dass mit
Sicherheit von ,Einschrankungen® auszugehen ist
(ansonsten misste es heilken: ... erfahrt keine
Einschrankungen®).

Die Beurteilung der Relevanz ist dabei subjektiv; es
werden keine Relevanz-Kriterien definiert und plausibel
kommentiert.

6. ,[der] nordliche Teilbereich ... soll ...gdfls. zu
gegebener Zeit eigenstandig ... Uberplant werden® [3].
Damit wird der Aufstellungsbeschluss in
entgegengesetzter Weise wie unter Pkt. 4 beschrieben
veréndert — namlich durch die Entnahme bisher zur
Bebauung vorgesehener Flachen. Die Ausdrucksweise
,adfls. zu gegebener Zeit* bedeutet nichts anderes als
eine de facto Herausldsung dieser Flachen aus dem
Bebauungsplan.

Beide Veranderungen gegeniber dem
Aufstellungsbeschluss — die signifikante
Flachenreduktion auf der einen Seite, die in
umfangreiche Hinzuziehung neuer Flachen auf der
anderen Seite hatten verfahrenstechnisch unbedingt
einen neuen Aufstellungsbeschluss erfordert.

7. Dass ,ein Ausbau [der B 463] zunachst nicht
zwingend erforderlich“ [3] sei, stellt eine deutliche
Abkehr von der seit Jahren 6ffentlich gemachten
Haltung dar, die einen zu erwartenden Ausbau der
BundesstrafRe schon quasi als Fixpunkt behandelte.
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8. ,Grundstiicke ... in den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes aufgenommen* [3]. Es handelt sich —
wie dargelegt — um die VergréRerung des
Bebauungsplan-Areals von mehreren Hektar. Wahrend
hier als Zweckbestimmung nur ,6kologische ...
Ausgleichs-/MaRnahmen Flachen® [3] erwahnt werden,
ist spater in der Anlage 05 (Begriindung) auf unsicherer
Zufahrt zu landwirtschaftlichen Flachen zu lesen.

Die differierenden und sehr vage gebliebenen
Interpretationen sind méglicherweise Ausdruck dessen,
dass die wesentliche MalRnahme, die auf diesen
Flachen vonstatten gehen wird, zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht publik gemacht werden soll — namlich auf
umfangreiche und in das 6kologische Gefiige negativ
eingreifende Hangsicherungsmalinahmen — im Bereich
der neu hinzugezogenen Flachen befindet sich ndmlich
(gemalf der Ingenieurgeologischen Gefahrenkarte des
RP Freiburg) die Gefahr eines Hangrutsches.

9. Dass ,trotz zusétzlicher Versiegelung eine
Verbesserung [bei Starkregenereignissen] angestrebt
wird“ [4] stellt, wie das Wort ,angestrebt” treffend
ausdriickt, nur eine Absichtserklarung dar: es fehlt —
abseits der Aufzahlung genereller MaRnhahmen, z.B.
~>chwammstadtkonzept® [4] (betreffs eines solchen fehlt
beispielsweise auf Firstacker schon jetzt die Mglichkeit
der Versickerung aufgrund der geologischen Situation) —
eine rechnerisch valide Darlegung, wie dies erreicht
werden soll.

10. Die immense Hohe der Larmschutzwand von ,,8 m*
[4] (oder wie in den folgenden Unterlagen dargelegt
wird, auch noch darliber) — vor den nach Siiden
gerichteten Patientenzimmern — wiirde schon (abseits
aller anderen Probleme mit dem Standort Firstacker)
ausreichen, sich noch einmal mit den Alternativen
Kelleregert und Bisingen Nord auseinanderzusetzen:

Bei Kelleregert kdmen die nach Siiden gerichteten
Patientenzimmer — weil gegenliber Firstacker auf der
anderen Seite der B463 platziert — moglicherweise
ganzlich ohne eine Larmschutzwand aus. (Die
Larmschutzwand bei Kelleregert wirde zur B 463 nach
Norden weisen, wo baulich Funktionsraume platziert
werden kénnten).

Insgesamt stellt sich bei einer Larmschutzwand von 8 m
die Frage, ob es in ganz Deutschland tGberhaupt ein
weiteres Klinikum gibt, welches eine so hohe Mauer
benotigt. Negative Assoziationen — z.B. an ein
Gefangnis — kdnnten bei vielen Betrachtern
(moglicherweise auch den Patienten und deren
Besuchern) aufkommen.

11. ,Kreisverkehr ... erst nach Fertigstellung des
Rohbaus* [4]. Urspriinglich war geplant, den
Kreisverkehr vor dem Beginn des Krankenhausbaus zu
realisieren, was insofern sinnvoll gewesen waére, als nur
S0 eine vernunftige Zuwegung zur Baustelle ermdglicht
worden ware.

Gegenwartig stellt sich die Frage, wie tber einen nur ca.
2 m breiten — kurz nach der Abzweigung der L446 von
der B463 entspringenden und nach kurzem
asphaltierten Beginn geschotterten Feldweg groRe
Baufahrzeuge die Baustelle bedienen sollen. Ein
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Lésungsansatz fir dieses Problem erscheint nirgends in
den Bebauungsplan-Unterlagen.

Das Hin und Her, ob nun zuerst der Kreisverkehr oder
(wie jetzt im Billigungsbeschluss vorgegeben) zuerst
das Klinikum erbaut werden soll, kann als Symptom der
konfusen Planung gewertet werden.

12. ,Das offentliche Interesse an der Sicherung der
medizinischen Versorgung*“ [5] hatten die beiden
anderen Standorte Kelleregert und Bisingen Nord
ebenso erfiillt, wie die Beibehaltung der bestehenden 2-
Hauser-Konstellation oder der Ausbau des erst 10 Jahre
alten Klinikum-Neubaus in Balingen. Dieses ,6ffentliche
Interesse” den Kontraindikationen gegen den Standort
Firstacker entgegenzusetzen, erweist sich insofern als
unzutreffend, als sich ein solches ,6ffentliches
Interesse” nicht spezifisch auf den Standort Firstacker
bezieht.

13. zwar trat die 5. Anderung des Regionalplans
Neckar-Alb ... am 13.01.2023 in Kraft® [6] — allerdings
mit erheblichen Verfahrensfehlern (siehe Anlage Riige),
die gegebenenfalls zur notwendig werdenden Revision
des Regionalplan- Verfahrens und damit zur
Bauverzogerung auf Firstacker fiihren kdnnen.

14. Dass der Klinikkumsbau ,keine negativen
Auswirkungen ... auf das Vogelschutzgebiet® [6] haben
werde, ist schlicht falsch — zumal mit Sicherheit von
,hegativen Auswirkungen® auszugehen ist.

Die Frage ist nur, ob diese ,negativen Auswirkungen®
die Erheblichkeitsschwelle tiberschreiten. Das wird von
den (dem Billigungsbeschluss beiliegenden)
Umweltgutachten bestritten.

Waren darin erhebliche negative Auswirkungen auf die
Schutzgiter des Vogelschutzgebietes konstatiert
worden, wirde dies — nach européischem Recht — einen
Klinikbau auf Firstacker verunméglichen.

Dies wohl wissend darf davon ausgegangen werden,
dass die Gutachter bestrebt waren, keine Erheblichkeit
festzustellen.

15. ,die Genehmigung ... eines beabsichtigten
Hubschrauberlandeplatzes ... [ist] nicht Inhalt des
Bebauungsplanverfahrens® [7]: der
Hubschrauberlandeplatz sollte integraler Bestandteil
eines modernen Klinikums sein und damit auch
integraler Bestandteil des Billigungsbeschlusses zum
Bebauungsplan eines Klinikums. Eine ,erste
Vorplanung*“ [7] hatte schon vor Jahren abgeschlossen
sein missen, ebenso ein Gutachten zum
Hubschrauberlarm, das hier nicht einmal erwéhnt wird.

Zu diesem Hubschrauberlarm ist ein interessanter
Aspekt, wie sich das 8 m hohe Schallschutz-Bauwerk
diesbeziglich auswirkt: der Schall wird dann namlich an
den Innenwénden (!) der Schallschutzwand in Richtung
Gebaude reflektiert, was die ohnehin desastrose
Larmsituation flir die Patienten in einer bisher noch nicht
ansatzweise untersuchten Weise verschlechtert.

Der Umgang mit dem Hubschrauberlandeplatz und
Hubschrauberlarm belegt, dass das
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Bebauungsplanverfahren noch nicht reif zur Billigung
bzw. Satzung ist, sondern, dass erst noch umfangreiche
und konkrete Planungen nachgeholt werden mussen.

16. ,Moglichkeit von Hangrutschungen ... ggf.
Bodenvernagelung, Stltzbauwerke® [7]: die Gefahr
vorhandener Rutschungs-Flachen ist auf der
Gefahrenkarte des RP Freiburg grafisch dargestellt.
Darliber hinaus enthalt der Textteil die Information, dass
selbst bei geringen Eingriffen neue Rutschungszonen
entstehen kdnnen.

Bei einem Klinikumsbau werden jedoch nicht nur
geringe Eingriffe sondern massive tief reichende
Eingriffe in die Hangstatik vorgenommen, sodass — nicht
wie behauptet nur ,ggf‘ — sondern absolut
unumgangliche intensive (und damit kostspielige)
Hangsicherungsmafnahmen erforderlich werden.
Wegen der unabsehbaren Lokalisation der Bildung
neuer Rutschungszonen bleibt trotz
Sicherungsmaflnahmen eine Restgefahr von
Hangrutschen in der Umgebung, welche das Klinikum
betreffen kbnnen (verscharft durch das
Erdbebengebiet).

Auch hierin sind die Standorte Kelleregert und Bisingen
Nord (auf einem flachen Hiigel lokalisiert) absolut
Uiberlegen, da sie sich auf der Ebene und nicht in einer
Hanglage befinden.

B) ABWAGUNGSVORSCHLAG (Anlage 01)

Der erste Abschnitt des Abwagungsvorschlags
(Einbringungen von Behdrden und planungsrelevanten
Institutionen bzw. Betrieben (Seite 1-65) wird behandelt
unter: C: Anderung des Flachennutzungsplanes (l1I.
Manifestation standortspezifischer Probleme auf
SFirstacker” ...).

Ausziuge aus dem zweiten Abschnitt des
Abwagungsvorschlags (Offentlichkeit/Stellungnahme 4-
6) werden ins jetzige Verfahren (Billigungsbeschluss,
Vorlage Nummer 2025/148/1) eingebracht unter E:
Bebauungsplanverfahren — 2. Aufstellungsbeschluss
von 2024.

C) SATZUNGSENTWURF (Anlage 02) und
PLANZEICHNUNG (Anlage 03)

1. Der ,raumliche Geltungsbereich (Artikel 1) [1] weicht
in erheblichem Ausmal von dem rdumlichen
Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses ab. Auf
letzteren beziehen sich aber samtliche im Rahmen der
Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung abgegebenen
Stellungnahmen, sowie samtliche unter ,Paragraf 2 —
Anlagen des Bebauungsplanes® [1] beigefligten
Umweltgutachten (Umweltbericht, spezielle
artenschutzrechtliche Prifung, Natura 2000-
Vertréaglichkeitsprufung). All diese
verfahrensimmanenten Dokumente verlieren mit der
erheblichen Anderung des raumlichen Geltungsbereichs
ihre Relevanz.

Die erhebliche Anderung des ,raumlichen
Geltungsbereichs® erfordert einen erneuten
Aufstellungsbeschluss.
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2. Im ,zeichnerischen Teil ... des Blros Studio
Stadtlandschaften, Paragraf 1 — Bestandteile des
Bebauungsplanes® [1 ist ein Hubschrauberlandeplatz
eingezeichnet (groRes, gestricheltes ,H" in der
orangefarbenen Flache). Dies steht in
uniiberbriickbarem Widerspruch zur Aussage: ,die
Genehmigung ... eines ... Hubschrauberlandeplatzes
[ist] nicht Inhalt des vorliegenden
Bebauungsplanverfahrens® (Seite 7 zum
Beschlussantrag).

D) TEXTTEIL (Anlage 04)

1. Zum aktiven Schallschutz findet sich auf Seite 10
folgende Aussage: ,die maximal zulassige Gesamthdhe
von Wald und Wand betragt 8,0 m. Ausnahmsweise
kann ... die Gesamthdhe der Larmschutzanlage
Uberschritten werden® — in der Anlage 17 (Vorstudie
Larmschutz) erscheint die Zahl 12 m, wahrend in den
Umweltgutachten (z.B. Umweltbericht) von 4 m
gesprochen wird.

Abgesehen von der prinzipiell inakzeptablen H6he von 8
m (die Berliner Mauer besal} eine Héhe von etwa 4 m,
die chinesische Mauer bewegt sich zwischen 6 und 9 m
Hohe) zeugen die eklatant differierenden Werte von
einer planerischen Unausgereiftheit, die noch keinen
Billigungsbeschluss und erst recht keinen
Satzungsbeschluss ermdglicht. Vorab muss geklart
werden, wie hoch das Schallschutzbauwerk tatséachlich
werden soll.

2. ,Am Zentralklinikum ist ein Hubschrauberlandeplatz
geplant. Es ist mit Hubschrauberlarm zu rechnen® (S.
16). Die Aussage, ,es ist mit Hubschrauberlarm zu
rechnen®, mutet in schon peinlicher Weise trivial an und
legt ein Verfahrensdefizit offen, welches den gesamten
Billigungsbeschluss (und selbstverstandlich auch einen
sich anschlieRenden Satzungsbeschluss) ad absurdum
fuhrt: schon im Rahmen der friihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung zum Aufstellungsbeschluss
von 2018 (s.o.) wurde auf die besondere Uneignung
eines Hubschrauberlandeplatzes im Gewann Firstacker
aufmerksam gemacht, da dort beidseits bis zu 400 m
hohe Berge mit Felswanden aufragen, was zu einer
drastischen Amplitudenerh6hung des
Hubschrauberschalls fuhrt.

Wenn nun — 7 Jahre spater — im Textteil zum
Satzungsentwurf () nach der Investition mehrerer
Millionen Euro fir Planungen und Gutachten
verschiedenster Art nicht mehr zum Hubschrauberlarm
zu sagen ist, als ,es ist mit Hubschrauberlarm zu
rechnen”, kann dies nur als komplettes Versagen der fiir
die Realisierung des Klinikums zustéandigen Behérden
gewertet werden: dieses nicht nur fur das Krankenhaus
selbst, sondern auch fur sémtliche Umweltgutachten,
welche die Auswirkung des Hubschrauberlarms auf
Menschen und Tiere, insbesondere die Végel und
Flederméuse im Vogelschutzgebiet — in welchem sich
der Hubschrauberlandeplatz gemaf der Planzeichnung
(Anlage 3) befindet (!) hatten evaluieren sollen —
essenzielle Themen einfach auszuklammern, macht den
Bebauungsplan insgesamt nichtig.

3. Fur den Umgang mit Niederschlagswasser — was auf
dem Gewann Firstéacker — ersichtlich aus der
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Starkregenrisikomanagementkarte vom Oktober 2022 —
ein immenses Problem (!) darstellt, gibt keine
ausreichend konkrete und damit schlissige Lésungs-
Konzeption.

Das machen die Aussagen auf Seite 18 des Textteils
ersichtlich:

a) ,anfallendes und verschmutztes
Niederschlagswasser ... ist zu versickern® (18): wie aus
dem Regenwasserkonzept (Anlage 13) hervorgeht, ist
aufgrund des lehmigen Bodens keine Versickerung in
nennenswertem Umfang méglich;

b) ,unverschmutztes Niederschlagswasser ... ist ... dem
geplanten RUB Heinzengasse zuzufilhren* (18): eine
solche Aussage zeugt von kompletter Unkenntnis
abwassertechnischer Einrichtungen: ein RUB ist (im
Verbund mit der Klaranlage) fir die Behandlung von
Mischwasser konzipiert, um dieses vor der Einleitung in
ein natirliches FlieRgewasser (in diesem Fall der
Eyach) durch Sedimentation (partiell) zu reinigen.

Die Falschbehauptung, dass ,unverschmutztes
Niederschlagswasser dem ... RUB Heinzengasse
zuzufiihren sei“ spielt mit der Suggestion, dass etwas
fur den dringend benétigten Hochwasserschutz der im
Mai 2023 von einer Uberflutungs-Katastrophe
heimgesuchten Heinzengasse getan werde (damals
mussten 16 Personen evakuiert werden).

Das Gegenteil der irrefihrenden Suggestion ist
zutreffend: die Uberflutungskatastrophe im Mai 2023
ging von Firstacker aus — allein das wére ausreichend
gewesen, um einzugestehen, dass die nicht
beherrschbare Starkregen-Problematik auf Firstacker
eine absolute Kontraindikation fiir ein Klinikum an
diesem Ort darstellt.

Stattdessen soll von eben dort (von dem geplanten
Klinikum auf Firstacker) vorsatzlich, wissentlich und in
groRer Menge Abwasser, Mischwasser und
Niederschlagswasser mittels groRvolumiger Rohre in die
Heinzengasse geleitet werden, mit der Folge einer
zukunftigen drastischen Erhéhung der
Uberschwemmungsgefahr fiir die Heinzengasse.

Die Bewohner der Heinzengassen-Gebaude 10-18
lehnen eine solche geféhrliche Fehlplanung kategorisch
ab!

c) ,Regenwasserretention durch geeignete Anlagen in
hinreichender Dimensionierung” (18): an der Stelle, wo
ein groRvolumiges Regenriickhaltebecken (RRB)
erforderlich ware — nédmlich an der stidwestlichen Ecke
des Plangebietes zu Beginn der Drosselleitung — ist
weder textlich noch planzeichnerisch ein RRB
vorgesehen, das schatzungsweise ca. 20.000 m3
Niederschlagswasser aufnehmen musste.

Das Fehlen einer solchen Retentionseinrichtung belegt,
dass die Planungen im Umgang mit
Starkregenereignissen auf Firstacker bei weitem noch
nicht die Reife fir einen Billigungsbeschluss und schon
gar nicht die Reife eines Satzungsbeschlusses erreicht
haben.
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Das Zitat, dass ,die Hauptentwasserung bei Neubauten
... auf eine Drosselung von 12,4 I/s * Hektar auszulegen
sei” (18) steht beziehungslos im Raum, zumal keine
plausiblen Darlegungen gegeben werden, wie das auf
Firstacker zu realisieren ist, geschweige denn die
Machbarkeit mittels einer Rechnung belegt wird.

Stattdessen wird das ungeldste — und wohl auch
unlésbare — Problem des Umgangs mit dem
Niederschlagswasser auf eine nicht naher definierte
Zukunft verschoben: ,im Zuge der weiteren Planungen
..1(18).

FAZIT ZUM TEXTTEIL:

Neben der betrachtlichen Anderung des
Geltungsbereichs gegeniiber dem
Aufstellungsbeschluss verunmdglichen die

1. fur ein modernes Krankenhaus inakzeptabel hohen —
und damit gesundheitsgefahrdenden — trotz eines
Bauwerks vom Hoéhen-AusmaR der chinesischen Mauer
nicht beherrschbaren Schallpegel,

2. die quasi im 1. Schritt stecken gebliebenen
Uberlegungen zum Hubschrauberlandeplatz (,am
Zentralklinikum ist ein Hubschrauberlandeplatz geplant®
(16)) und

3. die unausgereiften Ideen zum Umgang mit dem auf
Firstacker intensiv anfallenden Regenwasser

den Weg zum Satzungsbeschluss.

Da ohnehin ein neuer Aufstellungsbeschluss erforderlich
wird, sollte anhand der Vielzahl der von vornherein
absehbaren und jetzt uniibersehbar manifest
werdenden Schwierigkeiten die Uberlegungen in
Richtung eines neuen Aufstellungsbeschlusses fir ein
Klinikum an einem anderen Ort als Firstéacker — z.B.
Kelleregert oder Bisingen Nord — gehen.

E) BEGRUNDUNG (Anlage 05)

1. der gegentiber dem Aufstellungsbeschluss von 2024
stark verénderte Flachenzuschnitt Gberrascht: die
,nordlichen Teilflachen” (3) werden de facto aus dem
Bewegungsbeschluss des Bebauungsplanes entfernt,
wohingegen im Norden mehrere Hektar neue Flachen
dem Bauvorhaben assoziiert werden. Fir die
Inanspruchnahme dieser neuen Fléchen bleibt die
Begrundung schwammig: ,zur sicheren ErschlieBung
des Klinikums ...“ (4) (- war das Klinikum gemaf bisher
nicht sicher erschlossen? Nirgends ist auf den neuen
Flachen etwas von der ErschlieBung dienenden
Zuwegungen erkennbar?) ,sowie fir
AusgleichsmaRnahmen*® (4). Zwar sind auf diesen
Arealen CEF-MalRnahmen eingeplant, aber war dafir
tatsachlich eine so groRe Flachen Hinzunahme —
welche grundsatzlich den Schritt vom
Aufstellungsbeschluss zum Billigungsbeschluss sprengt,
erforderlich? (bei einer erheblichen Flachenveranderung
ware ein erneuter Aufstellungsbeschluss vonnéten
gewesen). Die Antworten liefern vielleicht die
Lokalisation der vom RP Freiburg bekannt gemachten
Hangrutschgefahr im Bereich der neu hinzugekommen
Flachen; gegebenfalls werden diese
Hangsicherungsmalnahmen benétigt. Auch der Blick in
Anlage 13 bringt Aufschluss Uber die omindse Flachen-
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Hinzuziehung: um die prinzipiell nicht beherrschbare
Uberschwemmungsgefahr bei Starkregenereignissen
wenigstens teilweise zu kompensieren, sind auf dem
neu hinzugezogen Areal 2 Regenriickhaltebecken
(RRBs) anvisiert.

Eine Quantifizierung, wie grof3 die neu hinzugezogen
Flachen sind und wie hoch der Anteil mit
Vogelschutzgebiets-Betroffenheit ist, fehlt vollstandig.

Die Art und Weise, wie plotzlich ohne irgendwelche
GrofRenangabe und ohne eine plausible und
umfassende Darlegung Darlegungen (bzw. unter
Verschleierung der tatsachlichen Griinde) neue Flachen
zum Bebauungsplan assoziiert werden, ist inakzeptabel.

Samtliche dem Billigungsbeschluss beiliegende Anlagen
beziehen sich auf die urspriinglich im
Aufstellungsbeschluss ausgewiesenen Flachen und
verlieren mit dem Neuzuschnitt des Bebauungsplanes
ihre Glltigkeit.

2. ,zusatzlich ist ein Hubschrauberlandeplatz geplant*
(4) liest sich wie die Absichtsbekundung in einem
Aufstellungsbeschluss. Von der Bedeutung her
regrediert Hubschrauberlandeplatz auf die Stufe einer
optionalen Zutat — im Sinne: kann man machen oder
auch nicht.

Es fehlt damit aber die erforderliche Studie zum
Hubschrauberlarm, zu welcher seitens der betroffenen
Anwohner hatte Stellung genommen werden kénnen.

3. bei der ,naheren Untersuchung dreier potentieller
Standorte” (4) war Kelleregert der am besten geeignete
— was sich noch weiter akzentuiert hatte, wenn man den
Hubschrauberlandeplatz (fir den Firstéacker denkbar
ungeeignet ist) und das gegentiber von Firstéacker auf
der anderen Seite der B 463 lokalisierte FFH-Gebiet
(eine weitere gravierende 6kologische Kontraindikation
fur ein Klinikum auf Firstacker) in die Evaluierung mit
einbezogen hétte.

4. bei dem ,erneuten Aufstellungsbeschluss® (4) von
2024 verwundert, dass der nun erst im
Billigungsbeschluss vonstattengehende erheblich
anderer Flachenzuschnitt nicht schon im vorigen Jahr
beim ,erneuten Aufstellungsbeschluss“ vorgenommen
wurde, sondern 2024 die weitgehend selbe Flache zum
Aufstellungsbeschluss kam, wie 6 Jahre zuvor 2018.

5. der Aussage, dass sich ,die fiir den Bebauungsplan
bendtigten Flachen ... im Eigentum ... der Stadt
befinden* (4) ist hinzuzufiigen, dass sich die fir den
Kreisverkehr (der unbedingt notwendigen Zufahrt zum
Klinikum) erforderlichen Flachen (noch) nicht im
Eigentum der Stadt befinden.

6. das Vorhaben eines Gewerbegebietes auf Firstacker
wurde nicht — wie dargestellt — ,kommunalpolitische
zugunsten ... eines Zentralklinikums zuriickgestellt* (5),
sondern aufgrund hoher ErschlieBungskosten und der
Ablehnung des Regierungsprasidiums, im
Vogelschutzgebiet ein Gewerbegebiet zuzulassen. Das
fihrte zur Idee, dort ein Krankenhaus zu bauen,
welches mittels der Argumentation mit Allgemeinwohl
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die Vogelschutzgebiets-Restriktionen Uberwinden
kodnnte.

Von dem Scheitern eines Gewerbegebietes auf
Firstacker — und den Griinden daflir — wurde der
Kreistag im Vorfeld der Abstimmung vom ,11.
Dezember 2017 (4) nicht informiert.

7. ,der Geltungsbereich wurde angepasst ... Im
Vergleich zum urspriinglichen Geltungsbereich erfolgt
entsprechende Anpassungen® (5). Diese Anpassungen
werden mit dem ,erneuten Aufstellungsbeschluss [von
2024]* (5) in Verbindung gebracht, erfolgen aber
tatsachlich nicht vor einem Jahr, sondern erst jetzt beim
Billigungsbeschluss.

8. es ist nicht ersichtlich, inwiefern ,die
Bebauungsplanung ... Im Einklang mit den Vorgaben
des BRPH* (6) erfolgen sollte, da eine Bebauung des
tiberschwemmungstrachtigen Firstacker-Areals den
Hochwasserschutz (auch fiir die Umgebung)
verschlechtert.

9. ,die Risiken von Starkregen® (6) werden durch die
Firstacker Bebauung nicht etwa ,reduziert* (6), sondern
erhdht — zumal eine ,vor-Ort-Versickerung“ (6) aufgrund
der lehmigen Boden auf Firstdcker kaum mdglich ist.

10. die Starkregenrisikomanagement-Karte datiert nicht
vom ,Oktober 2023* (7), sondern vom Oktober 2022.
Dies ist insofern relevant, als die
Uberschwemmungskatastrophe in der Heinzengasse
vom Mai 2023 somit vorhersehbar war — allerdings
erfolgten von der Stadt nicht die notwendigen (schon
lange geplanten) MalRnahmen gegeniiber der
Einmindung der Schalksburgstrale, um ein
unkontrolliertes Eindringen von Oberflachenwasser —
welches seinen Ursprung im Gebiet Firstacker hatte, zu
verhindern. Auch ein mehrfach angeforderter
Hochwasserbericht wurde seitens der Stadt nicht
erstellt, um den Standort Firstacker nicht zu
diskreditieren.

11. die angekindigte ,Schaffung von Rickhalteraumen®
(7) bleibt unkonkret und lasst sich nicht zuordnen — eine
solche Ankiindigung ist in einem Aufstellungsbeschluss
legitim, sie hat allerdings nicht die Reife erreicht, die sie
bei Einwilligungsbeschluss erreicht haben sollte.

12. inwiefern ,die Anforderungen des
Bundesraumordnungsplanes Hochwasserschutz in
umfassender Weise“ (7) erflllt sein sollen, erschlief3t
sich nicht.

13. aufgrund der ,schlecht durchlassigen Bdden® in
Verbindung mit dem ,sehr hohen Grundwasserstand*
(8) ist das Gewann Firstacker als Baugebiet fiir ein
GrofR3projekt ungeeignet.

Die geforderten ,Zielwerte der natirlichen
Wasserhaushaltsbilanz“ (8) lassen sich dort nicht
erreichen.

14. ,ein Rickhaltevolumen von ca. 1000 m** (8) ist viel
zu gering — das zehnfache wére vonnéten. Das
.,Hangwasser aus den angrenzenden héheren
Einzugsbereichen® (8) erfordert Regenriickhaltebecken
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oberhalb des Klinikumsareals, welche im
Billigungsbeschluss des Bebauungsplanes nicht
soerucksichtigt (8) sind.

Insofern wird sich die Hochwassersituation fir die
sunterhalb liegenden Anlieger” (8) verschlechtern.

15. ,die Retentionsflachen [welche unverschmutztes
Niederschlagswasser enthalten] werden ... an das neue
RUB in der Heinzengasse angeschlossen® (8).

Das ist blanker Unsinn! Ein RUB dient der Behandlung
von Mischwasser und nicht der Einleitung von
unverschmutztem Niederschlagswasser. Insofern hat
ein RUB nichts mit Hochwasserschutz zu tun!

16. der angestrebte ,Drosselabfluss von etwa 100 I/s*
(9) lasst sich auf Basis der bisherigen Planung nicht
erzielen.

17. die Aussage, dass ,sich der Schutz fur
unterliegende Anrainer verbessert” (9) entbehrt jeder
sachlichen Grundlage und ist schiere Propaganda.

18. die geplante Anderung des Flachennutzungsplanes,
wie sie auf Abbildung 6 (Seite 10) dargestellt ist,
entspricht nicht dem Flachenzuschnitt im
Billigungsbeschluss.

19. ,der Standort Firstacker wurde® (11) entgegen der
Empfehlung des Verwaltung-und Finanzausschusses
,am 11. Dezember 2017 beschlossen®.

20. der ,erforderliche aktive Larmschutz am Standort
,Bisingen-Nord“ (11) hatte bei weitem keine 8 m hohe —
oder noch héhere (wie der Textteil (Anlage 04) in
Aussicht gestellt — Larmschutzwand erfordert, zumal die
Betriebe des ,angrenzenden Industriegebiets* (11) nur
tagsuber und nicht auch noch nachts (wie die B 463 bei
Firstacker) eine Larmbelastung darstellen.

21. der ,am 11. Dezember 2017 gefasste Beschluss
[fur] Firstacker” (11) basierte nicht auf der Kenntnis der
inzwischen bekannt gewordenen immensen Probleme
(bis hin zur Hangrutschgefahr: ,bereits kleinere Eingriff
in das Hanggleichgewicht kbnnen zu einer
Reaktivierung alter Gleitflachen bzw. zur Bildung neuer
Gleitflachen fiihren“ (12). Es besteht ein groRes
offentliches Interesse daran, keine hunderte Millionen
teure Projekte zu realisieren, deren Scheitern sich
schon im Planungsstadium absehen lasst.

22. eine schriftlich dokumentierte verbindliche
,Forderanlage durch das Sozialministerium® (11) ist
nicht bekannt.

23. es sind ,erhebliche negative Auswirkungen auf die
Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets” (12) durch
die Larm- und Lichtemissionen des
Hubschrauberbetriebs zu erwarten. Diese wurden
allerdings bisher noch nicht untersucht. Die Aussage der
Natura 2000-Vertraglichkeitspriifung ist aufgrund dieser
fehlenden Untersuchung in erheblichem Male
unvollstandig und damit ungultig.

24. zur Verlegung der ,110 KV-Freileitung® (12) in
Erdkabel ist ein Verfahren (inklusive UVP-Prufung)
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erforderlich. Dieses Verfahren wurde noch nicht einmal
begonnen, geschweige denn liegt in absehbarer Zeit
eine Genehmigung vor.

25. ,in Teilbereichen des Plangebiets wird ... nachts der
Schwellenwert der Gesundheitsgefahr von 60dB (A)
Uberschritten® (13). Trotz einer ,Larmschutzwand ... mit
einer Gesamthdhe von ca. 8 m und einer Lange von ca.
410 m ... kann die Einhaltung ... [der vorgeschriebenen
Richtwerte] nicht ... gewahrleistet werden* (13): Das
gleicht einer Bankrotterklarung in punkto Larmschutz
und sollte Veranlassung sein, ein Klinikum an einem
anderen Ort zu bauen.

Eine ,Orientierung der Schlaf- und Aufenthaltsraume zu
larmabgewandten Seite“ (14) — also nach Norden — ist
weder wiinschenswert, noch in der Planung
vorgesehen. Es handelt sich bei dieser Einbringung
offensichtlich um eine Falschaussage.

Auf Kelleregert ware die ,Jarmabgewandten Seite”
idealerweise nach Suden gerichtet!

26. der Billigungsbeschluss rdumt ein, dass die schon
viel zu hohe Gesamthdhe des Schallschutz-Bauwerks
von 8 m noch weiter Uberschritten werden kann (Anlage
17 erwahnt den Zahlenwert ,12 m®): ,wenn sich ...
Anderungen ... in Bezug auf die ... Hohe des geplanten
Schallschutzbauwerkes ergeben ..." (14).

27. ,der Hubschrauberlandeplatz ist nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes® (14) — wohl aber in der
Planzeichnung (Anlage 03) zum Satzungsentwurf
enthalten.

Ein modernes Klinikum ohne Hubschrauberlandeplatz
macht keinen Sinn!

Wenn aber tatséchlich noch ein
Hubschrauberlandeplatz konzipiert sein sollte, muss
dieser — samt einem Gutachten zum ,Fluglarm® (14) Teil
des Billigungsbeschlusses des Bebauungsplanes sein!

Beim Betrieb eines Hubschrauberlandeplatzes sind
jedoch ,maRgebliche Beeintrachtigungen ... zu
erwarten” (15). ,Erhebliche vorhabensbedingte
Auswirkungen auf das Wohngebiet* (15) sind dann mit
Sicherheit zu erwarten — was die auf Seite 15 im 1.
Abschnitt getatigte Aussage zur diametralen
Falschaussage macht.

28. auf Kelleregert wéare ein Bahnanschluss, nicht nur
,eine Bushaltestelle” (15) mdglich gewesen.

29. auf die ,Mdglichkeit ... eines
Hubschrauberlandeplatzes” (17) hinzuweisen, kdnnte im
Rahmen eines Aufstellungsbeschlusses geschehen; bei
einem Billigungsbeschluss geht es um die Frage ja oder
nein mit entsprechenden Gutachten und der Moglichkeit
der betroffenen Offentlichkeit, sich zu diesen Gutachten
Zu aul3ern.

Der Umgang der Stadt mit dem Thema
Hubschrauberlandeplatz und Hubschrauberlarm stellt
ein Verfahrensfehler dar, der einen Satzungsbeschluss
verunmdéglicht.
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30. ,an der Bundes und Landesstralle sind ... keine Ein-
und Ausfahrten zulassig“ (19). Damit fehlt die
Voraussetzung, die unbedingt erforderliche redundante
Zufahrtsméglichkeit fir Einsatzfahrzeuge zum Klinikum
zu schaffen.

31. eine ,Pufferzone zu den umliegenden stark
befahrenen Strallen ... [und] eine visuelle Abschirmung*
(20) ,durch die Bepflanzung mit standortgerechten
Geholzen und Strauchern® (20) ist insofern nicht mehr
vonndten, als die 8 m — oder héhere —
Schallschutzwand eine geradezu geféngnisartige,
hermetische Abschirmung gewabhrleistet, welche in ihren
Ausmalfen der Chinesischen Mauer (durchschnittliche
Hohe 6-9 m) gleicht.

F) UMWELTBERICHT (Anlage 06)

1. Der Umweltbericht changiert in seinen Aussagen
zwischen ,erheblichen Umweltauswirkungen® (6) und
dem Bestreben, ,keine erheblichen negativen
Auswirkungen® (6) zu konstatieren, ohne diese Attitlide
in jedem Fall aufrechterhalten zu kdnnen:
»vegetationsstrukturen ... erhebliche Auswirkungen mit
einem sehr hohen Beeintrachtigungsmabn fur den
Umweltbelang® (21)

2. ,Larmschutzwall mit einer etwa 4 m hohen
Larmschutzwand* (10).

Tatsachlich soll das Larmschutzbauwerk 8 m hoch sein.
Auch kann diese ,Gesamthohe ... liberschritten werden*
(Textteil Seite 10). Die Anlage 13 nennt als
Realisations-Méglichkeit fur den Larmschutzbau eine
Wahl/Wand-Relation ca. 1,5 m zu 6,5 m und erwahnt fur
eine (maximal) mégliche Gesamthohe die Zahl , 12 m*.

Der Umweltbericht legt somit eine unzutreffende
Ausgangssituation zugrunde, was seine Aussagen
insgesamt infrage stellt.

3. ,lichtempfindliche Fledermausarten® (21): unter
Ausklammerung der stdndigen Lichtemissionen aus
dem Krankenhausgeb&ude (die Flure, Funktionsrdume
etc. sind rund um die Uhr beleuchtet) und der
Beleuchtung fur den Hubschrauberlandeplatz gelangt
Umweltbericht — sich rein auf die Aul3enbeleuchtung
fokussierend — zur nicht nachvollziehbaren Ansicht,
dass ,erhebliche Beeintrachtigungen ... sicher
ausgeschlossen werden kénnen® (21).

4. ,FFH-Mahwiese ... nach Paragraf 30 Abs.2
BNatSchG geschitzte Magere Flachland-Mahwiese*
(21).

Diese Mahwiese ist nach europdischem Recht
geschitzt und ,Zerstdrung ... nicht gestattet” (21).
AnschlieBend wird auf die Mdglichkeit eines
Ausnahmeantrages verwiesen.

Interessant ist hierbei, dass versucht wurde, dass
Gewann Kelleregert als Klinikstandort zu diskreditieren
mit dem Verweis auf Paragraf 30-Biotope (dort
Feuchtwiesen). Diese sind aber nicht nach
europdischem Recht (FFH-Verordnung) geschuitzt und
kdnnten sogar — da sie nur einen verhaltnisméagig
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kleinen Bereich des Areals auf Kelleregert ausmachen —
bei einem Klinikbau komplett erhalten werden!

5. Tabelle 7 bezeichnet die ,Stérungen fir Fauna durch
betriebsbedingte Larmemissionen [und] visuelle
Beeintrachtigungen® (24) als ,gering“ (24).

Diese Fehleinschatzung beruht auf der unzureichenden
Wirdigung der rund um die Uhr — als auch die ganze
Nacht hindurch — vorhandenen Lichtemissionen aus
dem Inneren des Klinikums und auf der (vorsatzlichen)
Ausklammerung von Licht-und Larmemissionen durch
den Hubschrauberbetrieb samt der Beleuchtung des
Landeplatzes mit extrem hellen — kilometerweit
sichtbaren (!) — Strahlern.

6. die Aussage ,weiteres artenschutzrechtliches
Konfliktpotenzial ist ... nicht zu erwarten® (24)
vorausgehende Ausfiihrungen beziehen sich nur auf
eine kleine Auswabhl der geschitzten und
gebietsrelevanten Arten; Uhu, Milan und viele weitere
fehlen.

7. ganz im Sinne des Auftraggebers erfolgt das
Statement, dass ,keine negativen Auswirkungen auf das
Vogelschutzgebiet ... im Sinne einer erheblichen
Beeintrachtigung” (24) gegeben seien.

Dem kann in mehreren Belangen widersprochen
werden.

Dariiber hinaus ist die Schlussfolgerung unzutreffend,
dass ,die Vertraglichkeit des Bauvorhabens mit deM
EU-Schutzgebiet somit gegeben sei“ (24). Die
»Vertraglichkeit” ist insofern nicht ,gegeben®, da die
(nach EU-Recht) gebotene substantielle
Alternativenpriifung versaumt wurde.

Mit anderen Worten: hatte eine an objektiven
Okologischen Kriterien orientierte Alternativenprifung
stattgefunden, ware das Ergebnis gewesen, dass
Uiberhaupt nicht ins europaische Vogelschutzgebiet
héatte eingegriffen werden missen und damit dessen
Schutz vollumfanglich hatte gewéhrleistet werden
kénnen.

8. es werden ,versickerungsfahige Belage” (28)
propagiert ohne zur Kenntnis genommen zu haben,
dass bei dem lehmigen Boden auf Firstacker
Versickerung nicht funktioniert.

9. Unzutreffender Weise wird in Aussicht gestellt, dass
eine voraussichtlich vollstandige Rickfuhrung des
unverschmutzten Niederschlagswassers in den
Landschaftswasserhaushalt® (28) erfolgen koénnte.
Tatsache ist vielmehr, dass betréachtliche, aus einem
Niederschlagsereignis resultierende Wassermengen der
Eyach zugefuhrt werden mussen.

Verbal tragt dem ein Stiick weit das Wort
»voraussichtlich“ Rechnung, was impliziert, dass die
gemachte Aussage ohne Gewéhr bleibt. Somit fehlt
aber auch der Schlussfolgerung, dass ,keine
dauerhaften erheblichen Beeintrachtigungen entstehen®
(28) jeglicher belastbare Fundus.
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10. die gesamte Bewertung des Themas Wasser im
Umweltbericht ist durch die fehlende Untersuchung und
Wirdigung der zahlreichen und 6kologisch wertvollen
Quellen auf Firstacker in erheblichem Male
unvollstandig und damit hinfallig.

11. der Behauptung, ,eine vollstdndige Riegelwirkung
ergebe sich durch das Planungsvorhaben nicht” (30)
steht die Tatsache entgegen, dass eine 400 m lange, 8
m hohe — oder auch noch héhere (!) — Barriere errichtet
werden soll, welche selbstverstéandlich in erheblichem
Ausmal die Luftzirkulation behindert, insbesondere den
Kaltluftabfluss aus Richtung des oberhalb des
Planungsvorhabens befindlichen Waldes ins Tal.

Der Umweltbericht geht demgegentiber von einer ,4 m
hohen Larmschutzwand® (10) aus und griindet sich
damit ganz offensichtlich auf falschen Tatsachen.

Vielleicht entspricht es ja der Perspektive des gesamten
Berichts, die Probleme einfach zu halbieren ...

12. ... bzw. die bisher vorhandenen Qualitaten des
Gebietes ebenfalls zu halbieren: in diesem Sinne ist die
tendenzids abwertende Darstellung zu werten, welche
einer kostbaren, hochgradig sensiblen Freiflache am
Eingang des sich verengenden Tales in optischer
Wechselwirkung den markanten hochaufragenden
Bergen eine nur ,geringere bis mittlere
landschaftsbezogene Bedeutung® (32) zubilligt.
Unterstrichen wird dies mit 4 unvorteilhaften Fotos aus
Perspektiven, die kaum je ein Betrachter einnehmen
wirde. Es fehlen sowohl die Ansichten von den
HauptstraBen (B463, L446) als auch von der
Wohnbebauung her — also von diesen Punkten, von
welchen aus das Gebiet von einer groR3en Zahl von
Menschen wahrgenommen wird.

Hatte man als Wettbewerb zur Aufgabe gestellt, die
schlecht méglichsten Fotos von Firstacker anzufertigen,
waren die 4 auf Seite 32 abgedruckten Bilder wohl auf
den vorderen Platzen gelandet.

13. Die 4 Fotos auf Seite 32 gereichten als probate
Grundlage, um die gewunschte Aussage zu erzielen:
,durch den ... Bau des Klinikums keine erhebliche
Gesamtwirkung, die eine maf3gebliche
landschaftsgebundene Verunstaltung des
Planungsraums nach sich zieht" (33).

Textlich wird das noch mit dem Verweis auf die ,viel
befahrene B463“ (33) — welche jedoch auf die
Topographie der Landschaft keinerlei negativen Einfluss
hat — und dem ,weitgehend unbegriinten Siedlungsrand
von Dirrwangen*” (33) untermauert.

Letzteres ist eine unhaltbare Behauptung, da durch eine
etliche hohe Baume beinhaltende ausgepragt schéne
Gartenbepflanzung der aul3ersten Hauser von
Durrwangen ebenso wie durch den parkartigen Friedhof
ein in hohem Mafle begriinter ,Siedlungsraum von
Durrwangen® besteht.

Den unlauteren Aussagen des Umweltberichts zur
landschaftlichen Bedeutung der sanft zum Wald
ansteigenden Furstenacker (daher leitet sich der Begriff
Firstacker ab) sei das — die Ablehnung eines dort
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geplanten Gewerbegebietes begriindende —
einpragsame Wort eines renommierten Gemeinderates
aus dem Jahr 1999 entgegengestellt: der Ethik wegen
sollten 4 dieses Stiick der Natur zu Uberlassen!

14. selbstverstandlich findet eine ,Zersiedelung der
Landschaft ... statt* (33), wenn ungefahr 150 m nach
einem Ausklingen des Ortsrandes mit Garten
umgebenen Einfamilienhdusern plétzlich ein GroRbau
mit mehreren Gebauden bis zu ungefahr 25 m Hohe
entsteht. Die beiden Gebaude des Gartencenters sind
klein und einstockig und besitzen inmitten der
reichhaltigen Bepflanzung einen Schrebergarten-
Charakter, welcher sich hervorragend in die
umgebenden Acker einfiigt.

15. ,durch den ... Gartenbaubetrieb eingeschrankter
Sichtbezug zum geplanten Klinikstandort” (35). Bei einer
solchen Betrachtungsweise wird vollig die Hohe des
Klinikums aul3er Acht gelassen — wie sollte eine
ungeféhr hdchstens 3 m hohe Bebauung und
Bepflanzung des Gartenbaubetriebes den ,Sichtbezug*
auf ein 25 m hohes Bauwerk ,einschranken“?

16. ,weitere Wohngebiete ... ca. 280 m ndérdlich
gelegen® (35). Gemeint ist damit das auf einem Hugel
lokalisierte Gebiet Hebsack, das, wie zunachst richtig
beschrieben ,aufgrund der erhdhten Lage vom
Vorhabensgebiet relativ gut sichtbar ist* (35). Hierbei
den ,Gartenbaubetrieb” ,als sichtverschattendes
Element” (35) hervorzuheben ist aufgrund der
gegebenen Hohenunterschiede blanker Unsinn und —
hétte es noch eines weiteren Beleges gebraucht — der
eindeutige Beweis dafir, dass die Autoren des
Umweltberichts zugunsten der Propagierung des
Klinikstandorts den Boden der Realitat verlassen.

17. die herbeigeredete ,geringe Bedeutung fir das
Landschaftsbild“ (35) belegt die tendenziése — nicht an
den realen Gegebenheiten sondern an den Wiinschen
des Auftraggebers orientierte Faktur des
Umweltberichts.

18. die Larmbelastigungen der Anwohner durch die an
den Berghéngen reflektierenden Schallwellen des
Hubschraubers wird komplett in Abrede gestellt (das
Wort Hubschrauber sucht man bei der Prognose iber
das Thema ,Wohnen“ (37) vergebens). Des Weiteren
wird eine — real nicht gegebene — Korrelation hergestellt
zwischen ,dem geplanten Larmschutzwall entlang der
Bundesstrafte“ (38) und der — davon nicht
profitierenden, da erst nach Beendigung des
Larmschutzwalls lokalisierten — Wohnbebauung, um den
Versuch zu unternehmen, die unhaltbare Behauptung
zu untermauern, dass ,erhebliche vorhabensbedingte
Auswirkungen [betreffs LArmemissionen] auf das
Wohngebiet sicher ausgeschlossen werden kénnen®
(38).

Richtig héatte es heil3en sollen: aufgrund der
prognostizierten taglichen Hubschrauberfliige, deren
Schallemissionen durch die topographisch unginstige
Lage von Firstacker inmitten 400 m hoch aufragender
Berghange um ein Vielfaches verstérkt werden, sind
erhebliche Auswirkungen auf das Wohngebiet mit
Sicherheit zu erwarten!
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19. ,néchtliche Lichtemissionen ... umweltvertragliche
AuBlenbeleuchtung® (41). Fur die Tierwelt im
Vogelschutzgebiet (Nachtvdgel, Fledermause,
Nachtinsekten) werden erheblich schadigende
Lichtemissionen durch die Innenbeleuchtung der
Klinikums-Geb&aude ausgehen.

Fur die angrenzenden Wohngebiete — insbesondere das
erhoht gelegene Gebiet Hebsack — werden die
kilometerweit leuchtenden Strahler des
Hubschrauberlandeplatzes eine ebenfalls erhebliche
Belastigung darstellen.

Anstatt diese Probleme beim Namen zu nennen und
gegebenenfalls Kompensationsmafnahmen zu suchen,
lasst der Umweltbereich schlicht die Innenbeleuchtung
und die Landeplatzbeleuchtung komplett unerwéahnt.

20. bevor die Behauptung aufgestellt wird, ,das
unbelastete Niederschlagswasser [kdnne] innerhalb des
Plangebietes zur Versickerung gebracht werden® (41)
ware es den Autoren des Umweltberichts wohl zumutbar
gewesen, einen Blick in die Anlage 13
(Regenwasserkonzept) zu tun, wo aufgefiihrt wird das
eben genau das nicht funktioniert, weil eine
Versickerung aufgrund des auf Firstacker
vorherrschenden lehmigen Bodens nicht in
nennenswertem Umfang méglich ist.

21. betreffs des Wildtierkorridors von ,internationaler
Bedeutung® (42) besteht schon eine Einengung durch
den Ortsrand von Laufen. Nun soll auf der anderen
Seite durch das Klinikumsgelande (samt der 400 m
langen, mindestens 8 m hohen Wall/Wand-Barriere)
eine weitere Einengung geschaffen werden. Um diese
beklemmende Situation zu tiberwinden, behelfen sich
die Autoren des Umweltberichts — die hier nicht um die
Benennung einer ,deutlichen Beeintrachtigung*
hinwegkommen — mit Wunschdenken: es ,sollte ... eine
Grinbriicke* (42) gebaut werden.

Das Problem dabei: fir eine solche ,Griinbriicke®
bestehen bisher noch nicht einmal Vorplanungen,
sodass mit einer Realisierung wohl erst am Sankt
Nimmerleinstag zu rechnen ist.

22. Lichtemissionen bestehen beim Klinikum
anscheinend nur aus der ,AuRenbeleuchtung® (43). Kein
Wort von der viel erheblicheren nach auf3en strahlenden
Beleuchtung im Inneren des Krankenhauses, der
Beleuchtung des Hubschrauberlandeplatzes (samt der
damit zusammenh&angenden
Beleuchtungsnotwendigkeit von Strommasten entlang
der Hubschrauber-Flugschneise).

All demgegeniber macht sich die
VermeidungsmafRnahme 1 (Verzicht ,einer nachtlichen
AuRenbeleuchtung® (45 (in einem kleinen Teilgebiet am
ndrdlichen Hinterrand des Klinikums-Areals duf3erst
bescheiden aus.

23. die ,wasserdurchlassigen Belage“ werden aufgrund
des wasserundurchlassigen Untergrundes (der seitens
des Umweltberichts nicht zur Kenntnis genommen wird)
zur ausgepragten Pfutzenbildung und damit einer
Gefahr fir Patienten und Besucher fiihren.
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24. die Larmschutzwand soll ,auf der gesamten Lange
... mit einer Sichtschutzhecke ... bepflanzt werden® (48).
Es scheint allerdings auRBerst zweifelhaft inwieweit die
genannten Straucher in der Lage sein werden — auch
wenn man ihnen fur den Wachstums-Erfolg (und damit
den Sichtschutz-Erfolg) viele Jahre zugesteht —in der
Lage sein werden, jemals die Hohe des 8-12 m-
Kolossalbauwerkes auch nur anndhernd zu erzielen.
Plausibel hatte das Vorhaben der Sichtschutz-
Begriinung erscheinen kénnen bei der im Umweltbericht
genannten — allerdings eklatant von der gegenwartigen
Planung abweichenden — Schallwandhéhe von ,4 m*
(20).

25. die Ausfiihrungen uber die ,Fassadenbegriinung ...
mindestens 30 % der Fassadenflachen® (49) muten sehr
theoretisch und nicht konkret auf das Klinikumsgebéude
bezogen an. In den bisher publizierten Ansichten des
Klinikums war nirgends etwas von
,<Fassadenbegrinung® zu erkennen.

26. die Bilanzierung in Tabelle 20 bediirfte einer
intensiven fachlichen Analyse — die allerdings hinter den
oben aufgefuihrten erheblichen Defizite des
Umweltberichts zuriicktritt. Auf den ersten Blick
erscheinen die fir MaBnahme 2 (welche unter anderem
das Anlegen einiger Reisighaufen vorsieht)
veranschlagten 364.782 Okopunkte deutlich zu hoch.

27. im Regionalplanungsverfahren (das inklusive
Genehmigung durch das zustandige Ministerium Anfang
2023 beendet war) wurde darauf verwiesen, dass eine
Alternativenprifung, welche aufgrund der Lokalisation
des Vorhabens im europaischen Vogelschutzgebiet
unerlasslich ist, im Rahmen des Bebauungsplanes
erfolgen wirde.

Nun verweist der Umweltbericht des Bebauungsplanes
noch auf die Zeit vor der Regionalplanung, namlich aufs
Jahr 2017 und eine &uRRerst omindse
Kreistagsabstimmung, bei der beispielsweise das
unmittelbar gegeniiber dem Vorhabengebiet befindliche
(nur durch die B463 getrennte) FFH-Gebiet vor der
Abstimmung tberhaupt nicht zur Kenntnis gebracht
wurde. Demgegeniber wurden vermeintliche Paragraf
30 BNatSchG-Restriktionen auf Kelleregert
Uberbewertet (die entsprechenden Areale hatten fur den
Klinikumsbau nicht in Anspruch genommen werden
mussen und unterliegen — im Gegensatz zu dem
Vogelschutzgebiet auf Firstdcker und dem
angrenzenden FFH Gebiet — auch nicht européischem
Naturschutzrecht.

Darliber hinaus stellt der Umweltbericht fest, dass sich
zusétzlich zum Vogelschutz- und FFH-Gebiet Gebiet
Firstacker auf Firstéacker ebenfalls Flachen befinden,
welche nach Paragraf 30 BNatSchG geschitzt sind,
durch den Klinikumsbau aber unumgénglich zerstort
werden. Jene Gebiete auf Firstacker unterliegen zudem
noch européaischem Naturschutzrecht.

Die Auswirkungen des Klinikums-Betriebs auf die
geschitzten Nachtvogel und Flederméuse wurde aul3er
einer peripheren Fixierung auf die Auenbeleuchtung
nicht ansatzweise substantiell beschrieben, die
Auswirkungen des Hubschrauberbetriebs bei Tag und
Nacht kommen im Umweltbericht nicht vor, von
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moglichen Flugbahnen des Hubschraubers und deren
Wirkung auf die Habitate geschitzter — und innerhalb
des Vogelschutzgebietes privilegierter — Vogel
erscheinen mit keinem Wort.

Die immensen Eingriffe in nach europdischem Recht
geschitzten Areale hatten schon — unabhéngig von
allen anderen Problemen wie L&rm
Niederschlagswasser — zu einer Empfehlung seitens
des mit der 6kologischen Evaluierung beauftragten
Buros fuhren missen, den Klinik-Standort Firstacker
aufzugeben.

Stattdessen beschrankt sich die knappe halbe Seite, die
sich scheinbar mit ,Planungsalternativen® (55) befasst,
auf eine Zusammenstellung untauglicher Argumente:

a) Die verzerrte Darstellung des Zustandekommens der
Kreistags-Entscheidung fir Firstacker (néhere der
Ausfiihrungen dazu siehe oben unter A: Abstimmungen
im Kreistag). Ergebnis der ,langjahrigen und
umfassenden Standort- und Alternativenprifung® (55)
bzw. ,nach umfassender Alternativenpriifung /und-
diskussion® (55) war der Beschlussvorschlag des
Verwaltungs- und Finanzausschusses, fir einen
Klinikstandort auf Kelleregert zu votieren.

Aufgrund der zutage getretenen Probleme des Standort
Firstacker (z.B. das Wasserproblem, das im Jahr 2017
noch als ein Problem des Standorts Kelleregert erachtet
wurde) und des inzwischen gegeniber der
Kreistagsabstimmung von 2017 stark veranderten
Flachenzuschnitts (damals war noch von einer Flache
inklusive des Gelandes des Gartenbaubetriebs Sellner
ausgegangen worden), haben die gegenwartigen
Planungen nicht mehr allzu viel mit den Erwartungen zu
tun, mittels derer 2017 Werbung fir den Standort
Firstdcker gemacht wurde (z.B Gemarkungstausch
zwischen Balingen und Albstadt um das Klinikum
offiziell als zu Albstadt gehorig auszuweisen).

b) Den Hinweis auf ,hdhere Einschrankungen in Bezug
auf den Larmschutz” (55) beim Standort Bisingen-Nord;
das ist paradox angesichts des rekordverdéchtigen,
mindestens 8 m hohen Schallschutzbauwerks bei
Firstacker — durch welches allerdings die
Larmproblematik nicht im Entferntesten in den Griff zu
bekommen ist.

c) ,Die fehlende Anbindung von Kelleregert an die B
463 (55): mit immer wieder neuen Ausfliichten
versuchte die Stadt Balingen — zulasten der im
Bahnhofsbereich lokalisierten Betriebe und der Birger
von Frommen und Weilstetten — den seit vielen Jahren
geplanten und dringend benétigten Anschluss der
HurdnagelstralRe an die B463 immer wieder zu
verschieben (mdglicherweise auch, um hier und an
dieser Stelle das Argument der fehlenden Anbindung
vorbringen zu kénnen).

d) ,weitere Ausfiihrung zur ... Alternativenprifung
kénnen der Begriindung zum Bebauungsplan
entnommen werden® (55). In der ,Begriindung zum
Bebauungsplan® findet sich keine einzige stichhaltige
Begrundung und auch keine andeutungsweise
substantielle Alternativenpriifung.
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e) es wird behauptet, ,den Standort ,Firstacker*
weiterzuverfolgen [sei] von Uberragendem 6&ffentlichen
Interesse” (55). Eine Begriindung, warum das so sein
soll, wird nicht gegeben.

Ein Klinikumsneubau, bei dem ein immenser Eingriff in
europaische Schutzgebiete erfolgt, die La&rmgrenzwerte
fur die Patienten nicht anndhernd eingehalten werden
kdnnen (trotz eines Schallschutzbauwerks in Hohe der
chinesischen Mauer), das nicht einmal sicher einen
Hubschrauberlandeplatz bekommen wird (,nicht Inhalt
des Bebauungsplanverfahrens® (Seite 7 des
Beschlussantrags), dessen Verkehrsanbindung
unbefriedigend ist, bei dem die Niederschlagswasser-
und Grundwasser-Problematik ungeldst bleibt (,im Zuge
der weiteren Planungen ...“ (Seite 18 des Textteils)),
Uiber dessen Gebiet Hochspannungsleitungen verlaufen,
deren Verlegung in die Erde noch nicht genehmigt ist,
das darlber hinaus von einem Hangrutsch bedroht ist
und im Endeffekt wohl Uber eine halbe Milliarde Euro
kosten wird, kann nicht in 6ffentlichem Interesse sein.

G) SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE
PRUFUNG (Anlage 07)

1. zunachst wird eingestanden, dass sich ,der
Untersuchungsbereich im Bereich der [streng
geschiitzten] Wanstschrecke befindet” (27). Um nach
der Wanstschrecke zu suchen, die ,in der Regel ab ...
Anfang Juni bis Mitte August” (27) erfassbar ist, wird
allerdings nur ein einziger Tag am Anfang der
Erfassungsperiode (ndmlich Anfang Juni) gewahilt.

Dies ist zu wenig, um ein Vorkommen der
Wanstschrecke auf Firstacker auszuschlieRen
(sinnerhalb des Untersuchungsgebiets konnte die
Wanstschrecke nicht festgestellt werden® (69)). Es
hatten mehrere Tage im Zentrum der Erfassungsperiode
—also im Juli — nach der Wanstschrecke gesucht
werden mussen.

2. auf Seite 31 wird insgesamt der Nachweis 15
verschiedener Fledermausarten dokumentiert, was
schon fur sich gesehen ausreichender Grund hétte sein
kdnnen von einem Krankenhaus, welches durch seine
allnéchtlichen Lichtemissionen die Fledermause in
erheblichem Umfang beeintréchtigt, Abstand zu
nehmen.

3. auf Seite 51 werden 33 Vogelarten dokumentiert,
,<darunter 10 Arten mit hervorgehobener
artenschutzfachlicher Relevanz®. Auch das macht die
herausragende 6kologische Qualitét von Firstacker
ersichtlich und im Umkehrschluss die Kontraindikationen
eines mit erheblichen negativen Einflissen
verbundenen Klinikbetriebs.

4. ein ,Verzicht auf nachtliche AuRenbeleuchtung
entlang der 6stlichen Wiesen® (70) ist nur ein sehr
kleiner Beitrag zur Reduktion der nachtlichen
Lichtemissionen, da ein Grof3teil derer vom Gebaude
selbst und dem Hubschrauberlandeplatz ausgeht.

5. das Untersuchungsgebiet beschrankt sich im
Wesentlichen auf das Areal gemaR des
Aufstellungsbeschlusses. Die Auswirkungen der
Erweiterung des Klinikumsareals in Richtung Nordosten
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(unter anderem zum Zwecke von
HangsicherungsmaRnahmen und dem Bau von
Retentionsbecken) sowie eine Evaluierung in den
sidlich der B 463 gelegenen FFH-Arealen, welche sich
innerhalb des Ublicherweise untersuchten 200 m-
Wirkraumes des Klinikums befinden, fand nicht statt.
Damit bleiben die Aussagen der speziellen
artenschutzrechtlichen Prifung lickenhaft und nicht
ausreichend valid.

6. von den 3 untersuchten mdéglichen Klinik-Standorten
ist Firstacker derjenige mit der mit Abstand gréi3te
naturschutzfachlichen Betroffenheit. Dies legt die
spezielle artenschutzrechtliche Priifung (streckenweise)
eindrucksvoll dar. Als daraus resultierende Empfehlung
héatte die Wabhl eines Alternativ-Standortes (z.B.
Kelleregert) erfolgen kdnnen.

Stattdessen wurde die Vielzahl der
naturschutzrechtlichen Hirden auch mit probat
erscheinenden Procedere umgangen: ein zu kleines
Untersuchungsgebiet (ohne die FFH-Areale), ein zu
kurzer Untersuchungszeitraum fir die Wanstschrecke
und betreffs der Flederm&use eine ausschlief3liche
Fokussierung auf die Au3enbeleuchtung eines kleinen
Teilgebiets des Klinikums.

Das offensichtliche Ziel der saP bestand demnach darin,
durchgéngig beim Stdérungsverbot /Schadigungsverbot
der jeweiligen Arten ein Nein anzukreuzen und somit
naturschutzrechtliche Restriktionen fiir einen Klinikbau
auszuraumen.

H) NATURA 2000-VERTRAGLICHKEITSPRUFUNG
(Anlage 08)

1. die angesprochene ,erforderliche Zentralisierung®
(10) ware gleichermalRen bei Kelleregert, Bisingen Nord
oder der Erweiterung des bestehenden (erst 10 Jahre
alten Klinikneubaus in Balingen) gegeben — ist also kein
Firstacker-Spezifikum.

2. da die H6he des Larmschutzwalls nicht genannt wird,
suggeriert die ,4 m hohe Larmschutzwand” (10), dass
die gesamte Schallschutz-Konstruktion 4 m hoch ware.
Tatsache ist jedoch, dass 8 m festgeschrieben sind mit
der Option einer weiteren Erhdhung (in Anlage 17
erscheint die Zahl ,12 m*). Dort wird eine Wall/Wand-
Relation von etwa 1,5/6,5 m naher beschrieben, was
darauf hindeutet, dass dies wohl die wahrscheinlichste
Variante ist. Fur die Bepflanzung der ,Larmschutzwand®
macht sich der Héhenzuwachs (gegeniber den 4 m)
betrachtlich bemerkbar, weil — abgesehen von
Rankgewéchsen — Hecken kaum in der Lage sein
werden, die H6hen von 6,5 m angemessener Zeit zu
erreichen.

3. ,die Anzahl der durchschnittlichen [Hubschrauber]-
Starts und Landungen pro Tag sowie die An-und
Abflugrouten sind derzeit noch nicht bekannt® (11).
Genau diese Planungsgrundlagen waren aber
unabdingbare Voraussetzung fir die Erstellung einer
objektiven Evaluierung beziiglich der Auswirkungen auf
die naturschutzrechtliche geschiitzte Avifauna.

Die Nicht-Beriicksichtigung der Hubschrauberrouten
und der Frequenz von Hubschraubereinsatzen macht
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die gesamte Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung
hinfallig.

4. mit ,Neutoéter, Rotmilan, Uhu, Schwarzspecht und
Hohltaube® (13) werden gleich so viele geschitzte
Vogelarten mit jeweils ganz anderen Sensibilititen
genannt, dass es kaum vorstellbar erscheint, dass keine
dieser Arten durch den beabsichtigten Klinikumsneubau
in erheblichem MalRRe beeintrachtigt ist.

Neben der durchgéangigen nachtlichen Beleuchtung des
Klinikums sind inshesondere auch die Auswirkungen der
Hubschrauberfllige von Bedeutung fir die
Beeintrachtigung der jeweiligen Vogelarten — wofir
wiederum die Kenntnis der Flugbahnen und die
Schallamplituden erforderlich ist; letztere werden wohl
durch die Kessellage von Firstacker wohl deutlich héher
ausfallen als herangezogenen Referenzwerte des
wZentralklinikum Lérrach® (11).

5. bei der ,Zerschneidung von Natura 2000-
Lebensraumen® (16) erfolgt eine ausschlieBliche
Betrachtungsweise ,innerhalb des Vogelschutzgebietes”
(16). Dabei wird in nicht hinnehmbarer Weise
vernachlassigt das unmittelbar angrenzend an das
Vogelschutzgebiet auf der anderen Seite ein
ausgedehntes FFH-Gebiet beginnt — das in
inakzeptabler Weise von den Autoren der Natura 2000
Vertraglichkeitspriifung ignoriert wird — das fur die
betreffenden Vogelarten einen sehr wichtigen real
existierenden ,Biotopverbund® (16) darstellt. Insofern ist
die Bewertung ,keine Beeintrachtigung zu erwarten®
(16) falsch.

Die nicht hinnehmbare Ausklammerung des FFH-
Gebietes aus der Betrachtung des Klinikums auf
Firstacker aus 6kologischer Sicht zieht sich durch die
ganze Verfahrensgeschichte — begonnen mit der
Abstimmung am 11.12.2017 im Kreistag, bei dem dieser
Aspekt ebenso unterschlagen wurde, wie jetzt in der
Natura 2000-Vertraglichkeitsprufung.

6. die Hubschrauberfliige, die ,durchschnittlich ...
einmal am Tag auftreten” (11) als ,sehr sporadisch®
abzutun, manifestiert die Tendenz, sich unliebsamer
Realitaten auch mittels beschénigender Wortwahl zu
entledigen. Regelm&Rig — allerdings zu sehr
unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten, sodass sich die
Vogel nicht an einen bestimmten Rhythmus gewdhnen
kdnnen, gehen sehr intensive Larm- und
Lichtemissionen seitens des Hubschraubers selbst und
des Hubschrauberlandeplatzes (intensive
Nachtbeleuchtung) aus. Gerade im Hinblick auf
Letzteres geht die Bewertung (,Wirkung gering-mittel*
(17)) in verniedlichender Weise an der Realitat vorbei.

Die vollig unzureichende Wirdigung der Interferenz von
Hubschrauberfligen und Vogelschutzgebiet — die sich
bei apriorischer Betrachtung als absolute Inkongruenz
darstellt, nivelliert die Validitat der Natura 2000-
Vertraglichkeitsprifung.

7. die ,Bauzeitregelung zum Schutz [der] Brutvogel” (18)
bleibt eine unkonkrete Absichtsbekundung, da die
zunachst gegebene Anweisung ausgehebelt wird (,sollte
die ... Bauzeitregelung ... nicht realisierbar sein” (18))
und die anschliefende Forderung (,missen ... ohne
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langere Unterbrechung durchgefiihrt werden® (16)
insofern utopisch ist, als sich gegebenenfalls
Bauunterbrechungen — zumal bei der gegebenen
Uberschwemmungs -und Hangrutschgefahr auf
Firstacker — nicht vermeiden lassen.

8. Die Aussage, ,betriebsbedingte Storwirkungen seien
... als unerheblich einzustufen® (24) bleiben spekulativ
und entbehrt einer fundierten argumentativen
Grundlage. Die Behauptung, ,die Greifvogel seien
gegenuber den zu erwartenden Hubschrauberfliigen
verhaltnismaRig tolerant” (24) dient als verbales
Feigenblatt fiir die versaumte Untersuchung der
tatsachlich auf Firstacker gegebenen Beeintrachtigung
der Vogelwelt durch die Hubschrauberfliige. Dartiber
hinaus bleibt das schwammige Wort ,verhaltnismafig“
ohne Aussage: sind die Greifvdgel tolerant oder
vielleicht doch nicht ganz so tolerant?

9. ,dirfte ... als nicht erheblich einzustufen sein” (25):
auch hier zeigt sich eine mit Grauzonen agierende
Wortspielerei. Die ,Vorbelastung durch die viel
befahrene Bundesstrale® (25) mit den Auswirkungen
des Klinikums gleichsetzen zu wollen, kann nicht
akzeptiert werden:

a) die BundesstralRe besitzt zum Waldrand eine viel
groRere Entfernung als das beabsichtigte Klinikum;

b) die Bundesstral3e ist ein nur wenige Meter breiter
Storungs-Streifen, wohingegen das Klinikum eine
massive und kompakte Stérungs-Masse darstellt.

10. der auf Firstacker fur den Rotmilan durch den
Klinikumsbau erfolgte ,Wegfall des ortsnahen Bereichs
[an Nahrungs-Habitaten]” (27) ist insofern bedeutsam,
als grof3e Bereiche des Schutzgebietes aus Wald
bestehen, welche wie in den Vorséatzen dargelegt, als
Nahrungshabitat keine groRere Bedeutung fur den
Rotmilan besitzen, da dieser ,auf offenes Gelande
angewiesen ist* (27). Gerade insofern ist Firstacker
bedeutsam weil es im weiteren Umfeld kaum
vergleichbare Areale gibt, die zwar Wald-nah lokalisiert
sind, aber dennoch offen. Auch die zur Beschneidung
des Biotopverbandes mit dem jenseits der
Bundesstralie angrenzend FFH-Gebietes wird vor den
Rotmilan erheblich negative Folgen mit sich bringen.
Beschdnigend im Sinne des Auftraggebers des
Gutachtens und nicht akzeptabel — da auch inhaltlich
sehr laienhaft mit einer Ausweichméglichkeit auf andere
Gebiete begrindet — steht daher die Aussage im Raum
»--- Sollte keine mafRgebliche Rolle spielen” (27).

Das Nahrungsangebot stellt den zentralen Aspekt fur
die Quantitat einer Population dar. Sinkendes
Nahrungsangebot wird damit unweigerlich mit einer
sinkenden Rotmilan-Population einhergehen — was
wiederum dem Verschlechterungsverbot im
Vogelschutzgebiet zuwiderlauft.

11. die Beschreibung der Brutstatten des Uhus sind
inkongruent: zunachst wird geschildert, dass der Uhu
zwar Felsformationen und Steilhanglagen bevorzugt,
aber gegebenenfalls auch andere Brutmdglichkeiten (bis
hin zu ,Bodenbruten® (28)) wahlt.
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Einige Satze weiter wird das Nicht-Vorhandensein von
,Felsformationen und Steilhdngen® (29) als
Ausschlusskriterium fr die Wahl der Umgebung von
Firstacker als Brutplatz eines Uhus gewertet — was eben
nicht mit dem breiten zuvor genannten Spektrum an
Brutmdglichkeiten Ubereinstimmt. Dartber hinaus dirfte
der direkt Uber Firstacker aufragende Hiigel durchaus
als ,Steilhang” gewertet werden.

12. das seitens des Auftraggebers der Studie
angestrebte Ergebnis (,keine negativen Auswirkungen
auf das Vogelschutzgebiet ... im Sinne einer
erheblichen Beeintrachtigung® (30)) kann aufgrund der
vorsatzlichen Ausklammerung wesentlicher
Storfaktoren, welche zu erheblichen Beeintrachtigungen
fuhren kénnen (wie die Hubschrauberfliige an sich, der
Hubschrauberlarm und die nachtliche Beleuchtung des
Hubschrauberlandeplatzes und des Klinikums selbst),
der Nichtberlicksichtigung des Biotopverbundes mit dem
angrenzenden FFH-Gebiet und der beschénigenden
und relativierenden Betrachtungsweise von Stdrfaktoren
und deren Auswirkungen keine Giltigkeit
beanspruchen.

) REGENWASSERKONZEPT (Anlage 13)

Zunachst bleibt festzuhalten, dass ich das
Regenwasserkonzept (wie auch die meisten anderen
Untersuchungen zum Bebauungsplan) an der
Aufstellungsbeschluss festgelegten Flachenausdehnung
des Klinikums-Geléndes orientiert (Seite 8) und sie
keine Aussage daruber treffen lasst, inwieweit die
Hinzunahme der neuen Flachen sich auf das Konzept
auswirken.

In einer vorangestellten ,Philosophie (Vision)* (6) spielt
die ,Versickerung*“ (6) eine grol3e Rolle, von der sich
spater herausstellt, dass sie auf Firstacker praktisch
nicht mdglich ist. Auch hier stellt sich die Frage
inwieweit der ideologische Uberbau (,Philosophie*)
tatsachlich zu den realen Gegebenheiten auf Firstacker
passt bzw. inwieweit die ,Philosophie“ ausgereift ist. Die
Forderung der ,Grundwasserneubildung® (6) ist bei
Firstacker ebenso kontraindiziert wie die ,Versickerung®,
da der Grundwasserpegel auf Firstacker derart hoch ist
(praktisch auf Oberflachen-Niveau), dass im weiteren
Verlauf des Regenwasserkonzepts der Vorschlag
gemacht wird, diesem mit einer 1 m hohen
Gelandeaufschiittung zu begegnen — so etwas sollte ein
Beteiligten Kopfschiitteln auslésen und die Frage
erlauben, ob bei der Vielzahl stédndig neu
hinzukommender neuer Probleme unbedingt an
Firstacker festgehalten werden sollte.

Seite 17 beschreibt in drastischer Weise, wie schnell
und intensiv Grundwasseranstiege beispielsweise durch
»Starkregen oder Schneeschmelze® (14) erfolgen
koénnen: dadurch ,kommt es zu einem Aufstau im
Porengrundwasserleiter” (14).

Im negativen gerade spektakular ist die Tatsache, dass
auf Firstacker die ,hdchsten Grundwasserstande (HGW)
... [samt] Sicherheitszuschlag ... in weiten Bereichen
auf der Gelandeoberkante liegen® (14). Das bedeutet
praktisch, dass ein groReres Grundwasserproblem als
auf Firstacker vorliegt, kaum noch denkbar ist — mit der
sich ergebenden Empfehlung des Planungsbiros,

Seite 105 von 127



Anlage 01.2 zur erneuten Auslegung

-
I3cﬂm‘%n
GroBe Kreisstadt

aufgrund dieser Misere das Geldnde um 1 m
anzuheben.

Die Sinnhaftigkeit der in der Begriindung (Anlage 05)
noch fraglich bleibenden neuen Hinzuziehung mehrerer
Hektar Flache zum Bebauungsplan erschlief3t sich auf
Seite 31, wo geplante Regenriickhaltebecken
eingezeichnet werden, die das umfangreich auf das
Firstacker-Areal stromende Hang Wasser aufnehmen
sollen.

Allein beim Anblick der hellblauen Wasserflache auf
Abbildung 26 auf Seite 31 wiirden wohl die meisten
Menschen, wenn man sie fragen Seite wiirde, ob sie
dort ein Haus erbauen wollten, mit einem klaren NEIN
antworten!

Ebenso distanziert und unkonkret wie viele Aussagen im
Regenwasserkonzept bleibende Ausfiihrungen zum
RUB Heinzengasse: ,es gibt bereits erste Planungen
zur Entlastung des Kanalnetzes mit dem Bau des neuen
Regeniiberlaufbeckens (RUB) Heinzengasse* (33).
Diese ,ersten Planungen® sind schon seit Jahrzehnten
im Gang und hatten zunachst mit Firstacker nichts zu
tun. Dem prinzipiell zu geringen Einzugsgebiet des Mini-
RUB (mit 120 m3 — im Regenwasserkonzept ist von ,140
m** (33) die Rede — eines der kleinsten und
unrentabelen RUBs im gesamten Einzugsbereich der
stadtischen Klaranlage) gesellte man gern neue Flachen
von Firstacker hinzu, ohne eine Vorstellung zu haben,
wie viel Mischwasser (!) — dort eigentlich eingeleitet
werden soll.

Auch fur die gesetzliche Vorgabe, dass beim Klinikum
(unverschmutztes) Niederschlagswasser und aus dem
Klinikum selbst herrihrendes Schmutzwasser getrennt
abgeleitet werden muss, fehlt bisher jegliche publizierte
Planung: wo soll die Schmutzwasserleitung vom
Klinikum zum Sammler fihren?

,Dabei sind bereits Teilflachen des Projektgebiets
beriicksichtigt. Diese ... Uberlegungen sind im
vertiefenden Regenwasserkonzept mit der Stadt
abzustimmen und kdnnen gegebenenfalls geringer
ausfallen oder entlastend wirken® (33) — so sieht es aus,
mit vielen Worten nichts zu sagen — ein zu hoher Anteil
von ,Philosophie” (6).

Auch an dieser Stelle sei hevorgehoben, dass die
Bewohner des hinteren Teils der Heinzengasse ein RUB
am bisher von der Stadt favorisierten Ort auf Flurstiick
3879/1 (wie in Abbildung 29 auf Seite 34 dargestellt)
wegen fehlender Sinnhaftigkeit, immenser
Naturzerstérung, mangelhafter Funktionalitat (Quasi-
Stauraumkanal als Zuleitung, offener (stinkender)
Graben als Ableitung) und zu alledem noch einer
drastischen Erh6hung der Hochwassergefahr fir die
Heinzengasse kategorisch und vehement ablehnen!

Auf Seite 37 wird fiir den Standort Firstacker als ,grofite
Herausforderung“ die ,Bewaltigung der Regenmengen,
die durch die Hanglage oberhalb aus den angrenzenden
Einzugsgebieten anfallen“ genannt — allein dies wiirde
ausreichen, zu begreifen, dass die eben gelegenen
Standorte Kelleregert und Bisingen-Nord der ,Hanglage*
von Firstéacker und Klassen vorzuziehen sind.
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Auf der Abbildung 45 (Seite 50) stellt sich die Frage,
wohin das Wasser, welches die beiden im linken
unteren Eck zusammentreffenden Pfeile symbolisieren,
flieRen soll? Genau an dieser Stelle ware ein
Retentionsbecken in der GréBenordnung von
mindestens 10.000 m3 erforderlich um tatséchlich die
tiefer liegenden nachfolgenden Wohngebiete fiir die
Heinzengasse zu schitzen.

Auf eben jener Abbildung wird ein erforderlicher
Ruckhalt des AuRengebiets von 3000 m3 angegeben.
Allerdings existiert im Bebauungsplan — weder
zeichnerisch noch im Text — auch nur die Andeutung,
dass ein solches RRB zeitgleich mit dem Klinikum
erstellt werden soll.

Insofern ist der Bebauungsplan eklatant unvollstédndig
und bedeutet eine Erh6hung der Hochwassergefahr
insbesondere fir die Heinzengasse.

Die umfangreichen Ausflihrungen tber ,30 cm*“ (50)
tiefe — bzw. besser gesagt flache — Mulden erscheinen
angesichts der tatsachlich zu bewaltigten Starkregen-
Niederschlagsmenge wie ein Tropfen auf den heilen
Stein. Auch die irritierend zwiespaltigen Gedanken, ob
der geplante See denn nun Oberflachenwasser oder
Grundwasser aufnehmen solle, zeugen von der
Unausgereiftheit des Gesamtkonzepts, was bei einem
so ernsten Thema wie der Hochwassergefahr nicht
hingenommen werden kann.

,Um den Auswirkungen des hohen Grundwassers
entgegenzuwirken, ist eine ldee, das gesamte geplante
Objekt um 1 m zu erhéhen® (52). — Eine reichlich bizarre
,ldee” (und wohl bei ihrer Umsetzung auch eine ziemlich
kostspielige), die méglicherweise aber aufgrund der
schwierigen Handstatik ochnehin nicht realisiert werden
kann.

Solche ,Ideen“-Produktionen, wie sie das
Regenwasserkonzept (Anlage 13) in groRem Umfang
liefert, sind fur den Billigungsbeschluss eines soliden
Bebauungsplanes unangemessen.

J) VORSTUDIE LARMSCHUTZ (Anlage 17)

Die Ausfuhrungen zum Larmschutz bleiben oft
allgemein, er prinzipiell als speziell auf die Probleme
von Firstacker zugeschnitten (,der dargestellte Verlauf
der Larmschutzwand ist nur schematisch® (7)). Die
Autoren scheinen nicht die volle Verantwortung fir ihre
Ideen Ubernehmen zu wollen und verweisen auf weitere,
zuklinftige zu erstellende Konzeptionen (,muss ... durch
einen Akustikingenieur ... gegeben werden® (7).

Immerhin wird die vom Textteil offengelassene Frage
beantwortet, wie viel hdher als 8 m das
Larmschutzbauwerk wohl sein kdnnte: als
Produktbeispiel wird eine Klimawand von ,bis zu 12 m
Hoéhe* (8) erwahnt. Demgegeniber sind die auf den
Seiten 11-13 Fotos, welche verschiedene
Larmschutzwénde zeigen in keinster Weise flr das
geplante Klinikum heranzuziehen, da die abgebildeten
Larmschutzwénde allesamt die Hohe von ungefahr 3 m
nicht Ubersteigen (das Bild auf Seite 11 unten zeigt eine
Larmschutzwand die h6chstens 2 m hoch ist). Das wirft
die Frage auf, warum solche Schallschutzwéande, die mit
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der Firstécker-Realitat rein gar nichts zu tun haben Teil
des Bebauungsplanes sind.

Einzige Larmschutzwand auf Seite 17 gibt eine etwaige
Vorstellung der Hohe des zu erwartenden —
schwindelerregend hohen — Larmschutz-Bauwerks auf
Firstacker. Die beklemmende Diskrepanz zwischen der
turmhoch erscheinenden Wand und der kleinen Person,
die daneben lauft, sollte eigentlich den Betrachter
aufriitteln und mahnen, ob so etwas tatsachlich auf 400
m Lange als Klinikums-Begrenzung gewollt ist.

Was die Darstellung ertraglich macht ist — neben einer
geschickten Perspektive der Fotografie — die Berankung
der Wand mit herbstlich geféarbten Blattern. Genau
darauf verweist Seite 15 expressis verbis
(,Herbstverfarbung“). Gemessen am Gesamtjahr macht
dies aber hdchstens 10 % der Zeit aus; die Frage die
sich stellt: wie erscheint die Wand jenseits des
Herbstes?

Was die Bepflanzung der Klinikums-Schallschutzwand
angeht, spricht der Umweltbericht (Anlage 06) von
Hecken und Strauchern: beiden wird es wohl nicht
gelingen, einen Sichtschutz fur eine so immens hohe
Wand zu bilden — dies ist einzig durch Efeu, Weinlaub
und ahnliches méglich.

Interessantes zum Schluss noch das Wort ,Akzeptanz*
(15), womit im Umkehrschluss zum Ausdruck gebracht
wird, dass Schallschutzwénde ab einer bestimmten
Hohe — so wie sie furs Klinikum konzipiert sind — die
~Akzeptanz® in der Bevolkerung verlieren.

Basierend auf den umfangreichen Ausfiihrungen zu der
nicht ausreichenden Problemlésung bei einem Klinikum
auf Firstacker — insbesondere der uns persoénlich
betreffenden Belange des Hubschrauberlarms und der
Abwasser-/Niederschlagswasserbehandlung — lehnen
wir im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung nach
Paragraf 3 Abs. 2 BauGB den Bebauungsplan
LZentralklinikum Zollernalb/Firstacker” ab und fordern
einen neuen Aufstellungsbeschluss fir ein Klinikum an
einem der beiden Alternativstandorte Kelleregert oder
Bisingen Nord.

Offentlichkeit / Stellungnahme 6
Schreiben vom 25.09.2025

Anlage 01

im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung nach Paragraf
3 Absatz 2 BauGB

Erneute Einbringung der Stellungnahme, jetzt zu:
,Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
»Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker®, Balingen-
Durrwangen — Billigung mit Auslegungsbeschluss®
(Vorlage Nr. 2025/148/1)

Balingen, den 25. September 2025

20.6.2024

Betrifft:
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Aufstellungsbeschliisse zum Bau eines Klinikums auf
Firstacker (Vorlage Nr. 2024/087) und zum Bau eines
Kreisverkehrs in der Ebinger Straf3e (Vorlage Nr.
2024/086)

Stellungnahme im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung
der Offentlichkeit

Sehr geehrte Damen und Herren!

Neben der gemeinschaftlichen Stellungnahme
samtlicher Anwohner des hinteren Bereichs der
Heinzengasse mdchte ich noch einige weitere Aspekte
zu den obigen Verfahren einbringen:

A: Zur Abwasserplanung fur das Klinikum:

Da das RUB Heinzengasse fiir eine Doppelnutzung
(furs Klinikum und fiir die bestehende Wohnbebauung
im Bereich der SchalksburgstraBe, Ebinger Strale und
Heinzengasse) vorgesehen ist, ergeht mit diesem
Schreiben ein umfassender Widerspruch gegen die
gesamten Planungen fur beide Zuleitungs-Trassen
wegen konkreter Hochwasserzunahme, sowohl aus
Richtung Firstacker als auch aus Richtung
Schalksburgstrae/Heinzengasse.

1. Die Mischwasser-Leitung in der Ebinger StralRe hat
mit der Mischwasser-Leitung, die von der
Schalksbuergstral3e in die Heinzengasse fiihrt nichts zu
tun, da keine Verbindung zwischen den beiden
Leitungen besteht. Nachdem schon im Verlauf der
vorangegangenen 5 Jahre immer wieder darauf
hingewiesen wurde, erfolgte schlief3lich im Dezember
2019 — nachdem der Leiter des Buros Gotzlmann, Herr
Holle, den Schachtdeckel 6ffnete und Einsicht
genommen hatte — die Verifizierung des Sachverhalts
seitens des Landratsamtes.

Ein versierter Tiefbauingenieur kann diese Tatsache aus
dem Kanalplan erschlieRen, anhand der dort gemachten
Hohenangaben.

Der RU Heinzengasse hat mit den Mischwasser-
Leitungen der Heinzengasse ebenfalls nichts zu tun. Es
handelt sich um ein Uberlauf in den Heinzenbach —
wahrscheinlich dafiir geschaffen, den Rickstau im
Leitungssystem der Ebinger Stral3e zu entlasten, der im
Zuge der Einmundung gréRervolumiger Leitungen aus
der Franziskanerstrafie entsteht.

Es ist geplant, 2 Rohre mit mindestens 80 cm
Durchmesser parallel nebeneinander im sogenannten
»Steilloch” (einem steilen Abfall des Gelandes von der
Ebinger StralRe zur Heinzengasse hin) zu verlegen; eine
der Leitungen fiur den Heinzenbach, die andere als
Mischwasser-Leitung.

Nach kurzer Strecke trifft die geballte Wucht des im
Steilabfall gefihrten Wassers beider Rohre auf eine
Ebenheit — und die Auswirkungen auf unseren Hof
(Flurstiick 3106) lassen sich schon anhand der Anlage
zum Aufstellungsbeschluss betreffs der
Starkregenrisikoanalyse in intensivem blau ablesen.

Im Aufstellungsbeschluss ist vermerkt: ,die Vermeidung
... von Schaden aus Starkregenereignissen ist ...
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Aufgabe ... auch jedes Bauherrn/ Eigentiimers im
Rahmen der Eigen-und Risikovorsorge®.

Aber die Leitungen der oben beschriebenen Form, wo
von vornherein absehbar ist, dass sich das Wasser an
der Abwinkelung vom steilen in den ebenen
Heinzengassen -Verlauf entleert, werden einem dann
doch von der Stadt gelegt, geplant von Ingenieuren, die
nicht mal befahigt sind, einen Kanalplan richtig zu
lesen?

Oder aber gemal der Auffassung von Herrn Wagner,
der einem betreffs des Standortes des RUB's
Heinzengasse sagt: ,da muss es sein“.

Eine Ortsbesichtigung hingegen gab es wohl von keiner
Seite, sonst hétte der gesunde Menschenverstand
erkennen mussen, dass so etwas nicht geht. Wenn man
aber von vornherein an der Meinung festhalt, ,dass es
da sein muss" lasst man sich wohl von rationalen
Argumenten nicht mehr beeindrucken — schlief3lich
betreffen einen ja persénlich die Auswirkungen auch
nicht.

Das RUB kann an der seitens der Stadt vorgesehenen
Stelle nur relativ klein dimensioniert werden, was auch
aufgrund seiner ungiinstigen Positionierung nicht anders
sein kann. Bei einer VergroRerung des RUB miisste das
Mischwasser innerhalb desselben in den
Verbandssammler hochgepumpt werden.

Zur VergroéRerung des RUB ist ein Stauraumkanal
geplant im lang gezogenen ebenen Heinzengassen-
Verlauf. Dort wird sich immer Wasser befinden, was bei
Niedrigstand zu unangenehmer Geruchsbildung fiihrt
und bei kompletter Fillung dann zu einem Austritt des
Wassers aus den Schachten — dies lasst sich
hydrologisch nachrechnen und belegen.

Beim Wasser, das dann aus den Schachten quillt,
handelt es sich um Abwasser und kontaminiertes
Abwasser vom Klinikum. Ist so etwas tberhaupt
erlaubt? Die bisherige Planung sieht namlich keine
separate Schmutzwasserleitung von
Klinikumsabwassern vor, sondern deren Einleitung in
das RUB bzw. den Stauraumkanal.

In der heutigen Zeit sollte eine entsprechende
Schmutzwasserbehandlung selbstversténdlich zum
Klinikstandort gehdren und das Schmutzwasser dann
auch direkt der Klaranlage — ohne Umwege uber ein
RUB — zugefiihrt werden.

B: zu den Planungen fiir eine Firstacker-Bebauung:

Mit dem Projekt ,Bebauung Firstacker” ist Herr Wagner
nun schon mindestens seit 25 Jahren befasst: damals,
1999, hat ein verniinftiger Kenner der Szenerie, Arthur
Strobel, mit dem Ortschaftsrat eine
unvoreingenommene Ortsbesichtigung gemacht und
kam zu dem Ergebnis: ,man misse zu viel abgraben®,
mit anderen Worten, die Hanglage erfordere einen zu
groRRen ErschlieBungsaufwand. Notar Sailer gab damals
zu Protokoll, ,der Ethik wegen sind wir verpflichtet,
dieses Stuick der Natur zu lassen®.
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Anderswo ware dieses Areal als kleines Naturerbe
geschatzt mit Ackern, Streuobstwiesen und — passend
dazu — einem europaischen Vogelschutzgebiet.

Der Name Firstacker stammt von den friiheren Flrsten-
Ackern, wegen der hohen Qualitit des Bodens.

Aufgrund seiner exponierten landschaftlichen Lage wird
das Gebiet als kleine Atempause fiir die Seele, bevor
die Eyach in das enge Tal eintritt, bzw. — von der
anderen Seite aus betrachtet — beim Austritt aus der
Enge in die Weite.

2014 machte Herr Wagner einen erneuten Anlauf, aus
Firstacker ein Gewerbegebiet zu machen. Der Grund
der Ablehnung war — neben dem schon von Arthur
Strobel erkannten hohen ErschlieBungsaufwand — das
europdische Vogelschutzgebiet.

Damit aber nicht genug; es scheint Herr Wagners
grofter Wunsch zu sein, Firstécker zu bebauen. Ja,
grof3 waren die Anstrengungen, um ein ,Sondergebiet"
daraus zu machen, um sich von allen Auflagen (UVP
etc.) zu befreien, wie es der Regionalverband in
rechtlich unkorrekter Weise tat.

Die Begierde auf Firstéacker scheint so ausgepragt zu
sein, dass auf Alternativenprifung (Kelleregert und
Bisingen-Nord) einfach verzichtet wurde; es gibt neben
den Erhebungen aus dem Jahr 2017 keinerlei aktuelle —
und der Offentlichkeit zur Kommentierung zugénglichen
— Vergleiche von den 3 Standorten.

Jeder weitere Verfahrensschritt, jede weitere
Abstimmung wird beherrscht vom Gedanken wie man
das Ziel erreichen kénnte — Soliditat, Transparenz und
Aufrichtigkeit spielen dabei keine Rolle mehr.
Angefangen schon bei der Sitzung des Kreistages im
Dezember 2017, wo meines Wissens der Albstadter
Baubirgermeister aus heiterem Himmel die Vorgabe
machte: ,Jetzt stimmen wir Uber Firstacker ab“.

Wenn 3 verschiedene Destinationen zur Wahl stehen,
ware es wohl sglbstverstéindlich, dass jeder Kreisrat fur
den Ort seiner Uberzeugung stimmt.

Wie viele Tricks und Aufgleisungen seitens des
Landrats waren notwendig, um uber Jahre hinweg zum
jetzt im Gemeinderat einstimmig gefassten
Aufstellungsbeschluss zu gelangen.

Das ist kein gutes Fundament fir ein Grof3projekt: das
Gebaude ist nicht nur auf Sand gesetzt, sondern ins
Wasser gebaut; denn die Wasserfluten kamen am
7.5.2023 von den Hangen der Schalksburg und
Uberfluteten Firstacker. Das war mdglicherweise
erstmalig in diesem Ausmalfie so, aber sicher nicht
letztmalig!

All dieses Wasser soll der Eyach zugefihrt werden, kurz
vor einer — aus den Erfahrungen der letzten Jahre
bekanntermallen — hochwasseranfalligen Stellfalle (die
bisweilen zu spat gedffnet wird und in der sich Aste und
Stamme verfangen kénnen, sodass sie gar nicht mehr
offnungsfahig ist) — aber, wie uns der
Aufstellungsbeschluss wissen lasst, missen ja wir
Hausbesitzer selbst Vorsorge treffen...
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Da die Stadt bisher keine Einsicht zeigt, muss wohl
letztendlich das Gericht entscheiden, ob so etwas
gebaut werden darf — nicht vorstellbar —; dazu die
monstrosen Straf3enbauten, der wohl nicht
genehmigungsfahige Hubschrauberlandeplatz, die
Ignoranz beziglich der FFH-Gebiete und des
Vogelschutzgebiets ...

Nein, Herr Wagner, dieser ,Milliarden-Wunsch* mége
Ihnen nicht in Erfillung gehen, denn auf diesem Projekt
liegt kein Segen. Bauen wir das Klinikum auf Kelleregert
oder Bisingen-Nord, damit Klinik Personal und Patienten
aufatmen kodnnen!

Zum Schluss eine Meinung, die nicht von mir ist:ein
Parzellenbesitzer verkaufte naturlich gerne sein Stiick
auf Firstacker, erzahlte uns aber, seine Kameraden und
er seien selbstverstandlich der Meinung, dass
Kelleregert der beste Platz ist!

Offentlichkeit / Stellungnahme 7
Schreiben vom 08.01.2024

Anlage Rige zum Billigungsbeschluss des
Bebauungsplanes Zentralklinikum/Firstacker —
Offentlichkeitsbeteiligung

..

Dirrwangen, 8.1.2024

Betrifft:

Ruge betreffs der 5. Anderung des Regionalplanes
Neckar-Alb — Sondergebiete ,Zentralklinikum Zollernalb*

Vorgeschichte:

Entgegen der Empfehlung des Verwaltung- und
Finanzausschusses des Kreistags Zollernalb fiir den
Standort ,Kelleregert® (norddstlich von Balingen-
Weilstetten) ,als zukunftigen Standort fir den Neubau
eines Zentralklinikums*, votierte der Kreistag am
11.12.2017 fir Firstacker”.

Der Standort ,Kelleregert® erzielte bei einer
vergleichenden Untersuchung von 3 Standorten (zu
denen auch ,Bisingen-Nord*“) gehoérte, in der Bewertung
das beste Resultat. Die beiden anderen Standorte
(,Firstacker und ,Bisingen-Nord“) lagen bei der
Bewertung gleich auf.

Die Bewertung ist insofern zu beanstanden, als die
Eignung des Standortes als Hubschrauberlandeplatz
nicht berlcksichtigt wurde. Bei letzterem ist ,Bisingen-
Nord“ die beste Variante. Das im Talkessel zwischen
400 m aufragenden Bergwéanden beziglich gelegene
Firstacker stellt sich dagegen als absolut ungtinstig dar
— nicht nur der Schwierigkeiten beim Hubschrauber An-
und Abflug, sondern auch im Hinblick auf die
Larmemissionen.
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Nur durch den (vorsétzlichen ?) Verzicht auf die
Bewertung des mdglichen Klinikstandorts betreffs seiner
Eignung als Hubschrauberlandeplatz konnte ,Firstacker”
Uiberhaupt noch als In-Frage-Kommend mit den beiden
anderen Standorten konkurrieren.

Um den Kreistagsbeschluss im Nachhinein zu
rechtfertigen, erfolgte eine erste nachzuweisende
Falschaussage im Verfahrensprocedere: das
Landratsamt positionierte ,Firstacker” auf den 1. Rang
und machte damit die unzutreffende Angabe, dass der
Verwaltungs- und Finanzausschuss dem Kreistag
,Firstacker” als favorisierten Klinikums-Standort
empfohlen habe (die beweisenden Dokumente liegen
dem Ministerium fiir Landesentwicklung und Wohnen
mit Schreiben vom 17.11.2021 vor).

Der Regionalverband Neckar-Alb fasste — trotz der
AuRerung umfangreicher Bedenken, sowohl gegen den
Standort Firstécker an sich, als auch gegen die
RechtmafRigkeit des Verfahrens-Procederes (dargelegt
im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung und
nachzulesen in der Synopse) — am 18.5.2021 den
Beschluss fir die 5. Anderung des Regionalplans, worin
durch die Umwandlung von VRG Landwirtschaft, VRG
Griinzug und Ricknahme von VRG Natur das Gewann
LFirstacker” als Klinikums-Standort raumordnerisch
vorbereitet wurde.

Ein unmittelbar zuvor gestellter Eilantrag gegen die

Regionalverbandsabstimmung uber ,Firstacker” wurde
vom VG Sigmaringen (10 K1531/21) — ohne dass sich
der Regionalverband dazu geduf3ert hatte — abgelehnt.

Infolge erging ein Schriftsatz (am 28.7.2021) an das
Ministerium fiir Landesentwicklung und Wohnen mit der
Aufforderung, das in der 5. Anderung des Regionalplans
vorgesehene Sondergebiet ,Zentralklinikum Zollern-Alb®
nicht zu genehmigen.

Als Begrindungen hierfiir wurden (kurzgefasst)
vorgetragen:

1. Trotz der voraussehbaren erheblichen
Umweltauswirkungen fehlt die aufgrund gegebenen
NATURA-2000 Betroffenheit unverzichtbare UVP im
Umweltbericht zur 5. Anderung des Regionalplans
(européisches Vogelschutzgebiet direkt betroffen; FFH-
Gebiet durch die erforderlichen Strallenbaumaf3nahmen
direkt betroffen, dariiber hinaus beide Gebiete im 200 m
Wirkraum betroffen).

2. Es fand keine Abwagung zwischen 6ffentlichen und
privaten Interessen statt, obwohl sich auf dem
Sondergebietsareal ein schon seit tiber 40 Jahren
bestehender Gartenbaubetrieb befindet.

Eine Antwort auf den Schriftsatz vom 28.7.2021 erfolgte
seitens des Ministeriums fir Landesentwicklung und
Wohnen am 8.9.2021. Darin wird (schwerpunktm&Rig)
die Abschichtung auf nachgeschaltete Organe und
Verfahrensschritte (,Planungshoheit der Gemeinde®) in
den Mittelpunkt gertickt und betont, es sei kein
Sonderstandort fur das Klinikum ,festgelegt worden®.
Eine substantielle Auseinandersetzung mit den oben
genannten Begriindungen (1 und 2) war (nach unserer
Auffassung) in dem MLW-Schriftsatz vom 8.9.2021 nicht
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zu erkennen, worauf hin — als Reaktion auf letzteren —
ein weiterer Schriftsatz an das Ministerium folgte (vom
17.11.2021), worin abermals auf die erheblichen
Umweltauswirkungen (Paragraf 8 Abs. 1 ROG) und die
Aufgabe des Regionalverbandes, 6ffentliche und private
Interessen abzuwéagen (Paragraf 7 Abs. 2 ROG),
hingewiesen wurde und auch noch darauf aufmerksam
gemacht wurde, dass durch die Abwandlung einer
Uberschrift (,3.3.2 Anderung aus anderweitigen
Grinden® anstatt urspriinglich: ,3.3.2 Balingen: Standort
fur das geplante Zollernalklinikum®) die explizite
Nennung eines ,Standortes fiir das geplante
Zollernalklinikum® zurickgenommen wurde (— was an
das Vorgehen des Landratsamtes infolge des
Kreistagsbeschlusses erinnerte (siehe oben)). Damit
verbunden erging abermals die Aufforderung, die
beschlossenen Vorranggebietsénderungen auf
.Firstacker® nicht zu genehmigen.

Am 9.1.2023 genehmigte das Ministerium fir
Landesentwicklung und Wohnen die 5. Anderung des
Regionalplans Neckar-Alb mit den darin geschaffenen
raumordnerischen Voraussetzungen fur die Einleitung
weiterer Verfahrensschritte zur Realisierung eines
Klinikums auf dem Gewann ,Firstacker” éstlich von
Balingen-Durrwangen.

Als abschlieende Antwort auf die oben beschriebenen
Einwande und als Rechtfertigung fiir die Genehmigung
erging am 10.7.2023 seitens des Ministeriums fur
Landesentwicklung und Wohnen ein Schriftsatz (MLW
14-24-159/22 (zuvor: 54-2424-41/22)), zu dem
nachfolgend Stellung bezogen wird. (Die Zitate aus
diesem Schriftsatz erscheinen in Anfuhrungszeichen
und kursivem Schriftbild, es wird auf die entsprechende
Seite (S) und die Zeile (Z) des jeweiligen Zitatbeginns
verwiesen).

Die seitens des MLW vorgebrachten Argumente werden
dabei in 4 Gruppen unterteilt:

1. Definition eines Klinikums in Relation zu
Dienstleistungsunternehmen und grof3flachigen
Betrieben;

2. Abwagung privater Interessen bei der
Regionalplanung;

3. Verfahrensprocedere/Alternativenprifung;
4. Abwagung naturschutzrechtlicher Belange.

Stellungnahme zum Schriftsatz des Ministeriums fur
Landesentwicklung und Wohnen vom 10.7.2023 (erstellt
durch Herrn Benrath/Herrn Golz)

1. Definition eines Klinikums in Relation zu
Dienstleistungsunternehmen und grof3flachigen
Betrieben ,[ein Klinikum ist] rdumlich bzw. sachlich nicht
hinreichend konkret ... um hier entsprechende
Aussagen treffen zu kénnen” (S. 3, Z. 6);

,die Umweltauswirkungen des ,Zentralklinikums
Zollernalb® ... stehen im deutlichen Kontrast zu anderen
Festlegungen ... namentlich ... zu ...
Dienstleistungseinrichtungen® (S. 3, Z. 30);
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»,[im Gegensatz zu einem Klinikum] sind die neuen
Festlegungen des Regionalplans ... darauf gerichtet,
dass eine bestimmte Nutzung verwirklicht wird ([so wie
bei] Industrie und Gewerbe)“ (S. 4, Z. 2).

Selbstverstandlich dienen die raumplanerischen
MaRnahmen im Bereich Firstacker einzig und allein dem
Zweck, dass eine ,bestimmte Nutzung verwirklicht wird*,
namlich der Bau des Zentralklinikums Zollernalb.

Das MLW bzw. der Regionalverband versucht mit den
obigen AuRerungen, eine weite Distanz zwischen einem
Klinikum und einem Dienstleistungsunternehmen zu
schaffen (,im deutlichen Kontrast®), bezeichnet gar ein
Klinikum als ,nicht hinreichend konkret ... um ...
Aussagen treffen zu kdnnen®.

Dieser Versuch darf als abwegig bezeichnet werden:
Das geplante Zentralklinikum ist vielmehr deutlich
-konkreter, als all das, was auf einer vorgesehenen
Flache fur Dienstleistungsunternehmen entstehen kann;
ein ,deutlicher Kontrast® zu einem
Dienstleistungsunternehmen bzw. einem groR3flachigen
Gewerbebetrieb besteht daher prinzipiell nicht. In —
allerdings gerade umgekehrter Sichtweise, als es das
Ministerium vermitteln mochte — kdnnte ein ,Kontrast”
darin zu sehen sein, dass Uber die Umweltauswirkungen
eines Klinikums noch prézisere Aussagen gemacht
werden kénnen, als Uber die Umweltauswirkungen von
Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen.

Dies beweisen die fur das Zentralklinikum bestehenden,
und auf Regionalplanungsebene bekannten,
shinreichend konkreten® Fakten, die (abgesehen von
Teilaspekten der unten genannten Punkte d und f) im
Einleitungsbeschluss zur ,Fortschreibung und Anderung
des Flachennutzungsplanes der vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen®
(beschlossen am 22.5.2019) nachzulesen sind:

a) die Anzahl der Krankenhausbetten und damit die
Krankenhausgrofie;

b) die Anzahl der Parkpléatze und damit die Gro3e der
Parkierungsflachen;

c) die Anzahl der Krankenhaus-Mitarbeiter;

d) die Notwendigkeit einer umfangreichen
verkehrstechnischen Anbindung an die B 463 , was, wie
schon aus Planungen der 1. Dekade des 21.
Jahrhunderts bekannt war und auch im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung kundgetan wurde (siehe
Synopse), massive Beeintréachtigungen der dafur
benotigten FFH-Areale mit sich bringt;

e) die Verlegung der sich auf dem potentiellen
Klinikareal befindlichen Hochspannungsleitungen in
Erdkabel (das allein schon ist UVP-pflichtig);

f1) die Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes an
einer topographisch auf3erst ungiinstigen Position mit
Verstarkung der Schallwellen-Amplitude durch die hoch
aufsteigenden Hange der Berge und damit massiven
Larmbeeintrachtigungen fir die Anwohner (siehe
Synopse);
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f2) die in hohem Malf3e das (auf dem Klinikumsareal und
in dessen Umfeld befindlichen) Vogelschutzgebiet
beeintrachtigenden Larm- und Lichtemissionen.

Fazit: bei all diesen &uRerst konkreten Kenntnissen
seitens des MLW von ,nicht konkret“ zu sprechen, ist
schlichtweg eine Falschaussage.

2. Abwagung privater Interessen bei der
Regionalplanung

,[ES] sind Belange abzuwagen, soweit sie auf der
Regionalplanung sie erkennbar ... sind“ (S. 4, Z. 9);
~soweit Konflikte auf der Regionalplanungsebene nicht
sinnvoll bewaltigt werden kénnen ...“ (S. 4, Z. 16);

,die ... Regionalplanung bezieht sich allein auf die
raumliche Struktur® (S. 4, Z. 18);

»--- hinsichtlich der nachbarlichen Belange ...“ (S. 5, Z.
7).

Mit dem 1. Zitat (S. 4, Z. 9) wird implizit in den Raum
gestellt, als seien die auf ,Firstacker bestehenden
Interessenskonflikte zwischen Klinikumsneubau und
einem seit Uber 40 Jahren existierenden Gartencenter
nicht ,erkennbar“ gewesen. Dieser Sachverhalt war dem
Regionalverband aller bestens bekannt und hétte daher
auf regionalplanerischer Ebene ,sinnvoll bewaltigt
werden“ mussen!

Dass dies nicht geschah, ist ein schwerwiegendes
Versdumnis des Regionalverbandes und eine
Zuwiderhandlung gegen Paragraf 7 Absatz 2 ROG.

Falsch ist daher die Aussage, der Regionalverband
hatte sich hier ,zurlickhalten [missen]“ (S. 4, Z. 13). —
Das Gegenteil trifft zu: der Regionalverband hatte sich
bei diesem — auf Regionalplanungsebene bekannten —
Interessenskonflikt nicht zurtickhalten dirfen, sondern
im Rahmen eines rechtskonformen Verfahrens die
Alternativen fiir einen Klinikstandort priifen missen.

Richtig ist die Aussage, dass sich ,die Regionalplanung
... auf die raumliche Struktur bezieht*; im gegebenen
Fall hatte das aber bedeutet, dass im Gewann
Firstacker die ideale ,rdumliche Struktur” schon besteht,
aus der Kombination von einem Gartencenter, dem
Vorranggebiet von Landwirtschaft, einem regionalen
Grunzug und den Fléchen des européischen
Vogelschutzgebietes, die zusammen mit dem
angrenzenden FFH-Gebiet im Sinne einer
Biotopvernetzung angesehen werden kénnen. Diese
optimale ,raumliche Struktur” hatte — seitens des
Regionalverbandes — nicht zu Gunsten eines — an
dieser Stelle deplatzierten — Klinikneubaus aufgegeben
werden durfen.

Bei dem — mitten auf dem regionalplanerisch
ermdoglichten Klinikumsareal befindlichen —
Gartencenter von ,nachbarlichen Belangen® zu
sprechen, belegt die vorséatzliche Irrefihrung des MLW:
,nhachbarlich“ bedeutet eine Lokalisation des
entsprechenden Flurstiicks bzw. Gewerbebetriebs
neben oder nahe bei der vorgesehenen Klinikumsflache.
Beziiglich der Position des Gartenbaubetriebs Sellner in
Relation zu der seitens des MLW fur einen Klinik-
Neubau konzessionierten Flache handelt es sich also
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bei der Ausdrucksweise ,nachbarlich“ um eine
Falschaussage.

3. Verfahrensprocedere/Alternativenpriifung

,der Landkreis ... kann alle mafgeblichen Belange in
seine Entscheidung einbeziehen® (S. 5, Z. 1);
+Abwagung des Regionalverbandes ... ob die
erforderlichen Anderungen ... sich mit der gewiinschten
raumlichen Struktur vertragen® (S. 5, Z. 3) ,.... und hat
hiermit verbundene Belange einzubinden® (S. 4, Z. 19).

Der Landkreis hatte zwar ,alle maRRgeblichen Belange in
seine Entscheidung einbeziehen® kdnnen, was aber
nicht geschah, wie zwei augenfallige Beispiele zeigen:

a) fehlende Uberprifung der Standorteignung fiir einen
Hubschrauberlandeplatz;

b) fehlende In-Kenntnis-Setzung des abstimmenden
Gremiums uber die indirekte Betroffenheit eines FFH-
Gebietes durch den Klinikums-Neubau und tber die
direkte Betroffenheit des FFH-Gebietes durch die
erforderlichen StraRenbaumaflnahmen.

Trotz dieser Unterschlagungen erzielte ,Firstacker”
hinter ,Kelleregert® nur den 2. Platz in der
Eignungsprufung.

Aufgabe des Regionalverbandes ware es jetzt gewesen,
diese Versdumnisse in dem Sinne zu kompensieren,
dass zumindest die beiden obigen Aspekte
(Hubschrauberlandeplatz und FFH-Gebiets-
Betroffenheit) Eingang in den Abwagungsprozess
gefunden hatten. Doch beides ist nicht geschehen: trotz
intensiven Hinweisens im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung (siehe Synopse) erscheint im
Umweltbericht der Regionalplan&nderung (in der — als
Anlage zum MLW Schriftsatz 14-24-159/22 beigefiigten
— Seite 24 unter ,2.3.2 Anderung aus anderweitigen
Griinden®) die FFH-Betroffenheit mit keinem Wort!

D. h. der Regionalverband bzw. das Ministerium fir
Landesentwicklung und Wohnen sahen wohl ihre
Aufgabe darin, die Unterschlagungen des
Landratsamtes fortzusetzen und alles dafiir zu tun, dass
diese Verfahrensfehler maglichst undercover bleiben.

Es wurde also keine substantielle Abwéagung
vorgenommen, ,ob die erforderlichen Anderungen ...
sich mit der gewilinschten raumlichen Struktur
vertragen®, da wichtige ,hiermit verbundenen Belange*
dieser ,raumlichen Struktur” (im angesprochenen Fall
das FFH-Gebiet) schlicht ignoriert wurden.

Dass sich die ,erforderlichen Anderungen der
Regionalplanung” eben gerade nicht ,mit der rdumlichen
Struktur vertragen® (S. 5, Z. 5) belegt — neben der
Uberplanung des Gartencenter-Areals — alleine schon
die direkte Betroffenheit von mehr als 4 ha
europdischem Vogelschutzgebiet, wozu sich noch die
indirekte Betroffenheit in einem 200 m Wirkraum sowohl
bezogen auf das Vogelschutzgebiet, als auch auf das
benachbarte FFH-Gebiet hinzu addieren.

Das hétte eine UVP auf regionalplanerischer Ebene (1)
mitsamt einer Pflicht zur Alternativenprifung unbedingt
erforderlich gemacht — beides wurde im Verfahren
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versaumt, und das Versaumnis vom Ministerium fir
Landesentwicklung und Wohnen toleriert.

Stattdessen erfolgte — entgegen der Bekundung im
MLV-Schriftsatz — eine ,Vorfestlegung auf einen
bestimmten [Klinikums-] Standort* (S. 5, Z. 29), da véllig
kritiklos einzig fur den Standort ,Firstacker (und nicht
fur die beiden Alternativstandorte, die im
Abwagungsprozess auch nicht die geringste Rolle
spielten) die regionalplanerischen Voraussetzungen
geschaffen wurden.

Sich fur den — wie dargelegt — defizitaren, da nicht
vorhandenen, Abwagungsprozess seitens des
Regionalverbandes damit hinaus reden zu wollen, man
,koénne nicht die Planung fur einzelne Vorhaben an sich
ziehen® (S. 4, Z. 20) kann nicht akzeptiert werden, da
sich die Kritik einzig auf die vom Regionalverband nicht
ordnungsgemal durchgefiihrte ,Planung® bezieht.

Ebenso wenig hilfreich ist der Hinweis, ,dass die
Festlegung eines Sonderstandortes ,Zentralklinikum
Zollernalb® nicht Gegenstand der Regionalplanung sei*
(S. 1) bzw., ,dass die Anderungen an dem Standort
[nur] der Ermdglichung der Planung zum Klinikum
dienen sollen® (S. 5, Z. 20): beides beschreibt die
generelle — den nachfolgenden Verfahrensschritten
vorangestellte — Aufgabe der Regionalplanung, wie sie
auch bei der Schaffung von Arealen fur Dienstleistungen
und Gewerbe besteht: auch hierbei werden seitens der
Regionalplanung keine konkreten baulichen
Festlegungen getroffen, sondern nur eine
»Ermdéglichung der Planung® firr eine entsprechende
Bebauung geschaffen. Im gegebenen Fall entbindet
also die Ermdglichung eines Klinikumsbaues auf
,Firstacker” in keinster Weise von einem ebenso
sorgfaltigen (im ROG festgelegten)
Verfahrensprocedere, wie es bei der Schaffung von
Schwerpunkten fur Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen gefordert wird: bei der
Eruierung des Gebietes ,Firstacker” hatte also — auf der
Ebene der Regionalplanung (!) — der Interessenskonflikt
mit dem Gartencenter bericksichtigt werden missen
und durch die direkte Betroffenheit von Natura 2000-
Arealen wéaren vor (!) der regionalplanerischen
Ermdglichung eines Klinikumsareals eine UVP und eine
Alternativenprifung unbedingt erforderlich gewesen.

Dieses Verfahrensdefizit wird nicht dadurch
ausgeglichen, die versdumte UVP und die versaumte
Erwahnung im Umweltbericht auf nachfolgende
Verfahren abzuschichten (,auf Ebene der
Bauleitplanung ... eine Natura 2000-
Vertraglichkeitsprifung erforderlich” (S. 4, Z. 5)) und
auch nicht dadurch, dass ,die ... vorgetragenen
Anliegen ... auf den nachgelagerten Planungsebenen ...
besser beriicksichtigt werden konnen® (S. 6, Z. 1): die
Betroffenheit eines europaischen Vogelschutzgebietes
lasst sich eben nicht auf den ,nachgelagerten
Planungsebenen®, sondern auf der regionalplanerische
Ebene am besten ,berticksichtigen®.

An dieser Stelle muss die Uberlegung angestellt
werden, was geschehen wére, wenn der
Regionalverband — gemaR den Vorschriften des RGO
und den Natura 2000- Richtlinien — eine UVP bezliglich
des potentiellen Klinikstandortes ,Firstacker*
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durchgefihrt hatte: das Ergebnis wére gewesen, dass
der Standort aus naturschutzrechtlichen Griinden
ungeeignet ist und stattdessen eine Alternativenprifung
vorzunehmen gewesen ware.

Doch genau das sollte — dem politischen Willen flr ein
Klinikum auf ,Firstacker” entsprechend — unter allen
Umstanden vermieden werden (was schon die
ungerechtfertigte 1. Platzierung von ,Firstacker” seitens
des Landratsamtes dokumentiert (siehe oben)).

Fazit: um ,Firstacker” als Klinikstandort
regionalplanerisch zu ermdglichen, bestand fur den
Regionalverband gar keine andere Mdglichkeit, als die
UVP-Pflicht zu ignorieren und sich dem gebotenen
Prozess der Alternativen-Abwagung zu entziehen.

Dazu wurde maRgeblich der kuriose Versuch
unternommen, dem Klinikum eine ,bestimmte Nutzung*
(S. 4, Z. 3) abzusprechen, bzw., das Klinikum betreffs
seiner Umweltauswirkungen als ,nicht hinreichend
konkret” (S. 3, Z. 7) zu deklarieren.

4. Abwéagung naturschutzrechtlicher Belange

~Soweit Griinzlige festgelegt werden, wirkt sich dies
allenfalls positiv auf die Umwelt aus® (S. 3, Z. 20);
,durch die in der Regionalplanungsénderung
vorgesehenen Anderungen der Freiraumstruktur [sind]
keine hinreichend konkreten negativen
Umweltauswirkungen zu besorgen” (S. 3, Z. 19; Anlage
zum MLW-Schriftsatz: Umweltbericht S. 20).

Das erste der beiden Zitate wirkt als befremdliches
Ablenkungsmandver (zumal auf ,Firstacker” keine
,Griinziige festgelegt werden®), um das
naturschutzrechtliche Kernproblem auf ,Firstacker”
ungenannt zu lassen: die Entnahme eines VRG
Landwirtschaft: auf dieser Flache namlich befindet sich
— zu einem groRBen Teil — ein Areal des européischen
Vogelschutzgebietes ,Stidwestalb und Oberes
Donautal®.

Mit der Umwidmung dieser Vogelschutz-Flachen zur
Ermdglichung von Bauland sind — mit absoluter
Sicherheit — ,hinreichend konkrete negative
Umweltauswirkungen zu besorgen®, was das zweite der
beiden Zitate als — bezlglich ,Firstacker* — falsche
Aussage entlarvt.

»Auf eine Umweltpriifung ... verzichtet ... soweit keine
negativen Auswirkungen auf die Umweltguter zu
erwarten [sind]“ (S. 3, Z. 4).

Wie dargelegt, sind bei der Reduktion von 4 ha Natura
2000-Gebiet definitiv ,negative Auswirkungen auf die
Umweltgiter zu erwarten®. Das war auf
regionalplanerische Ebene, sowie seitens des
Ministeriums fur Landesentwicklung und Wohnen
unzweifelhaft erkennbar und hatte ein entsprechendes
Procedere (UVP seitens des Regionalverbandes)
zwingend erfordert.

Um dennoch den Versuch zu unternehmen, sich aus
diesem Versaumnis herauszuwinden, wird darauf
abgehoben, die ,Festlegungen [zur Ermdglichung eines
Klinikums-Neubaus] seien raumlich bzw. sachlich nicht
hinreichend konkret” (S. 3, Z. 6), was unter Punkt 1
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(Definition eines Klinikums in Relation zu
Dienstleistungseinrichtungen und grof3flachigen
Betrieben, siehe oben) widerlegt wurde. Diese Ausflucht
erweist sich — im gegebenen Fall von ,Firstacker” — als
nicht anwendbar und verliert somit ihre Relevanz. Der
UVP-Verzicht ist daher ,rechtlich ... zu beanstanden® (S.
3,Z.10).

Seitens der Autoren des MLW-Schriftsatzes vom
10.7.2023 wird erklart: ,die Genehmigung erfolgte vor
dem Hintergrund von Erganzungen und Klarstellungen
im Umweltbericht” (S. 2, Z. 25); des Weiteren wird von
einer ,sorgfaltigen Prifung”“ (S. 2, Z. 16) gesprochen.

Beides ist nicht erkennbar; stattdessen erfolgte das
Gegenteil: wichtige ,Ergdnzungen® (a) fehlen ,im
Umweltbericht®, statt ,Klarstellungen® (b) wird eine
vorsatzlich verunklarende Ausdrucksweise beibehalten:

zu a) die wichtigste ,Erganzung” ware gewesen, die im
Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung vorgebrachte
(und schon vor der Entscheidung des Kreistags uber
den Klinikumsstandort am 11.12.2017 bekannte)
Betroffenheit des angrenzenden (durch die
Strallenbaumafinahmen direkt betroffenen) FFH-
Gebietes im Umweltbericht (auf Seite 24 der dem MLW-
Schreiben beigefligten Anlage) wenigstens zu erwdhnen
— was jedoch vorséatzlich unterlassen wurde.

zu b) die wichtigste ,Klarstellung” ware gewesen, dass
sich die Vogelschutzgebietsflache direkt auf dem durch
die Regionalplanung ermdglichten Klinikumsareal
befindet. (Auch dessen GroR3e hatte von den im
Einleitungsbeschluss der Verwaltungsgemeinschaft
Balingen-Geislingen (Vorlage Nummer 2019/100)
genannten 2,9 ha auf die tatséchlichen 4,2 ha korrigiert
werden sollen).

Stattdessen liest man — nach wie vor — im
Umweltbericht auf Seite 24: ,aufgrund der nahen Lage
des Vogelschutzgebietes®.

Hierbei handelt es sich um eine eklatante
Tatsachenverschleierung und den gleichen
Realitatsverfalschungsmodus, wie bei der
Ausdrucksweise ,nachbarliche Belange® (S. 5, Z. 7)
beziglich der Lokalisation des — in gleicher Weise wie
das Vogelschutzgebiet direkt auf dem ermdglichten
Klinikumsareal befindlichen — Gartencenters Sellner.

Schon in unserem an das Ministerium fir
Landesentwicklung und Wohnen gerichteten Schriftsatz
vom 28.7.2021 spielte die fehlende Wirdigung der
erheblichen Umweltauswirkungen, die durch die
regionalplanerische Ermdglichung eines Klinikums-
Neubaus auf ,Firstacker” eine entscheidende Rolle (die
Nicht-Erwahnung von ,Firstacker* im Umweltbericht im
Rahmen der Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung).
Damit einhergehend erging der Hinweis, dass es sich
dabei um einen Verstol3 gegen Paragraf 8 Abs. 1 ROG
handelt. Hierbei verwiesen wir auf das
Vogelschutzgebiet.

Bezeichnenderweise erscheint jedoch das Wort
,vogelschutzgebiet* NIRGENDS im Schriftsatz MLW 14-
24-159/22, womit sich das MLW — so weit als irgend
maoglich — versucht, davon zu distanzieren.
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Die in der Anlage (S. 24) gemachte Darstellung des
Vogelschutzgebiets als ,nahe [benachbart]* versucht —
in rechtlich unzulassiger Weise — die sich aus der
tatsachlichen unmittelbaren Betroffenheit ergebenden
Erfordernissen aulRer Kraft zu setzen: UVP auf
regionalplanerische Ebene und Beschreibung in einem
Umweltbericht geman den Vorschriften der ROG bei
»voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen®.

Statt einer ,sorgfaltigen Prifung” (S. 2, Z. 16) kann also
allenfalls von einer ,sorgfaltigen” Verschleierung die
Rede sein.

Die im Umweltbericht des Regionalverbandes unter 7.3
Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten* gemachte
Aussage: ,keine der ... Erweiterungsflachen greift
unmittelbar auf ein Natura 2000-Gebiet Gber*, wird nur
dadurch méglich, dass der schwerwiegendste Eingriff in
Natura 2000-Gebiete, namlich die Erméglichung eines
Klinikumsbaus auf Firstécker, vorsatzlich verschwiegen
wird!

Die absolut ungentigende Bertcksichtigung
naturschutzrechtlicher Belange wird auch durch die
Stellungnahme des Landes Naturschutzverbandes
Baden-Wirttemberg e. V. geruigt (Synopse S. 94):

,Die ... Rucknahme von Flachenausweisungen werden
aus naturschutzfachlicher Sicht sehr kritisch gesehen,
zumal dariiber hinaus auch in ein Vogelschutzgebiet
massiv eingegriffen wird ... Vollig unverstandlich
erscheint eine Planung an dieser Stelle unter Verzicht
auf eine an der Sache orientierte Alternativenprifung...
Hier erfullt der Regionalverband ... seine Aufgaben
vollig unzureichend.

Aufgrund aller obigen Darlegungen ergeht eine — form
und fristgerechte — Ruge gegen die Genehmigung der —
in der 5. Anderung des Regionalplanes Neckar-Alb
vorgesehenen — raumordnerischen Schaffung der
Voraussetzungen fir ein Klinikum auf ,Firstacker*
seitens des Ministeriums fir Landesentwicklung und
Wohnen.

Trotz des defizitdren (da nicht vorhandenen)
Abwagungsprozesses seitens des Regionalverbandes
und der ausgebliebenen Korrektur durch das
Ministerium fir Landesentwicklung und Wohnen muss
zum gegenwartigen Zeitpunkt auf eine — eigentlich
angemessene — Normenkontrollklage verzichtet werden
wegen der (im Wesen der Regionalplanungen
liegenden) nicht gegebenen unmittelbaren persénlichen
Betroffenheit.

Die Inhalte der Riige gegen die — ,Firstacker-
betreffenden — regionalplanerischen Entscheidungen,
und die Darlegungen beziglich des Schriftsatzes MLW
14-24-159/22 missen folglich in einem juristischen
Vorgehen gegen ,nachgelagerte Planungsebenen der
kommunalen Bauleitplanung ... angesprochen und
berlcksichtigt werden“ (S. 6, Z. 1).

35

Offentlichkeit / Stellungnahme 8
Schreiben vom 28.09.2025
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Hiermit erheben wir Einspruch gegen die geplante
Errichtung des Zentralklinikums in unmittelbarer Nahe
zu unserem Wohnhaus
, und bitten um eine schriftliche
Stellungnahme zu den unten aufgefuhrten Punkten.

Unser Grundstuck liegt direkt an der Bundesstral3e
gegenuber des vorgesehenen Klinikstandorts. Durch die
geplanten MaRnahmen und die kiinftige Nutzung sehen
wir uns erheblichen und unzumutbaren Belastungen
ausgesetzt:

1. Larmbelastung durch Helikopter-Einflige

Der geplante Hubschrauberlandeplatz fihrt dazu, dass
Ein- und Ausflugschneisen direkt Uber unser Haus und
Grundstiick verlaufen.

Dies bedeutet dauerhafte und massive
Larmbelastigungen, auch in den Nachtstunden.

Nach § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) sind schadliche Umwelteinwirkungen -
insbesondere durch Gerdusche - zu vermeiden. Die TA
Larm konkretisiert diese Vorgaben und setzt
Grenzwerte, die bei einem derartigen Klinikbetrieb
schwer einzuhalten sein durften.

2. Luftverschmutzung und Staubentwicklung

Sowohl wéhrend der langjéhrigen Bauphase als auch im
spateren Betrieb (z. B. durch An- und Abflug von
Helikoptern) ist mit erhdhter Staub- und
Schadstoffbelastung zu rechnen.

Nach 8§ 22 Abs. 1 BImSchG sind Betreiber von Anlagen
verpflichtet, schadliche Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen auf ein Mindestmal} zu
beschréanken.

3. Verkehrsaufkommen und Infrastrukturbelastung
Durch die Ansiedlung eines GroRklinikums wird das
Verkehrsaufkommen auf der angrenzenden
Bundesstral’e massiv steigen (Rettungsfahrzeuge,
Besucher, Mitarbeiterverkehr, Lieferdienste).

Bereits jetzt ist die Stral3e stark frequentiert, eine
zusétzliche Belastung verschérft die Situation erheblich
und wirkt sich direkt auf unser Grundsttick aus.

Dies widerspricht dem Grundsatz des § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauGB, wonach bei Bauleitplanungen die Belange der
Wohnbevolkerung angemessen zu berticksichtigen sind.

4. Larmbelastung durch den Klinikbetrieb

Neben den Hubschraubern und der Bautétigkeit ist auch
im laufenden Betrieb mit erheblichem Larm durch
Rettungsfahrzeuge mit Sondersignal sowie durch die
allgemeine Kliniklogistik zu rechnen.

Hierbei sind die Vorgaben der TA Larm einzuhalten, die
insbesondere in allgemeinen Wohngebieten strenge
Grenzwerte vorschreibt.

5. Bauphase: jahrelange Belastung

Wahrend der voraussichtlich langjahrigen Bauphase
sind zusétzliche Belastungen durch Bauléarm,
Baustellenverkehr, Staub, Beleuchtung und
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Arbeitszeiten (auch fruihmorgens oder spatabends) zu
erwarten.

Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm (AW Baularm) miissen
Bauarbeiten so ausgefiihrt werden, dass schadliche
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaf3 beschrénkt
bleiben. Dies ist angesichts der geplanten Dimension
fraglich.

6. Risiko von Versorgungsunterbrechungen
Wahrend der Bauphase ist mit erheblichen Erd- und
Leitungsarbeiten zu rechnen.

Dadurch drohen wiederkehrende Strom- und
Wasserausfalle sowie Stérungen bei
Telekommunikation und Internet.

Wir fordern, dass diese Risiken ausgeschlossen und die
Versorgungssicherheit der Anwohner jederzeit
gewabhrleistet wird.

Wir bitten um eine schriftliche Stellungnahme, in der
Sie konkret darlegen,

- wie die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte nach
BImSchG und TA Larm gewabhrleistet wird,

- welche MaRnahmen zum Schutz der Anwohner
wéahrend der Bauphase vorgesehen sind,

- wie die Versorgungssicherheit (Strom, Wasser,
Telekommunikation) sichergestellt wird,

- und inwiefern Alternativstandorte bzw. alternative
Flugrouten fur Helikopter gepruft wurden.

Aus den genannten Grinden beantragen wir, die
Planung des Klinikums in der vorgesehenen Form zu
Uiberdenken und sicherzustellen, dass die Belastungen
fur uns als direkte Anlieger vermieden bzw. auf ein
rechtlich zulassiges und zumutbares Maf3 reduziert
werden.

Offentlichkeit / Stellungnahme 9
Schreiben vom 14.10.2025

Mit diesem Schreiben wenden wir uns gegen das
Bauvorhaben ,Neubau Zollernalb-Klinikum auf
Firstacker".

Dem Vorhabentrager (Stadt Balingen) ist unsere
Ablehnung schon im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligungen zur Anderung des
Flachennutzungsplanes (Beschlussvorlage Nr.
2025/044) und zum Billigungsbeschluss des
Bebauungsplanes (Beschlussvorlage Nr. 2025/148/1)
kundgetan worden.

Unsere Firma ist von dem Bauvorhaben in erheblicher
Weise nachteilig betroffen - die Fortflihrung unseres
Betriebs und damit unsere Existenzgrundlage sind von
dem Bauvorhaben ,Klinikum auf Firstacker” in
verschiedenen Hinsichten bedroht:

1.ZUWEGUNG
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Unser Betrieb ist Uiber 2 Zufahrten erreichbar:

A) Uber eine Zufahrt, die am Ortsende von Diirrwangen
abzweigt (im folgenden Zufahrt A genannt)

B) Uber eine Zufahrt im Anschluss der Abzweigung der
L 446 von der B 463 (im folgenden Zufahrt B genannt).

Die beiden schmalen Zufahrten besitzen die Breite und
den Charakter asphaltierter Feldwege,

Das Regierungsprasidium Tibingen machte im Rahmen
der Behdrdenbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren
(Beschlussvorlage Nr. 2025/148/1) bekannt, dass keine
weiteren Abzweigungen von der B 463 bzw. der L 446
zur Klinikums-Baustelle eingeraumt werden. Das
bedeutet, dass der gesamte Baustellenverkehr Giber die
- fir eine GroRbaustelle - viel zu klein dimensionierten
oben beschriebenen Zufahrten erfolgen muss.

Abgesehen davon, dass es sich hier prinzipiell um einen
Planungsfehler seitens des Vorhabentragers handelt (es
héatte dafiir gesorgt werden miissen, dass die Baustelle
mit groBen Baufahrzeugen gut erreichbar ist), wird die
Zufahrt fur unsere Kundschaft zum Gartencenter massiv
durch den Uber Zufahrt A und B von statten gehenden
Baustellen-Verkehr beeintrachtigt.

Daruber hinaus ist von einer erheblichen
Verschmutzung der Zufahrten auszugehen, da das
Bauvorhaben mit gewaltigen Erdumwaélzungen
verbunden ist.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass aufgrund
zusatzlicher BaumalRnahmen, wie der Verlegung von
Abwasserleitungen (Regenwasserleitung,
Schmutzwasserleitung und Mischwasserleitung) und der
Verlegung der Hochspannungsleitungen in Erdkabel
zeitweise mindestens eine der Zufahrten gesperrt
werden muss. Dadurch besteht das Risiko, dass es
wéahrend der Bauzeit Episoden gibt, in denen unser
Betrieb Gberhaupt nicht mehr erreichbar ist, was neben
der fur Verunmdglichung unserer Arbeit auch bedeutet,
dass wir fur die Kundschaft schlieRen muissen.

2. VERLEGUNG VON LEITUNGEN
2a. Regenwasser und Abwasserleitungen

Nach gegenwartiger Planung sollen vom Klinikums-
Gelénde aus je eine Regenwasser- und
Abwasserleitung in Richtung Heck&ckerstralRe - welche
sich ungefahr gegentiber von Zufahrt A befindet -
verlegt werden.

Es ist also davon auszugehen, dass zunachst Zufahrt B
(wo die Leitung vom Klinikums-Geléande herkommend
auf die L 446 gefuhrt werden soll) und anschlieBend
Zufahrt A gesperrt werden muss.

2b. Erdkabel

Die Hochspannungsleitung soll im Klinikums-Areal in
Erdkabel verlegt werden. Dafir muss Zufahrt B gesperrt
werden, weil in diesem Bereich die Erdkabel die L 446
kreuzen werden, um zu einem schon vorhandenen
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Hochspannungsmasten gefuihrt zu werden, von
welchem sich die Hochspannungsleitung tber das
Eyach Tal hinweg fortsetzen soll.

Es ist aber auch mdglich, dass unmittelbar in der Nahe
unseres Firmengelandes ein neuer
Hochspannungsmast gebaut werden muss, was weitere
Stdérungen in unserem Geschéftsbetrieb mit sich bringen
wirde.

3. BESCHATTUNG
Unsere Pflanzen sind auf Licht angewiesen.

Nachteilig durch die Baumaflinahme ist eine
(insbesondere morgens und vormittags zu erwartende)
Beschattung durch ein - mit nur ungeféhr 15m Abstand
von unserem Gartencenter geplanten - Parkhaus.

Zwar weiter entfernt, aber bei der flach stehenden
morgen- bzw. Vormittagssonne immer noch
beschattungsrelevant ist das tiber 20 m hohe
Hauptgebaude des Klinikums.

Auch die Schallschutzwand (welche insgesamt
mindestens 8 m hoch werden soll und bis nhahe an unser
Gartencenter geplant ist) kénnte eine Beschattung
verursachen.

Im Billigungsbeschluss des Bebauungsplanes
(2025/148/1) ist zwar von dem Vorhandensein eines
Beschattungs-Gutachtens die Rede - allerdings ist ein
solches in den Unterlagen weder auffindbar,
geschweige denn uns bekannt gemacht worden.

4. LARM und SCHADSTOFFE (Pflanzenschutzmittel)

Der Betrieb unseres Gartencenters verursacht Larm -
durch den Einsatz von Maschinen.

Wenn wir auch die Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln so gering wie mdglich halten,
muss dennoch ab und zu davon ausgegangen werden,
dass Pflanzenschutzmittel Gber die vorherrschende
Windrichtung (Sud-West) in das geplante Klinikums-
Areal eingetragen werden.

Beide Aspekte wurden in der bisherigen Klinikums-
Planung nicht berucksichtigt.

Wir befiirchten, dass uns in beiderlei Hinsicht durch die
Klinikums-Bestimmungen Restriktionen auferlegt
werden sollen, welche wiederum den Betrieb unseres
Gartencenters behindern.

5. UBERSCHWEMMUNGSGEFAHR

Auf dem Gewann Firstacker, auf dem das Klinikum
entstehen soll, besteht ein massives Problem mit dem
Abfluss von Niederschlagswasser (deutlich erkennbar in
der Starkregenrisikomanagement-Karte vom Oktober
2022): Einerseits befindet sich das Grundwasser auf
extrem hohem Niveau (mit einem Sicherheits-Zuschlag
auf Hohe der Bodenkante), andererseits flie3en
betrachtliche Wasserstréme aus dem oberhalb des
Areals gelegenen Hangwald auf das Planungs-Gebiet.
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Diese Wasserstréme sollen um die Klinikums-Gebaude
herumgefiihrt werden (siehe Abbildung 45 auf Seite 50
der Anlage 13 zum Billigungsbeschluss des
Bebauungsplanes) und direkt an der siiddstlichen Ecke
unseres Gartencenters enden - was dort genau geplant
ist, bzw. wie von dort aus das Wasser abgefiihrt werden
soll, ist bisher noch nicht hinreichend geklart.

Es ist jedenfalls zu erwarten, dass bei
Starkregenereignissen dadurch der Eingangsbereich
(samt Gebaude) unseres Gartencenters tberflutet wird.

6. BAU VON REGENRUCKHALTEBECKEN

Ebenfalls der Anlage 13 zum Billigungsbeschluss des
Bebauungsplanes ist zu entnehmen, dass direkt
oberhalb unseres Gartencenters ein
Regenriuckhaltebecken gebaut werden soll.

In dem ungefahr erst ein halbes Jahr zuriickliegenden
Billigungsbeschluss zum Flachennutzungsplan (April
2025) war dieses Areal noch nicht Teil der
Sondergebiets-Flache Zentralklinikum und wird nun
quasi durch die Hintertire nachgereicht.

Der Bau des Riickhaltebeckens (in Anlage 13 auf Seite
31, Abbildung 26 RRB 2 genannt) ist zun&chst einmal
damit verbunden, dass dort Niederschlagswasser
gesammelt wird. Wahrend der Bauzeit und bei einem
auftretenden technischen Problem wahrend des
Betriebs des RRB ergiefit sich dann das gesammelte
Niederschlagswasser von oben her kommend in der
ganzen Lange Uber unser Gartencenter, sodass im
schlimmsten Fall eine komplette Zerstdérung des
Gartencenters durch Uberschwemmungswasser
verursacht wird.

7. HANGRUTSCHGEFAHR

Im Rahmen der Behdrdenbeteiligung zur Anderung des
Flachennutzungsplanes (Vorlage Nr. 2025/044) und
zum Billigungsbeschluss des Bebauungsplanes fir das
Klinikum auf Firstacker (Vorlage Nr. 2025/148/1) macht
das Regierungsprasidium Freiburg auf die Gefahr eines
Hangrutsches oberhalb des Plangebiets aufmerksam.

Die auf dem Lageplan rot eingezeichnete
Gefahrenflache befindet sich direkt oberhalb unseres
Gartencenters.

Das Regierungsprasidium schreibt, dass selbst durch
kleine Eingriffe ins Hanggleichgewicht bekannte
Rutschungsflachen aktiviert werden kdnnen und sich
auch neue Rutschungsflachen ausbilden kénnen. Das
bedeutet, dass bei den umfangreichen, tausende
Kubikmeter Erde umwalzenden Grabungen fur die
Klinikums-Gebaude mit an Sicherheit grenzender
Wabhrscheinlichkeit von einer Hangrutsch-Problematik
auszugehen ist, was fiir unser Gartencenter die
Beschadigung und im schlimmsten Fall die Vernichtung
durch einen Erdrutsch beflrchten lasst.

Aus den oben dargelegten Griinden lehnen wir das
Bauvorhaben, dessentwegen wir im Rahmen der
Nachbarbeteiligung angeschrieben wurden (BVNr.
20250302), unbedingt ab.
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Der Betrieb unseres Gartencenters wird dadurch
existenziell bedroht - sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht
durch die Beeintrachtigung der Erreichbarkeit wahrend
der Bauzeit und temporare BetriebsschlieBungen, als
auch in botanischer Hinsicht durch die Beschattung und
maogliche Restriktion des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln.

Dariiber hinaus ist auch eine physische Zerstérung
unseres Gartencenters im Rahmen der Baumalinahmen
durch die aufgezeigten Uberschwemmungsgefahren
und die Gefahr eines Hangrutsches gegeben.

Fur den Bau eines Krankenhauses stehen 2 deutlich
besser geeignete Standorte (Kelleregert und Bisingen-
Nord) zur Verfligung, wo keine Interessenskonflikte mit
ansassigen Gewerbebetrieben bestehen.

Insofern muss schon die Information der Kreisrate im
Vorfeld der entscheidenden Abstimmung des Kreistags
zur Standortauswabhl fir ein Klinikums-Areal vom
Dezember 2017 als Verfahrensfehler betrachtet werden,
da seitens der Stadt Balingen nicht zur Kenntnis
gebracht wurde, dass das Flurstiick unseres
Gartencenters nicht fir das Klinikum zur Verfugung
steht (die der Abstimmung zugrunde liegenden
Unterlagen inkludierten auch unser Flurstiick zur
Klinikumsflache).

Aus der Offentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan
fur ein Gewerbegebiet auf Firstacker aus dem Jahr 2014
war der Stadt Balingen jedoch bekannt, dass das
Geléande unseres Gartencenters fir jedwede andere
Bebauung ausgeschlossen ist, da wir unser
Gartencenter auf Firstéacker weiterbetreiben wollen.

Balingen,

S. Stengel
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